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BREMISCHE BÜRGERSCHAFT  

Landtag 

21. Wahlperiode 

Drucksache 21/1665 
(zu Drs. 21/1474) 

03.03.2026 

Mitteilung des Senats vom 3. März 2026 

Zuwendungen im Land Bremen – Entwicklung, Monitoring, 
Digitalisierung und Transparenz 

Die Fraktion der FDP hat unter Drucksache 21/1474 eine Große Anfrage zu 
obigem Thema an den Senat gerichtet. 

Der Senat beantwortet die vorgenannte Große Anfrage wie folgt: 

Entwicklung und Struktur der Zuwendungen 

1. Wie hoch waren die Gesamtausgaben für Zuwendungen (Land und 
Stadtgemeinden) in den Jahren 2019 bis einschließlich 2025 jeweils 
insgesamt und getrennt nach  

a) institutioneller Förderung und Projektförderung,  

b) Finanzierungsarten (Fehlbedarfs‑, Anteils‑, Festbetrags‑, 
Vollfinanzierung),  

c) Ressort/Zuwendungsgeber,  

d) Empfängergruppen (zum Beispiel freie Träger, Vereine/Verbände, 
kommunale/öffentliche Einrichtungen, Unternehmen, Hochschulen) 
und  

e) Politikfeldern (zum Beispiel Soziales, Bildung, Kultur, Sport, 
Wirtschaft, Umwelt)? 

Bitte zusätzlich je Aggregation die relative Entwicklung ausweisen:  

— Jahresanteile (in Prozent) je Kategorie,  

— Veränderung gegenüber dem Vorjahr (in Prozent) sowie kumulativ 
seit 2019 (in Prozent),  

— Pro‑Kopf‑Ausgaben in Euro je Einwohner. 
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Für die Antwort wird auf die Zuwendungs- und Quartalsberichte 
Zuwendungsbericht - Der Senator für Finanzen. Die weiteren 
Auswertungen sind nicht mit zumutbarem Aufwand leistbar. 

2. Wie hat sich die Zahl der Anträge, Bewilligungen, Ablehnungen und 
Widerrufe/Rücknahmen in den Jahren 2019 bis 2025 entwickelt (je 
Ressort/Programm), und wie lange betrug jeweils die durchschnittliche, 
mediane und 90-Perzentil-Bearbeitungszeit von Antragseingang bis 
Bescheid (sowie bis Auszahlung)? 

Für die Antwort wird auf die Zuwendungs- und Quartalberichte 
verwiesen: Zuwendungsbericht - Der Senator für Finanzen. Die 
Auswertungen zur 2. Frage sind nicht mit zumutbarem Aufwand 
leistbar. 

3. Welche Anteile der Zuwendungssummen entfielen 2019 bis 2025 auf 
einjährige versus mehrjährige Bewilligungen? Wie hoch war der Anteil 
von Verstetigungen (Dauerförderungen) gegenüber einmaligen 
Projektmitteln? 

Die Antworten können der Anlage Frage 3 entnommen werden. 

4. In welchem Umfang kam es seit 2019 zu Doppelförderungen 
beziehungsweise Mehrfachförderungen gleicher Zwecke durch 
verschiedene Ressorts oder in Kombination mit 
Bundes‑/EU‑Programmen? Welche Mechanismen bestehen zur 
Prävention, Aufdeckung und Korrektur (inklusive Rückforderung)? 

Dem Senat sind keine Doppel- beziehungsweise Mehrfachförderungen 
bekannt. Diese würden auch den haushaltsrechtlichen beziehungsweise 
speziell den zuwendungsrechtlichen Vorgaben entgegenstehen. Um die 
Notwendigkeit der Zuwendung zu begründen, ist bei der Antragstellung 
darzulegen, ob und in welcher Höhe dieselbe Einrichtung oder dasselbe 
Vorhaben eine Förderung von einer anderen öffentlichen Stelle erhält 
(Nummer 3.2.4 der Verwaltungsvorschrift zur Landeshaushaltsordnung 
[VV-LHO] zu § 44 Landeshaushaltsordnung [LHO]). Die Einhaltung 
dieser Vorgaben wird spätestens im Rahmen der 
Verwendungsnachweisprüfung überprüft und die Zuwendung 
gegebenenfalls widerrufen beziehungsweise zurückgefordert (Nummer 
8 der Verwaltungsvorschrift zur Landeshaushaltsordnung zu § 44 
Landeshaushaltsordnung). 

Zur Vermeidung von Mehrfachförderungen und Schaffung einer 
besseren Übersicht und Transparenz ist auf Beschluss des Senats im 
Jahre 2010 seit 2014 die zentrale Zuwendungsdatenbank ZEBRA in der 
bremischen Verwaltung produktiv: Zusätzlich werden Zuwendungen aus 
dem Produktgruppenplan (PPL) 31 -Arbeit- in der Datenbank VERA 
dargestellt. Sämtliche Zuwendungen aus dem bremischen Haushalt 
sind seither grundsätzlich in einer einheitlichen Struktur nach 

https://www.finanzen.bremen.de/haushalt/haushalt/zuwendungsbericht-1702
https://www.finanzen.bremen.de/haushalt/haushalt/zuwendungsbericht-1702
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einheitlichen Maßstäben von allen bremischen Behörden, 
Eigenbetrieben sowie beliehenen Gesellschaften zu bearbeiten 
beziehungsweise darzustellen. Im Zuge der Antragsbearbeitung kann 
von den Bewilligungsstellen im Einzelfall in ZEBRA eingesehen werden, 
welche anderen Ressorts Bewilligungen erteilen. 

Auch bei der Konzeption des Online-Antragsportals wurde, um 
Missbrauch insbesondere durch Doppelförderungen vorzubeugen, eine 
eindeutige elektronische Identifikation der Antragstellenden (unter 
anderem mittels des Nutzerkontos/Unternehmenskontos des Bundes) 
implementiert. In dem Kontext wird zu prüfen sein, inwiefern die von 
dem Bundeskanzler und den Regierungschefs der Länder am 
4. Dezember 2025 beschlossene weitestgehende Abschaffung des 
Schriftformerfordernisses bis zum 31. Dezember 2026 dem 
entgegensteht. 

Bewilligungspraxis, Eigenmittel und Drittmittel 

5. Wie stellt der Senat sicher, dass bei jeder Bewilligung die Eigenmittel 
der Antragsteller sowie mögliche Beiträge wirtschaftlich interessierter 
Dritter angemessen geprüft, bewertet, belegt und dokumentiert 
werden? 

a) In wieviel Fällen (absolut/Quote) 2019 bis 2025 wurden 
Eigenmittel und Drittmittel bei der Bewilligung nachvollziehbar 
geprüft und entsprechende Belege eingefordert? 

b) Welche ressortübergreifenden Vorgaben/Leitfäden gelten dafür, 
und wann wurden diese zuletzt aktualisiert? 

Vorbemerkung: 

In allen Ressorts werden die gesetzlichen Vorgaben eingehalten. 

Zu a): Produktgruppenplan 03 

Förderrichtlinie für die Vergabe der Mittel zur Förderung von 
Maßnahmen und Projekten von Quartierbezogenen 
Förderleistungen aus dem Innovationstopf bei der Senatskanzlei 
der Freien Hansestadt Bremen, Aktualisierung in Arbeit: 
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2019 absolut 0 021_Lebendige Quartiere 

Quote 100%   

2020 absolut 1 021_Lebendige Quartiere 

Quote 100%   

2021 absolut 16 021_Lebendige Quartiere 

Quote 100%   

2022 absolut 7 021_Lebendige Quartiere 

Quote 100%   

2023 absolut 33 021_Lebendige Quartiere 

Quote 100%   

2024 absolut 15 021_Lebendige Quartiere 

Quote 100%   

2025 absolut 6 021_Lebendige Quartiere 

Quote 100%   

Förderrichtlinie über die Verwendung der Mittel für 
stadtteilbezogene Maßnahmen gemäß des Ortsgesetzes über 
Beiräte und Ortsämter, Aktualisierung in Arbeit: 

2019 absolut 507 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen 

Quote 100%   

2020 absolut 452 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen 

Quote 100%   

2021 absolut 379 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen 

Quote 100%   

2022 absolut 401 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen 

Quote 100%   

2023 absolut 485 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen 

Quote 100%   

2024 absolut 452 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen 

Quote 100%   

2025 absolut     

Quote     

Förderrichtlinie für die Vergabe von Zuwendungen zu Maßnahmen 
der internationalen Kooperation im Rahmen der 
Städtepartnerschaften der Stadt Bremen bei der Senatskanzlei der 
Freien Hansestadt Bremen (gültig vom 1. Januar 2025 bis zum 
31. Dezember 2027), aktualisiert 2024 und 

Förderrichtlinie für Maßnahmen zum Aufbau der Partnerschaft mit 
Odessa (Oblast) bei der Senatskanzlei der Freien Hansestadt 
Bremen (gültig vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025), 
aktualisiert 2024: 
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2019 absolut 4 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte 

Quote 100%   

2020 absolut 4 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte 

Quote 100%   

2021 absolut 1 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte 

Quote 100%   

2022 absolut 6 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte 

Quote 100%   

2023 absolut 18 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte 

Quote 100%   

2024 absolut 13 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte 

Quote 100%   

2025 absolut 18 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte 

Quote 100%   

Produktgruppenplan 04 

Förderprogramm Entwicklungszusammenarbeit: 

Förderrichtlinie für die Vergabe von Zuwendungen zu Maßnahmen 
der internationalen Kooperation und Entwicklungszusammenarbeit 
bei der Senatskanzlei der Freien Hansestadt Bremen, aktualisiert 
in 2024, gültig vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2029. 

2019 absolut 23 

Quote 100% 

2020 absolut 23 

Quote 100% 

2021 absolut 32 

Quote 100% 

2022 absolut 25 

Quote 100% 

2023 absolut 38 

Quote 100% 

2024 absolut 29 

Quote 100% 

2025 absolut 23 

Quote 100% 

Produktgruppenplan 07 

Förderprogramme Stopp Jugendgewalt und Allgemeine 
Bewilligungen Inneres: 
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Die Antragstellenden müssen bei der Antragstellung einen Kosten- 
und Finanzierungsplan einreichen. Die Belege werden erst mit dem 
Verwendungsnachweis eingereicht und geprüft. 

Produktgruppenplan 11 

Etwaige Eigenmittel sind gemäß Allgemeiner Nebenbestimmungen 
für Zuwendungen zur institutionellen Förderung (ANBest) 
(vergleiche Nummer 5.1 Verwaltungsvorschrift zur 
Landeshaushaltsordnung zu § 44 Landeshaushaltsordnung) zur 
Deckung aller Ausgaben der Zuwendungsempfangenden 
einzusetzen, insofern besteht im Rahmen der Antragstellung 
ohnehin die Pflicht, diese vollständig anzugeben. Eigenmittel 
mindern die mögliche Förderung im Rahmen der Antragsprüfung 
und -bewilligung. Eine darüber hinaus gehende Ermittlung von 
Amts wegen erfolgt nur, wenn Hinweise zu Eigenmitteln bekannt 
werden, die die bei der Antragstellung angezeigten Eigenmittel 
übersteigen. 

Es gelten die Bestimmungen der bremischen 
Landeshaushaltsordnung samt zugehöriger Verwaltungsvorschrift. 
Eine Aktualisierung dieser Vorschriften erfolgt regelmäßig im 
Rahmen der Gesetzgebung. Grundlage für die Ausgestaltung des 
Täter-Opfer-Ausgleichs ist die Gemeinsame Richtlinie zur 
Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs vom 20. Dezember 
2022. 

Produktgruppenplan 12 

2019 absolut 113 Sportförderung 

Quote 100 Sportförderung 

2020 absolut 109 Sportförderung 

Quote 100 Sportförderung 

2021 absolut 126 Sportförderung 

Quote 34 Sportförderung 

2022 absolut 101 Sportförderung 

Quote 34 Sportförderung 

2023 absolut 169 Sportförderung 

Quote 40,5 Sportförderung 

2024 absolut 176 Sportförderung 

Quote 48,5 Sportförderung 

2025 absolut 12 Sportförderung 

Quote 100 Sportförderung 

Zuwendungs- und Haushaltsrecht. Für das Sportamt: Leitfaden für 
die Zuwendungsbearbeitung im Sportamt (2024). Es werden 
grundsätzlich alle Verwendungsnachweise vertieft geprüft. 



 – 7 – 

Produktgruppenplan 21 

Die Prüfungen der Eigenmittel sowie Beiträge wirtschaftlich 
interessierter Dritter ist grundsätzlicher Bestandteil der 
Antragsprüfung (vergleiche Nummer 2 folgende 
Verwaltungsvorschrift zu 44 Landeshaushaltsordnung, § 74 Achtes 
Buch Sozialgesetzbuch § 18 Bremisches Tageseinrichtungs- und 
Kindertagespflegegesetz [BremKTG]). 

Die Prüfung und Dokumentation liegen grundsätzlich in der 
Verantwortung der jeweiligen Sachbearbeitung. 

Grundsätzlich sind die Zuwendungsempfänger des Senators für 
Kinder und Bildung im gemeinnützigen Bereich tätig, Gewinne 
dürfen daher nicht erzielt werden. 

Absolute Zahlen/Quoten sind nicht in ZEBRA hinterlegt. 

Es gelten die Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung 
in der jeweils gültigen Fassung. 

Produktgruppenplan 22 

Sicherstellung der Prüfung von Eigen- und Drittmitteln: 

Im Rahmen der Projektförderung erfolgt eine erste Prüfung von 
Eigen- und Drittmitteln bereits bei der Antragstellung. 
Antragstellende sind verpflichtet, im Förderantrag die Höhe des 
vorgesehenen Eigenanteils, etwaige weitere Einnahmen, 
Leistungen Dritter sowie weitere öffentliche oder private 
Förderungen transparent darzulegen. 

Grundsätzlich wird ein Eigenanteil von mindestens zehn Prozent 
gefordert. Abweichungen hiervon sind nur in begründeten 
Ausnahmefällen und nach nachvollziehbarer Darstellung zulässig. 

Die im Antrag gemachten Angaben werden im 
Bewilligungsverfahren geprüft. Spätestens im Rahmen des 
Verwendungsnachweises ist vollständig und belegmäßig 
nachzuweisen, dass die angegebenen Eigenmittel, Eigenanteile 
sowie Leistungen Dritter tatsächlich projektbezogen eingesetzt 
wurden. 

Änderungen gegenüber den im Antrag dargestellten 
Finanzierungsgrundlagen – etwa der Wegfall von Eigen- oder 
Drittmitteln oder das Hinzutreten zusätzlicher Einnahmen – sind 
dem Senator für Kultur unverzüglich mitzuteilen. 
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Produktgruppenplan 24 

2019 absolut 27 

Quote 100% 

2020 absolut 26 

Quote 100% 

2021 absolut 23 

Quote 100% 

2022 absolut 25 

Quote 100% 

2023 absolut 25 

Quote 100% 

2024 absolut 24 

Quote 100% 

2025 absolut 26 

Quote 100% 

In Fällen der institutionellen Förderungen wird immer ein 
Wirtschaftsplan inklusive Projektliste angefordert, aus der sich die 
Drittmittel ablesen lassen. Etwaige Eigenmittel in Form von 
Gewinnvorträgen werden bei der Bewilligung der 
Grundfinanzierung berücksichtigt. Bei der Projektfinanzierung wird 
grundsätzlich überprüft, ob und wenn ja in welcher Höhe 
Eigenmittel zur Verfügung stehen. Zusätzliche Belege sind nicht 
erforderlich, da es sich bei den Antragstellenden um die bekannten 
wissenschaftlichen Einrichtungen handelt. Für diese liegen 
umfassende Unterlagen vor (Jahresabschlüsse, Controlling-
Berichte). 

Produktgruppenplan 31 

Die Dritt- und Eigenmittelprüfung findet in jedem Projekt statt. Vor 
der Bewilligung wird geprüft, ob anderweitige Finanzierungquellen 
und Fördermittel zur Verfügung stehen. Antragstellende werden 
gezielt bei der Fördermittelakquise unterstützt beziehungsweise 
auf bestehende Ausweichoptionen hingewiesen.  

Im Zuge der Antragstellung geben die Antragstellenden 
subventionserhebliche Erklärungen ab, ob und wenn ja, in welchem 
Rahmen sie Eigenmittel zweckgebunden einsetzen können. Diese 
Mittel werden dann von den förderfähigen Ausgaben in Abzug 
gebracht. Änderungen sind anzuzeigen. Es findet keine Prüfung der 
Bankkonten oder ähnliches bei den Antragstellenden statt. 
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Dritt- und Eigenmittel sind mit Nachweisen und Belegen im Zuge 
der Auszahlantragstellung nachzuweisen und werden entsprechend 
risikobasierter Faktoren überprüft. 

2019 absolut 145 ESF 

Quote 100 ESF 

2020 absolut 88 ESF 

Quote 100 ESF 

2021 absolut 70 ESF 

Quote 100 ESF 

2022 absolut 86 ESF 

Quote 100 ESF 

2023 absolut 37 ESF 

Quote 100 ESF 

2024 absolut 16 ESF 

Quote 100 ESF 

2025 absolut 20 ESF 

Quote 100 ESF 

Produktgruppenplan 41 

Die gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten. So sind 
Eigenmittel und Mittel Dritter bei der Antragstellung anzugeben 
und werden bei der Bewilligung entsprechend berücksichtigt. 
Belege werden in Einzelfällen eingefordert. 

Eine statistische Auswertung darüber hinaus würde eine händische 
Auswertung aller Zuwendungsakten voraussetzen, was aufgrund 
des unverhältnismäßigen Aufwands parallel zur laufenden 
Antragsprüfung und -bewilligung nicht erfolgt ist. 

Produktgruppenplan 51 

Im Zuge der Antragstellung sind die Einnahmen für die beantragte 
Förderung eine Pflichtangabe und werden vor der 
Bescheiderteilung geprüft. Dabei werden aber routinemäßig keine 
Kontoauszüge oder ähnliche Nachweise verlangt. Es sei denn, es 
besteht ein begründeter Verdacht, dass die angegeben 
beziehungsweise nicht angegebenen Einnahmen nicht korrekt 
sind. Dementsprechend werden weitere Informationen und 
Unterlagen anlassbezogen angefordert, insbesondere bei 
Auffälligkeiten und untypischen Angaben. 

Leitfaden des Senators für Finanzen für die Planung und 
Durchführung von Erfolgskontrollen vom 9. November 2016. 
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Produktgruppenplan 61 

Eigenmittel und Drittmittel werden bei Antragstellung auf 
Plausibilität geprüft. Wichtig ist, dass die Ausfinanzierung des 
Projektes gesichert ist. Belege werden nur für 
beantragte/bewilligte Drittmittel angefordert, um die Vereinbarkeit 
zu prüfen. 

2019 absolut Energie- 
konsens 

Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges) 1 

Quote Energie- 
konsens 

Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges) 50% 

absolut   Ersatz von Elektroheizungen   

Quote   Ersatz von Elektroheizungen 100% 

absolut   Ersatz von Ölheizkesseln nach § 10 BremKEG   

Quote   Ersatz von Ölheizkesseln nach § 10 BremKEG 100% 

absolut   Umwelt- und Naturschutzprojekte 1 

Quote   Umwelt- und Naturschutzprojekte 100% 

absolut   Wärmeschutz im Wohngebäudebestand   

Quote   Wärmeschutz im Wohngebäudebestand 100% 

absolut   In Ref. 42 verantworteten Förderprogramme (Bingo-Projekte, 
Umwelt- und Naturschutzprojekte, Umweltbildung Bremen, 
Förderung von gemeinnützigen Projekten zum 
alltagsbezogenen Klimaschutz, Freiwilliges Ökologisches 
Jahr in Bremen, Angewandte Umweltforschung, Förderung 
anwendungsnaher Umwelttechniken) sowie die dort 
abgewickelten Einzelförderungen ohne Programm (unter 
Sonstiges). Bei AUF und PFAU: Nur Unternehmen, da bei 
wissenschaftlichen Einrichtungen die Förderquote 100% ist, 
also kein Eigenanteil eingebracht wird  

49 

Quote   In Ref. 42 verantworteten Förderprogramme (Bingo-Projekte, 
Umwelt- und Naturschutzprojekte, Umweltbildung Bremen, 
Förderung von gemeinnützigen Projekten zum 
alltagsbezogenen Klimaschutz, Freiwilliges Ökologisches 
Jahr in Bremen, Angewandte Umweltforschung, Förderung 
anwendungsnaher Umwelttechniken) sowie die dort 
abgewickelten Einzelförderungen ohne Programm (unter 
Sonstiges). Bei AUF und PFAU: Nur Unternehmen, da bei 
wissenschaftlichen Einrichtungen die Förderquote 100% ist, 
also kein Eigenanteil eingebracht wird  

100% 

2020 absolut   Bremische Wasserentnahmegebühr 1 

Quote   Bremische Wasserentnahmegebühr 100% 

absolut energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges) 4 

Quote energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges) 50% 

absolut   Ersatz von Elektroheizungen   

Quote   Ersatz von Elektroheizungen 100% 

absolut   Ersatz von Ölheizkesseln nach § 10 BremKEG   

Quote   Ersatz von Ölheizkesseln nach § 10 BremKEG 100% 

absolut   Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes" 

1 
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Quote   Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes" 

100% 

absolut   Umwelt- und Naturschutzprojekte 1 

Quote   Umwelt- und Naturschutzprojekte 100% 

absolut   Wärmeschutz im Wohngebäudebestand   

Quote   Wärmeschutz im Wohngebäudebestand 100% 

absolut   In Ref. 42 verantworteten Förderprogramme (Bingo-Projekte, 
Umwelt- und Naturschutzprojekte, Umweltbildung Bremen, 
Förderung von gemeinnützigen Projekten zum 
alltagsbezogenen Klimaschutz, Freiwilliges Ökologisches 
Jahr in Bremen, Angewandte Umweltforschung, Förderung 
anwendungsnaher Umwelttechniken) sowie die dort 
abgewickelten Einzelförderungen ohne Programm (unter 
Sonstiges). Bei AUF und PFAU: Nur Unternehmen, da bei 
wissenschaftlichen Einrichtungen die Förderquote 100% ist, 
also kein Eigenanteil eingebracht wird  

51 

Quote   In Ref. 42 verantworteten Förderprogramme (Bingo-Projekte, 
Umwelt- und Naturschutzprojekte, Umweltbildung Bremen, 
Förderung von gemeinnützigen Projekten zum 
alltagsbezogenen Klimaschutz, Freiwilliges Ökologisches 
Jahr in Bremen, Angewandte Umweltforschung, Förderung 
anwendungsnaher Umwelttechniken) sowie die dort 
abgewickelten Einzelförderungen ohne Programm (unter 
Sonstiges). Bei AUF und PFAU: Nur Unternehmen, da bei 
wissenschaftlichen Einrichtungen die Förderquote 100% ist, 
also kein Eigenanteil eingebracht wird  

100% 

2021 absolut energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges) 4 

Quote energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges) 50% 

absolut   Ersatz von Elektroheizungen   

Quote   Ersatz von Elektroheizungen 100% 

absolut   Ersatz von Ölheizkesseln nach § 10 BremKEG   

Quote   Ersatz von Ölheizkesseln nach § 10 BremKEG 100% 

absolut   Ko-Finanzierung Klimaschutzmaßnahmen 3 

Quote   Ko-Finanzierung Klimaschutzmaßnahmen 50% 

absolut   Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes" 

1 

Quote   Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes" 

100% 

absolut   Umwelt- und Naturschutzprojekte 1 

Quote   Umwelt- und Naturschutzprojekte 100% 

absolut   Wärmeschutz im Wohngebäudebestand   

Quote   Wärmeschutz im Wohngebäudebestand 100% 

absolut   In Ref. 42 verantworteten Förderprogramme (Bingo-Projekte, 
Umwelt- und Naturschutzprojekte, Umweltbildung Bremen, 
Förderung von gemeinnützigen Projekten zum 
alltagsbezogenen Klimaschutz, Freiwilliges Ökologisches 
Jahr in Bremen, Angewandte Umweltforschung, Förderung 
anwendungsnaher Umwelttechniken) sowie die dort 
abgewickelten Einzelförderungen ohne Programm (unter 
Sonstiges). Bei AUF und PFAU: Nur Unternehmen, da bei 
wissenschaftlichen Einrichtungen die Förderquote 100% ist, 
also kein Eigenanteil eingebracht wird  

50 
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Quote   In Ref. 42 verantworteten Förderprogramme (Bingo-Projekte, 
Umwelt- und Naturschutzprojekte, Umweltbildung Bremen, 
Förderung von gemeinnützigen Projekten zum 
alltagsbezogenen Klimaschutz, Freiwilliges Ökologisches 
Jahr in Bremen, Angewandte Umweltforschung, Förderung 
anwendungsnaher Umwelttechniken) sowie die dort 
abgewickelten Einzelförderungen ohne Programm (unter 
Sonstiges). Bei AUF und PFAU: Nur Unternehmen, da bei 
wissenschaftlichen Einrichtungen die Förderquote 100% ist, 
also kein Eigenanteil eingebracht wird  

100% 

2022 absolut energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges) 10 

Quote energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges) 50% 

absolut   Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges) 1 

Quote   Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges) 100% 

absolut   Ersatz von Elektroheizungen   

Quote   Ersatz von Elektroheizungen 100% 

absolut   Ersatz von Ölheizkesseln nach § 10 BremKEG   

Quote   Ersatz von Ölheizkesseln nach § 10 BremKEG 100% 

absolut   Umwelt- und Naturschutzprojekte 2 

Quote   Umwelt- und Naturschutzprojekte 100% 

absolut   Wärmeschutz im Wohngebäudebestand   

Quote   Wärmeschutz im Wohngebäudebestand 100% 

absolut   In Ref. 42 verantworteten Förderprogramme (Bingo-Projekte, 
Umwelt- und Naturschutzprojekte, Umweltbildung Bremen, 
Förderung von gemeinnützigen Projekten zum 
alltagsbezogenen Klimaschutz, Freiwilliges Ökologisches 
Jahr in Bremen, Angewandte Umweltforschung, Förderung 
anwendungsnaher Umwelttechniken) sowie die dort 
abgewickelten Einzelförderungen ohne Programm (unter 
Sonstiges). Bei AUF und PFAU: Nur Unternehmen, da bei 
wissenschaftlichen Einrichtungen die Förderquote 100% ist, 
also kein Eigenanteil eingebracht wird  

61 

Quote   In Ref. 42 verantworteten Förderprogramme (Bingo-Projekte, 
Umwelt- und Naturschutzprojekte, Umweltbildung Bremen, 
Förderung von gemeinnützigen Projekten zum 
alltagsbezogenen Klimaschutz, Freiwilliges Ökologisches 
Jahr in Bremen, Angewandte Umweltforschung, Förderung 
anwendungsnaher Umwelttechniken) sowie die dort 
abgewickelten Einzelförderungen ohne Programm (unter 
Sonstiges). Bei AUF und PFAU: Nur Unternehmen, da bei 
wissenschaftlichen Einrichtungen die Förderquote 100% ist, 
also kein Eigenanteil eingebracht wird  

100% 

2023 absolut   Bremische Wasserentnahmegebühr-Sondermittel 3 

Quote   Bremische Wasserentnahmegebühr-Sondermittel 100% 

absolut energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges) 3 

Quote energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges) 50% 

absolut   Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges) 1 

Quote   Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges) 100% 
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absolut   Ersatz von Elektroheizungen   

Quote   Ersatz von Elektroheizungen 100% 

absolut   Ersatz von Ölheizkesseln nach § 10 BremKEG 
(Heizungstausch) 

  

Quote   Ersatz von Ölheizkesseln nach § 10 BremKEG 
(Heizungstausch) 

100% 

absolut   Ko-Finanzierung Klimaschutzmaßnahmen 1 

Quote   Ko-Finanzierung Klimaschutzmaßnahmen 50% 

absolut   Wärmeschutz im Wohngebäudebestand   

Quote   Wärmeschutz im Wohngebäudebestand 100% 

absolut   In Ref. 42 verantworteten Förderprogramme (Bingo-Projekte, 
Umwelt- und Naturschutzprojekte, Umweltbildung Bremen, 
Förderung von gemeinnützigen Projekten zum 
alltagsbezogenen Klimaschutz, Freiwilliges Ökologisches 
Jahr in Bremen, Angewandte Umweltforschung, Förderung 
anwendungsnaher Umwelttechniken) sowie die dort 
abgewickelten Einzelförderungen ohne Programm (unter 
Sonstiges). Bei AUF und PFAU: Nur Unternehmen, da bei 
wissenschaftlichen Einrichtungen die Förderquote 100% ist, 
also kein Eigenanteil eingebracht wird  

51 

Quote   In Ref. 42 verantworteten Förderprogramme (Bingo-Projekte, 
Umwelt- und Naturschutzprojekte, Umweltbildung Bremen, 
Förderung von gemeinnützigen Projekten zum 
alltagsbezogenen Klimaschutz, Freiwilliges Ökologisches 
Jahr in Bremen, Angewandte Umweltforschung, Förderung 
anwendungsnaher Umwelttechniken) sowie die dort 
abgewickelten Einzelförderungen ohne Programm (unter 
Sonstiges). Bei AUF und PFAU: Nur Unternehmen, da bei 
wissenschaftlichen Einrichtungen die Förderquote 100% ist, 
also kein Eigenanteil eingebracht wird  

100% 

2024 absolut   Bremische Wasserentnahmegebühr-Sondermittel 2 

Quote   Bremische Wasserentnahmegebühr-Sondermittel 100% 

absolut energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges) 3 

Quote energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges) 50% 

absolut   Ersatz von Elektroheizungen   

Quote   Ersatz von Elektroheizungen 100% 

absolut   Ersatz von Ölheizkesseln nach § 10 BremKEG   

Quote   Ersatz von Ölheizkesseln nach § 10 BremKEG 100% 

absolut   Ko-Finanzierung Klimaschutzmaßnahmen 6 

Quote   Ko-Finanzierung Klimaschutzmaßnahmen 50% 

absolut   Wärmeschutz im Wohngebäudebestand   

Quote   Wärmeschutz im Wohngebäudebestand 100% 

absolut   In Ref. 42 verantworteten Förderprogramme (Bingo-Projekte, 
Umwelt- und Naturschutzprojekte, Umweltbildung Bremen, 
Förderung von gemeinnützigen Projekten zum 
alltagsbezogenen Klimaschutz, Freiwilliges Ökologisches 
Jahr in Bremen, Angewandte Umweltforschung, Förderung 
anwendungsnaher Umwelttechniken) sowie die dort 
abgewickelten Einzelförderungen ohne Programm (unter 
Sonstiges). Bei AUF und PFAU: Nur Unternehmen, da bei 
wissenschaftlichen Einrichtungen die Förderquote 100% ist, 
also kein Eigenanteil eingebracht wird  

32 
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Quote   In Ref. 42 verantworteten Förderprogramme (Bingo-Projekte, 
Umwelt- und Naturschutzprojekte, Umweltbildung Bremen, 
Förderung von gemeinnützigen Projekten zum 
alltagsbezogenen Klimaschutz, Freiwilliges Ökologisches 
Jahr in Bremen, Angewandte Umweltforschung, Förderung 
anwendungsnaher Umwelttechniken) sowie die dort 
abgewickelten Einzelförderungen ohne Programm (unter 
Sonstiges). Bei AUF und PFAU: Nur Unternehmen, da bei 
wissenschaftlichen Einrichtungen die Förderquote 100% ist, 
also kein Eigenanteil eingebracht wird  

100% 

Produktgruppenplan 68 

§ 10 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr im 
Land Bremen (BremÖPNVG) 

Gefördert werden eigene kommunale Einrichtungen. Eigenmittel 
werden dort über Gremienbeschlüsse abgesichert. 

2019 absolut 26 BremÖPNVG §10 

  Quote 100% BremÖPNVG §10 

2020 absolut 11 BremÖPNVG §10 

  Quote 100% BremÖPNVG §10 

2021 absolut 12 BremÖPNVG §10 

  Quote 100% BremÖPNVG §10 

2022 absolut 8 BremÖPNVG §10 

  Quote 100% BremÖPNVG §10 

2023 absolut 10 BremÖPNVG §10 

  Quote 100% BremÖPNVG §10 

2024 absolut 7 BremÖPNVG §10 

  Quote 100% BremÖPNVG §10 

2025 absolut 6 BremÖPNVG §10 

  Quote 100% BremÖPNVG §10 

Eigenheimzuschuss: 

Der Bewilligungsprozess des Eigenheimzuschusses erfolgt 
mehrstufig. In diesem werden bspw. ein Finanzierungsplan und, 
bei Neubau ohne Bauträger, Nachweis der Grundstücks- und 
Baukosten bei den Antragstellenden angefordert. Da der 
Eigenheimzuschuss ein pauschaler Zuschuss ist, ist dieser nicht 
abhängig von möglichen Drittmitteln, die die Antragsteller: innen 
zur Finanzierung des Kaufobjektes nutzen. 

Bei der Förderung mit einem Eigenheimzuschuss sollen für 
Familien mit minderjährigen Kindern beim Kauf oder Bau einer 
Wohnimmobilie zur Selbstnutzung die anfallenden Nebenkosten 
mit dem Zuschuss gedeckt werden. Es handelt sich hier um eine 
vereinfachte Förderung ohne die Prüfung von Bonität und 
Tragbarkeit der Belastung. 
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Die Prüfungsvorgaben sind in der, bisher nur internen, Richtlinie 
und Dokumenten der Förderstelle festgehalten. 

Landesmietwohnraumförderungsprogramm: 

Bevor die Förderung bewilligt wird, findet zur technischen Prüfung 
des Vorhabens eine Bonitätsprüfung der Antragsteller:innen durch 
die Förderungsstelle statt. Der Umfang der Bonitätsprüfung in 
Bezug auf die einzureichenden Unterlagen der Antragsteller:innen 
variiert dabei jeweils nach der Rechtsform der Antragsteller:innen, 
damit die Bonitätsprüfung angemessen bleibt. 

Die Unterlagen umfassen beispielsweise: Jahresabschlüsse, 
aktuelle Vermögensaufstellung, Überschussrechnung, 
Einkommenssteuererklärung/-bescheid, Eröffnungsbilanz, 
Selbstauskunft (auf einem Vordruck der Förderungsstelle), Schufa-
Auskunft, Kontoauszüge. 

Dazu werden auch Unterlagen über die Tragfähigkeit des zu 
fördernden Objektes angefordert und geprüft. 

Die Prüfung erfolgt nach festgelegten Regelungen der 
Förderungsstelle und wird in Prüfdokumenten und einem 
Fachverfahren dokumentiert. 

2019 absolut 5 Landesmietwohnraumförderungsprogramm 

  Quote 100% Landesmietwohnraumförderungsprogramm 

2020 absolut 17 Landesmietwohnraumförderungsprogramm 

  Quote 100% Landesmietwohnraumförderungsprogramm 

2021 absolut 6 Landesmietwohnraumförderungsprogramm 

  Quote 100% Landesmietwohnraumförderungsprogramm 

2022 absolut 8 Landesmietwohnraumförderungsprogramm 

  Quote 100% Landesmietwohnraumförderungsprogramm 

2023 absolut 15 Landesmietwohnraumförderungsprogramm 

  Quote 100% Landesmietwohnraumförderungsprogramm 

2024 absolut 5 Landesmietwohnraumförderungsprogramm 

  Quote 100% Landesmietwohnraumförderungsprogramm 

2025 absolut liegt noch 
nicht vor  

  

  Quote 
 

  

In jedem Fall sind Nachweise (zum Beispiel Darlehensverträge, 
Zuwendungsbescheide, Kontoauszüge et cetera) über Drittmittel 
und Eigenmittel von den Kund:innen vorzulegen und werden von 
der Förderstelle geprüft. 
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Die Vorgaben sind in den Richtlinien zum 
Landesmietwohnraumförderungsprogramm festgehalten, die 
zuletzt aktualisierte Version wurde am 24. Juni 2025 veröffentlicht. 

Weitere Vorgaben sind in folgenden Dokumenten der Förderstelle 
festgehallten: MU_352_3_Bonitätsunterlagen. 

Genossenschaftsförderung: 

Bevor die Förderung bewilligt wird, findet eine Prüfung der 
Sicherstellung der Finanzierung durch die Förderstelle statt. In 
Zuge dessen werden entsprechende Eigenkapital- und 
Finanzierungsnachweise angefordert und bewertet. Voraussetzung 
für die Bewilligung im 1. Förderweg ist, dass sich das Vorhaben 
unter Berücksichtigung des Genossenschaftszuschusses trägt. 

Die Prüfung erfolgt nach festgelegten Regelungen der 
Förderungsstelle und wird in Prüfdokumenten und einem 
Fachverfahren dokumentiert. 

2019 absolut 0 Genossenschaftsförderung 

  Quote 0% Genossenschaftsförderung 

2020 absolut 0 Genossenschaftsförderung 

  Quote 0% Genossenschaftsförderung 

2021 absolut 0 Genossenschaftsförderung 

  Quote 0% Genossenschaftsförderung 

2022 absolut 1 Genossenschaftsförderung 

  Quote 100% Genossenschaftsförderung 

2023 absolut 1 Genossenschaftsförderung 

  Quote 100% Genossenschaftsförderung 

2024 absolut 0 Genossenschaftsförderung 

  Quote 0% Genossenschaftsförderung 

2025 absolut 0 Genossenschaftsförderung 

  Quote 0% Genossenschaftsförderung 

In jedem Fall sind Nachweise (zum Beispiel Darlehensverträge, 
Zuwendungsbescheide, Kontoauszüge et cetera) über Drittmittel 
und Eigenmittel vom Kunden vorzulegen und werden von der 
Förderstelle geprüft. 

Die Prüfungsvorgaben sind in internen Dokumenten von der 
Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung (SBMS) und der 
Förderstelle festgehalten. 

Städtebauförderung: 

Im Rahmen der förderfähigen Maßnahme sollen die Fördermittel 
des Bundes und der Länder mit Mitteln Privater und/oder weiterer 
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Mittel der öffentlichen Hand gebündelt und ergänzt werden, sodass 
ohne Einbringung der Mittel keine Zuwendung erfolgen kann. Die 
Eigenmittel und die Mittel Dritter sind bei der Antragstellung 
anzugeben und fließen in die Berechnung der Fördersumme ein. 
Die Prüfung erfolgt nach festgelegten Regelungen der Förderstelle 
und wird in Prüfdokumenten dokumentiert. Bei Baumaßnahmen 
oberhalb der Auslöseschwelle findet zudem eine 
baufachtechnische Zuwendungsprüfung (BZP) statt. 

Bei Zuwendungen aus dem Gebietsbudget der Städtebauförderung 
beträgt die Förderquote für private Maßnahmen in Fördergebieten 
des Programms „Sozialer Zusammenhalt“ für private Maßnahmen 
Dritter bis zu 80,00 Prozent der förderfähigen Kosten. In 
Fördergebieten der Programme „Wachstum und nachhaltige 
Erneuerung“ sowie „Lebendige Zentren“ beträgt die Förderquote 
für private Maßnahmen Dritter bis zu 40,00 Prozent der 
förderfähigen Kosten. 

Bei Förderung von Modernisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen an privaten Gebäuden sind für die Höhe des 
Fördersatzes folgende Kriterien maßgebend: Der Fördersatz für 
Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an privaten 
Wohn- und Geschäftsgebäuden beträgt maximal 50,00 Prozent 
der förderungsfähigen Kosten. Der Fördersatz für 
Bodenentsiegelung, Fassaden- und Dachbegrünung und 
vergleichbare Maßnahmen beträgt maximal 70,00 Prozent der 
förderungsfähigen Kosten. 

2019 absolut 13 Städtebauförderung 

  Quote 100% Städtebauförderung 

2020 absolut - Städtebauförderung 

  Quote - Städtebauförderung 

2021 absolut 1 Städtebauförderung 

  Quote 100% Städtebauförderung 

2022 absolut 8 Städtebauförderung 

  Quote 100% Städtebauförderung 

2023 absolut 21 Städtebauförderung 

  Quote 100% Städtebauförderung 

2024 absolut 24 Städtebauförderung 

  Quote 100% Städtebauförderung 

2025 absolut 26 Städtebauförderung 

  Quote 100% Städtebauförderung 

ANBestP; NBestBau; Programme der Städtebauförderung - 
Kommunale Förderrichtlinie Gebietsbudgets vom 16. August 2021; 
Richtlinie der Stadtgemeinde Bremen zur Förderung von 
Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an privaten 
Gebäuden in den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten, 



 – 18 – 

Gebieten der Sozialen Stadt und Stadtumbaugebieten vom 4. April 
2024; Richtlinie der Stadtgemeinde Bremen zur Förderung von 
Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an privaten 
Gebäuden in den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten Waller 
Heerstraße, Hohentor/Alte Neustadt Huckelriede/Sielhof, 
Gröpelinger Heerstraßenzug zwischen der Kreuzung Oslebshauser 
Landstraße/Oslebshauser Heerstraße und dem Westbad/Paradice 
(Stadtumbaugebiet); Richtlinie der Stadtgemeinde Bremen zur 
Förderung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
an privaten Gebäuden in den förmlich festgelegten 
Sanierungsgebieten Waller Heerstraße, Hohentor/Alte Neustadt 
und Huckelriede/Sielhof vom 14. Mai 2013; Kommunale 
Förderrichtlinie Gebietsbudget Programm Soziale Stadt - 
Investitionen im Quartier am 7. Mai 2013; Verwaltungsvorschrift 
des Senators für Bau und Umwelt über die Förderung 
städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach 
dem Städtebauförderungsrecht im Lande Bremen vom 
11. Dezember 1999. 

Wohnen in Nachbarschaften (WiN): 

Gemäß Nummer 4 der Richtlinie zur Förderung von Projekten im 
Programm „Wohnen in Nachbarschaften“ ist aufgrund des 
öffentlichen Interesses und zum Erreichen der Ziele des 
Integrierten Handlungskonzeptes eine Vollförderung ohne 
Eigenmittel möglich. Dies ist der Regelfall. In der Antragsphase 
erfolgt trotzdem eine Überprüfung durch das 
Quartiersmanagement im Dialog mit dem Antragsteller, ob und 
inwieweit Eigenmittel eingebracht werden können 
beziehungsweise sollen. Eigenmittel werden im Regelfall aber 
seitens des Trägers nicht als finanzielle Mittel eingebracht, 
sondern in Form von Arbeitsstunden, separat finanzierten 
Projektbausteinen und so weiter Eigenmittel und die Mittel Dritter 
werden, soweit sie eingebracht werden, bei der Antragstellung 
angegeben und fließen in die Berechnung der Fördersumme ein. 

2019 absolut 0 Wohnen in Nachbarschaften (WiN) 

  Quote 0% Wohnen in Nachbarschaften (WiN) 

2020 absolut 0 Wohnen in Nachbarschaften (WiN) 

  Quote 0% Wohnen in Nachbarschaften (WiN) 

2021 absolut 0 Wohnen in Nachbarschaften (WiN) 

  Quote 0% Wohnen in Nachbarschaften (WiN) 

2022 absolut 0 Wohnen in Nachbarschaften (WiN) 

  Quote 0% Wohnen in Nachbarschaften (WiN) 

2023 absolut 0 Wohnen in Nachbarschaften (WiN) 

  Quote 0% Wohnen in Nachbarschaften (WiN) 

2024 absolut 0 Wohnen in Nachbarschaften (WiN) 
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  Quote 0% Wohnen in Nachbarschaften (WiN) 

2025 absolut   Wohnen in Nachbarschaften (WiN) 

  Quote   Wohnen in Nachbarschaften (WiN) 

Bei jedem Antrag wird die Möglichkeit des Einbringens von 
Eigenmitteln und Drittmitteln durch Erörterung mit dem 
Antragstellenden geprüft. Oft werden diese durch Eigenleistungen 
in Form von Arbeitsstunden, anderen Projektbestandteilen oder 
Kombination von Zuwendungen eingebracht, sodass im Regelfall 
keine förmlichen Eigenanteile in Bezug auf die WiN-Zuwendung 
eingebracht werden (siehe auch oben aufgeführte Begründung). 
Richtlinie zur Förderung von Projekten im Programm „Wohnen in 
Nachbarschaften“ (WiN) vom 11. November 2021 
(ressortübergreifend für die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend 
und Integration [SASJI] und der Senatorin für Bau, Mobilität und 
Stadtentwicklung [SBMS]). 

Produktgruppenplan 71 

Im Förderprogramm Außenflächen 2020/2021 „zur Förderung der 
Veranstaltungswirtschaft im Land Bremen zur Milderung der 
Folgen der Coronapandemie“ war der Einsatz der Eigen- und 
Drittmittel erst im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung 
vorzulegen; ebenso in der Veranstaltungsförderung für Kultur- und 
Sportveranstaltungen (FÜVAKUS). Bei der staatlichen Förderung 
von Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsaktivitäten in der 
Europäischen Union (FEI Richtlinie) gibt es die Anforderung von 
Kredit-Reform-Auskünften, Jahresabschlüssen, 
Finanzierungsbestätigungen, Auszug aus dem Transparenzregister 
und Selbstauskünfte; bei der Starthaus Coaching Förderung 
spielen Eigenmittel keine Rolle.; bei der Messeförderung erfolgt 
eine pauschale Förderung ohne Berücksichtigung von 
Eigenanteilen.; beim Förderprogramm ReSTART erfolgte die 
Auszahlung nach der Prüfung des Verwendungsnachweises. Daher 
erfolgte keine Prüfung der Eigenmittel. 

2019 absolut 70 

Quote  - 

2020 absolut 43 

Quote  - 

2021 absolut 46 

Quote  - 

2022 absolut 46 

Quote  - 

2023 absolut 42 

Quote  - 

2024 absolut 4 

Quote  - 
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2025 absolut 74 

Quote  - 

Es ist kein interner Leitfaden der Senatorin für Wirtschaft, Häfen 
und Transformation vorhanden. 

Produktgruppenplan 81 

Förderprogramm Hafenförderung: 

Die Antragstellenden müssen bei der Antragstellung einen Kosten- 
und Finanzierungsplan einreichen. Die Belege werden erst mit dem 
Verwendungsnachweis eingereicht und geprüft. 

Förderprogramm Richtlinie zur Förderung von Investitionen in die 
Infrastruktur und in den Klimaschutz am Flughafen Bremen 

Der Eigenkapital-Anteil wird durch die oben genannte Richtlinie 
klar definiert. 

Magistrat Bremerhaven: 

Es ist ein prozentualer Eigenanteil aller Träger nach 
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit vereinbart. Bei Projektförderung 
werden Einnahmen durch Teilnehmerbeiträgen oder Spenden 
berücksichtigt. 

2019 
absolut 1 

Revitalisierung aufgegebener Immobilien 
Quote 100% 

2020 
absolut 1 

Revitalisierung aufgegebener Immobilien 
Quote 100% 

2021 
absolut 0   

Quote 0   

2022 
absolut 0   

Quote 0   

2023 
absolut 0   

Quote 0   

2024 
absolut 0   

Quote 0   

Die Antragstellenden müssen mit dem Förderantrag eine 
umfassende Projektbeschreibung sowie einen Finanzierungsplan 
einreichen. Nach Abschluss des Projektes werden die Belege 
zusammen mit einem entsprechenden Projektbericht eingereicht 
und geprüft. 

Rahmenrichtlinie für die Bewilligung, Auszahlung und Kontrolle von 
Zuwendungen an Stellen außerhalb der Stadtverwaltung 
Bremerhaven in der jeweils gültigen Fassung. 
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Zu b): Im Zuge der Antragsprüfung ist bei jeder Zuwendung der 
Finanzierungsbedarf anhand des Finanzierungsplans 
beziehungsweise Wirtschaftsplans zu prüfen (Nummer 3.2.1 
beziehungsweise 3.2.2 der Verwaltungsvorschrift zur 
Landeshaushaltsordnung zu § 44 Landeshaushaltsordnung). 
Zuwendungen sollen grundsätzlich nur zur Teilfinanzierung 
bewilligt werden (Nummer 2.2 der Verwaltungsvorschrift zur 
Landeshaushaltsordnung zu § 44 Landeshaushaltsordnung). Eine 
Vollfinanzierung kommt nach Nummer 2.3 der 
Verwaltungsvorschrift zur Landeshaushaltsordnung zu § 44 
Landeshaushaltsordnung nur ausnahmsweise in Betracht, wenn der 
Zuwendungsempfangende an der Erfüllung des Zwecks kein oder 
nur ein geringes wirtschaftliches Interesse hat, das gegenüber 
dem staatlichen Interesse nicht ins Gewicht fällt, oder wenn die 
Erfüllung des Zwecks in dem notwendigen Umfang nur bei 
Übernahme sämtlicher zuwendungsfähiger Ausgaben durch den 
Staat möglich ist. Die Nummer 2.5 der Verwaltungsvorschrift zur 
Landeshaushaltsordnung zu § 44 Landeshaushaltsordnung 
bestimmt, dass Dritte sich angemessen an den 
zuwendungsfähigen Ausgaben beteiligen sollen, wenn der zu 
fördernde Zweck auch in ihrem Interesse liegt. 

6. In wie vielen Fällen wurden betriebswirtschaftliche Auswertungen, 
Jahresabschlüsse oder vergleichbare Unterlagen verpflichtend 
angefordert, um die Leistungs‑ und Finanzierungsfähigkeit der 
Antragstellenden zu prüfen? Welche Schwellen/Bagatellgrenzen gelten 
hierfür? 

Es ist nicht zulässig, Vorhaben zu fördern, deren Gesamtfinanzierung 
nicht gesichert ist. Die zugehörige Prüfung erfolgt im Rahmen der 
Antragstellung mittels der vorgeschriebenen und durch die 
Antragstellenden beizubringenden Dokumente (unter anderem 
Finanzierungsplan/Haushalts- oder Wirtschaftsplan). Im Falle von 
Projektförderungen wird zur Antragsprüfung ein Projekt-
Finanzierungsplan zur Gesamtfinanzierung der zuwendungsfähigen 
Ausgaben herangezogen.  

Für die Gewährung von Zuwendungen gilt grundsätzlich Nummer 3.1 
Verwaltungsvorschrift zu § 44 Landeshaushaltsordnung, wonach die 
Angaben der Antragstellenden auf Verlangen durch geeignete 
Unterlagen zu belegen sind. Hierzu gehören unter anderem auch 
betriebswirtschaftliche Auswertungen. Die Antragsprüfung bei 
institutionell geförderten Unternehmen findet gemäß 
Verwaltungsvorschrift Nummer 3.2 anhand von Wirtschafts-, 
Organisations- und Stellenplan sowie eine Übersicht über 
voraussichtlich einzugehende Verpflichtungen zu Lasten künftiger 
Jahre statt. Gemäß Nummer 3.2.2 Verwaltungsvorschrift zu § 44 
Landeshaushaltsordnung ist bei institutionellen Förderungen die 
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Einreichung eines Haushalts- oder Wirtschaftsplans verpflichtend und 
wird auch entsprechend umgesetzt. 

Wirkungsziele, Erfolgskontrolle und Verwendungsnachweise 

7. Wie hoch ist der Anteil der Zuwendungen (nach Anzahl und Volumen), 
für die messbare Wirkungsziele (inklusive geeigneter Kennzahlen) 
bereits im Zuwendungsbescheid verbindlich festgelegt wurden? Bitte je 
Ressort/Programm seit 2019 ausweisen. 

Für die Antwort wird auf die Zuwendungs- und Quartalberichte 
verwiesen: Zuwendungsbericht - Der Senator für Finanzen. 

8. Welche Verfahren der Erfolgskontrolle (Soll‑Ist‑Vergleich, 
Output‑/Outcome‑Indikatoren, Wirkungs- und 
Wirtschaftlichkeitsanalyse) werden eingesetzt? Wie oft führten 
Erfolgskontrollen seit 2019 zu Anpassungen, Kürzungen, Aussetzungen 
oder Beendigungen von Förderungen? 

Gemäß des vom Senator für Finanzen erlassenen Leitfadens für die 
Planung und Durchführung von Erfolgskontrollen ist jede 
Einzelmaßnahme daraufhin zu untersuchen, ob anhand des 
Zuwendungsbescheides/-vertrages das beabsichtigte Ziel erreicht 
worden ist. Durch einen Vergleich der geplanten Ziele mit der 
tatsächlich erreichten Zielrealisierung (Soll-Ist-Vergleich) ist 
festzustellen, welcher Zielerreichungsgrad zum Zeitpunkt der 
Erfolgskontrolle gegeben ist (Zielerreichungskontrolle). 

Für geeignete Fälle – insbesondere bei Förderprogrammen und 
Maßnahmen mit einem bedeutsamen Finanzvolumen – ist ergänzend 
zu prüfen, ob die Maßnahme geeignet und ursächlich für die 
Zielerreichung war (Wirkungskontrolle) und, ob die Maßnahme 
wirtschaftlich durchgeführt worden ist (Wirtschaftlichkeitskontrolle). 

Im Rahmen der Wirkungskontrolle sollte versucht werden zu ermitteln, 
ob andere Einflussgrößen die Zielerreichung beeinflusst haben. War 
die Maßnahme für die Erreichung des geplanten Ziels ursächlich? Wäre 
der Erfolg auch ohne die Förderung eingetreten („Mitnahmeeffekt“)? 
Bei der Wirtschaftlichkeitskontrolle ist mit Hilfe der Kosten-Nutzen-
Analyse zu prüfen, ob der Nutzen des Förderprogramms die Kosten 
rechtfertigt und ob mit Hilfe der einzelwirtschaftlichen 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Möglichkeiten bestehen, die 
Verwaltungskosten für die Durchführung des Programms zu senken. 

9. Wie hoch ist seit 2019 die Quote fristgerecht eingereichter 
Verwendungsnachweise (VN) nach ANBest (I/P/Gk) je 
Ressort/Programm? In wie vielen Fällen kam es zu verspäteten 
Verwendungsnachweisen, Mängeln, Nichtanerkennungen und daraus 

https://www.finanzen.bremen.de/haushalt/haushalt/zuwendungsbericht-1702
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folgenden (Teil‑)Rückforderungen beziehungsweise Verzinsungen? 
Bitte nach Volumen und Anzahl ausweisen. 

Für die Jahre 2019 bis 2021 sind die Informationen in den 
Rechenschaftsberichten (Zuwendungsbericht - Der Senator für 
Finanzen) enthalten. Die Informationen für die Jahre ab 2022 werden 
in den zukünftigen Rechenschaftsberichten unter demselben Link 
veröffentlicht werden, da die offenen Verwendungsnachweise (VN) 
immer in den jeweiligen Rechenschaftsberichten für das 
vorangegangene Jahr dokumentiert werden. Aktuell ist der 
Rechenschaftsbericht 2023 in Bearbeitung, der die offenen VN aus 
dem Jahr 2022 beinhaltet. 

10. Welche Stichproben‑ und Vor‑Ort‑Prüfungen wurden 2019 bis 2025 
durchgeführt (Anzahl, Auswahlkriterien, Prüfumfang)? Welche typischen 
Mängelbilder wurden identifiziert, und welche präventiven Maßnahmen 
hat der Senat daraus abgeleitet? 

Die Antworten zur ersten Frage sind der Anlage Frage 10 zu 
entnehmen. 

Zur zweiten Frage: 

Beispiele für typische Mängelbilder sind: 

— Mittel wurden nicht gemäß Zuwendungszweck eingesetzt (unter 
anderem Geltendmachung nicht gesetzlich vorgeschriebener 
Versicherungen, unangemessene Bewirtungskosten, versehentliche 
Doppelberücksichtigung einzelner Posten), 

— Umsetzung des Vergaberechts, 

— Publizitätsverstöße, 

— Fehlende Voraussetzung von Boni, 

— Pfandabzug nicht erfolgt. 

Zudem wurden fehlende klare Bestimmungen zur Zuwendungsfähigkeit 
von Ausgaben als eigene Mängel identifiziert; um diese zu beheben, 
wurden neue Förderrichtlinien implementiert. 

Zur Vermeidung von Publizitätsverstößen werden die Themen in 
Informationsblättern veröffentlicht und es erfolgen (de)zentrale 
Hinweise und Schulungen. 

Die Zuwendungsempfangenden werden im Rahmen des 
Schlussbescheids sowie begleitenden Gesprächen über die 
festgestellten Probleme informiert und gegebenenfalls über eine 
Rückforderung sanktioniert. 
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Weitere präventiven Maßnahmen: 

— Sachbearbeitung aus einer Hand, 

— Überarbeitung der institutionellen Zuwendungen, 

— begleitende und beratende Verwaltungspraxis: Informations- und 
Beratungsveranstaltungen, laufende Rücksprachen und 
Abstimmungen mit Antragstellenden und Einrichtungen, die 
frühzeitige Klärung zuwendungsrechtlicher Fragen im Antrags- und 
Bewilligungsverfahren sowie eine kontinuierliche fachliche 
Begleitung während der Laufzeit der Förderung. 

Weiterleitung von Zuwendungen 

11. Bei Programmen mit Weiterleitung von Mitteln (zum Beispiel über 
Dachverbände, Träger, Projektträger): 

a) Welche Mindestanforderungen gelten für Prüf‑ und 
Kontrollpflichten gegenüber Letztempfängern (Belegprüfung, 
Stichproben, Obergrenzen, Unzulässigkeiten)? 

Alle Prüf- und Kontrollpflichten gelten sowohl für Träger als auch 
für Letztempfangende. Grundsätzlich ist der 
Zuwendungsempfangende, der die Mittel weiterleitet, dazu 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass auch der Letztempfangende den 
Vorgaben nach der Landeshaushaltsordnung und den 
Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung entspricht. 

Es werden daher keine Grenzen oder ähnliches gezogen, wann 
Weiterleitungen geprüft werden, sondern sie werden alle im vollen 
Umfang und anhand der regulären Stichproben überprüft. 

b) Wie viele Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung, unzulässigen 
Ausgaben oder Überschreitung von Förderhöchstgrenzen wurden 
seit 2019 festgestellt? Umfang der Rückforderungen? 

Die Antworten zu 11b) finden sich in der Anlage Frage 11. 

c) Welche spezifischen Maßnahmen wurden im Bereich der 
Sportförderung eingeführt, um die im Rechnungshofbericht 
angesprochenen Defizite (unter anderem „Kids in die Clubs“) 
abzustellen? 

Es wurde die Antragstellung geändert, der Zuwendungsbescheid 
und eine vertiefte Verwendungsnachweisprüfung eingeführt. 
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Baubezogene Zuwendungen (NBest‑Bau/RLBau) 

12. Wie stellt der Senat die Anwendung der NBest‑Bau sicher? Wie werden 
Abweichungen dokumentiert und sanktioniert?  

Die NBest-Bau gehört zum Zuwendungsbescheid des 
zuwendungsgebenden Ressorts, die Einhaltung in baufachlicher 
Hinsicht wird durch die Baufachtechnische Zuwendungsprüfung (BZP) 
im Auftrag des Zuwendungsgebers geprüft. Im Prüfbericht zum 
Verwendungsnachweis werden gegebenfalls Abweichungen zur NBest-
Bau dokumentiert und dem Zuwendungsgeber mitgeteilt. Wie 
Abweichungen sanktioniert werden, liegt in der Verantwortung des 
Zuwendungsgebers. 

Digitalisierung, ZEBRA und Transparenz 

13. Wie ist der Stand des Roll‑outs von ZEBRA Online: 

a) Welche Ressorts/Programme sind seit 2023/2024 produktiv 
angebunden? 

In ZEBRA Online sind derzeit lediglich die von der EU geförderten 
Projekte des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
sowie des Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds 
(EMFAF) pilothaft aktiv. 

Förderprogramm Ressort/Gesellschaft Produktiv in 
ZEBRA Online 
seit: 

700_Wirtschaft_EFRE21-27_Vernetzung-Kooperation-
Transfer 

Senatorin für Wirtschaft, Häfen und 
Transformation 

11/2023 

700_Wirtschaft_EFRE21-27_FuE-Infrastrukturen Senatorin für Wirtschaft, Häfen und 
Transformation 

02/2024 

700_Wirtschaft_EFRE21-27_Beratung-Coaching Senatorin für Wirtschaft, Häfen und 
Transformation 

03/2024 

700_Wirtschaft_EFRE21-27_Landesinitiative 
Begleitmaßnahmen 

Senatorin für Wirtschaft, Häfen und 
Transformation 

03/2024 

700_Wirtschaft_EFRE21-27_grüne-Infrastrukturen Senatorin für Wirtschaft, Häfen und 
Transformation 

03/2024 

265_EFRE_2021-2027_Wissenschaft Die Senatorin für Umwelt, Klima und 
Wissenschaft 

03/2024 

960_BAB_EFRE21-27_Energieberatung Bremer Aufbau Bank GmbH 07/2024 

960_BAB_EFRE21-27_Energieeffizienz Bremer Aufbau Bank GmbH 07/2024 

989_BIS_EFRE21-27_AUF BIS Bremerhavener Gesellschaft für 
Investitionsförderung und 
Stadtentwicklung mbH 

09/2024 

989_BIS_EFRE21-27_FEI BIS Bremerhavener Gesellschaft für 
Investitionsförderung und 
Stadtentwicklung mbH 

09/2024 

989_BIS_EFRE21-27_innovative-Startups BIS Bremerhavener Gesellschaft für 
Investitionsförderung und 
Stadtentwicklung mbH 

09/2024 
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Förderprogramm Ressort/Gesellschaft Produktiv in 
ZEBRA Online 
seit: 

989_BIS_EFRE21-27_Landesinitiative-Projekte BIS Bremerhavener Gesellschaft für 
Investitionsförderung und 
Stadtentwicklung mbH 

09/2024 

989_BIS_EFRE21-27_PFAU BIS Bremerhavener Gesellschaft für 
Investitionsförderung und 
Stadtentwicklung mbH 

09/2024 

BIS_BIS_EMFAF_PA2_Verarbeitung und Vermarktung BIS Bremerhavener Gesellschaft für 
Investitionsförderung und 
Stadtentwicklung mbH 

02/2025 

BIS_BIS_EMFAF_PA3_Fischwirtschaftsgebiet BIS Bremerhavener Gesellschaft für 
Investitionsförderung und 
Stadtentwicklung mbH 

02/2025 

b) Welcher Anteil der Anträge 2024/2025 wurde digital über ZEBRA 
Online gestellt und vollständig medienbruchfrei bearbeitet? 

Aus der nachfolgenden Übersicht (Stand: 7. Januar 2026) lassen 
sich die jeweilige Anzahl der Fälle zu dem betreffenden 
Förderprogramm, die über ZEBRA Online eingereicht wurden, 
entnehmen: 

Förderprogramm Anträge 
2024 

Anträge 
2025 

700_Wirtschaft_EFRE21-27_Vernetzung-Kooperation-Transfer 6 3 

700_Wirtschaft_EFRE21-27_FuE-Infrastrukturen 1 0 

700_Wirtschaft_EFRE21-27_Beratung-Coaching 2 1 

700_Wirtschaft_EFRE21-27_Landesinitiative Begleitmaßnahmen 2 1 

700_Wirtschaft_EFRE21-27_grüne-Infrastrukturen 0 1 

265_EFRE_2021-2027_Wissenschaft 4 7 

960_BAB_EFRE21-27_Energieberatung 2 0 

960_BAB_EFRE21-27_Energieeffizienz 0 3 

989_BIS_EFRE21-27_AUF 8 9 

989_BIS_EFRE21-27_FEI 2 6 

989_BIS_EFRE21-27_innovative-Startups 0 1 

989_BIS_EFRE21-27_Landesinitiative-Projekte 0 0 

989_BIS_EFRE21-27_PFAU 0 8 

BIS_BIS_EMFAF_PA2_Verarbeitung und Vermarktung 2 2 

BIS_BIS_EMFAF_PA3_Fischwirtschaftsgebiet 2 10 

Gesamt 31 52 

Die Anträge, die derzeit pilothaft gestellt werden können, können 
derzeit (Stand Januar 2026) über ZEBRA Online an die 
Fachanwendung ZEBRA Bremen übertragen und von den 
Sachbearbeitenden bis zur Bewilligung bearbeitet werden. Der 
Bewilligungsbescheid muss ab diesem Zeitpunkt weiterhin in 
Papierform ausgedruckt und unterschrieben werden. Eine 
vollständige medienbruchfreie Bearbeitung ist daher zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. Aktuell wird an einer 
möglichen Verfahrenserleichterung gearbeitet. 
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Um den Anteil gemessen an der Gesamtanzahl aller Anträge 
ermitteln zu können, müssten die aktuellen Zuwendungs- und 
Rechenschaftsberichte vorliegen. Da sich der Bericht für das Jahr 
2024 in Bearbeitung befindet und für 2025 noch keine 
Berichtsdaten generiert wurden, wird als Gesamtzahl der Wert aus 
dem Jahr 2023 des Zuwendungs- und Rechenschaftsberichtes in 
Höhe von 5 130 Anträgen bei der Berechnung zugrunde gelegt. Die 
Auswertung der Daten ergibt, dass im Jahr 2024 etwa 0,60 
Prozent und im Jahr 2025 circa 1,01 Prozent der Anträge über 
ZEBRA Online eingereicht wurden. 

c) Welche Qualitätskennzahlen (Dubletten, Plausibilitätsfehler, 
Nachforderungen, Bearbeitungszeiten) werden erhoben, und wie 
haben sie sich seit Einführung entwickelt? 

Nach Auskunft der Verwaltungsbehörden des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) sowie des Europäischen Meeres-, 
Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) bei der Senatorin für 
Wirtschaft, Häfen und Transformation werden keine der in der 
Anfrage abgefragten Qualitätskennzahlen (Dubletten, 
Plausibilitätsfehler, Nachforderungen, Bearbeitungszeiten) 
erhoben, weshalb auch über keine Entwicklung berichtet werden 
kann. 

14. Werden die quartalsweisen Open‑Data‑Berichte über Zuwendungen 
fristgerecht gemäß des Gesetzes über die Freiheit des Zugangs zu 
Informationen für das Land Bremen (Bremer 
Informationsfreiheitsgesetz - BremIFG) veröffentlicht? Gab es seit 
2019 Abweichungen/Verzögerungen? Wenn ja: Gründe und Abhilfe. 

Die nachfolgende Tabelle präsentiert eine Übersicht über die jeweils 
veröffentlichten Quartalsberichte aus der Fachanwendung ZEBRA 
Bremen und die entsprechenden Generierungszeitpunkte. 

Quartalsbericht Bericht erstellt am: 

1. Quartal 2019 01.04.2019 

2. Quartal 2019 01.07.2019 

3. Quartal 2019 02.10.2019 

4. Quartal 2019 31.12.2019 

1. Quartal 2020 16.04.2020 

2. Quartal 2020 01.07.2020 

3. Quartal 2020 01.10.2020 

4. Quartal 2020 30.11.2021 

1. Quartal 2021 01.04.2021 

2. Quartal 2021 01.07.2021 

3. Quartal 2021 01.10.2021 

4. Quartal 2021 01.01.2022 

1. Quartal 2022 05.04.2022 

2. Quartal 2022 08.07.2022 
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Quartalsbericht Bericht erstellt am: 

3. Quartal 2022 04.10.2022 

4. Quartal 2022 01.01.2023 

1. Quartal 2023 12.04.2023 

2. Quartal 2023 01.07.2023 

3. Quartal 2023 01.10.2023 

4. Quartal 2023 01.01.2024 

1. Quartal 2024 01.04.2024 

2. Quartal 2024 25.07.2024 

3. Quartal 2024 01.10.2024 

4. Quartal 2024 01.01.2025 

1. Quartal 2025 02.04.2025 

2. Quartal 2025 01.07.2025 

3. Quartal 2025 01.10.2025 

4. Quartal 2025 01.01.2026 

Es kann festgestellt werden, dass die Publikation des Quartalsberichts 
im Transparenzportal generell fristgerecht erfolgt. Gründe für einzelne 
Abweichungen sind urlaubs- und krankheitsbedingte Abwesenheiten 
sowie personelle Engpässe. 

15. In welchem Umfang werden offene, maschinenlesbare Formate 
standardmäßig bereitgestellt, und sind API‑Zugriffe geplant, um 
Recherchen/Vergleiche zu erleichtern? 

Die Quartalsberichte zu den Zuwendungsvergaben werden seit ihrer 
erstmaligen Veröffentlichung im Jahr 2017 standardmäßig in den 
maschinenlesbaren Formaten „xlsx” (Dateiformat aus dem Programm 
Microsoft Excel) und „csv” (Textdatei aus dem Programm Microsoft 
Excel) aus der Fachanwendung ZEBRA Bremen erstellt. Anschließend 
werden sie zur Veröffentlichung im Transparenzportal an die 
zuständige Stelle übersendet. 

Das Transparenzportal ermöglicht ein Abruf aller veröffentlichten 
Datensätze per API im XML- und JSON-Format. 

Ein API-Zugriff auf die Anwendungen ZEBRA Online und ZEBRA 
Bremen ist weder geplant noch beabsichtigt. 

Rückforderungen, Zinsen, Sanktionen 

16. Wie hoch waren 2019 bis 2025 die (Teil‑)Rückforderungen, 
Verzinsungen und endgültig uneinbringlichen Forderungen (je 
Ressort/Programm)? Welche Ursachen lagen am häufigsten zugrunde? 

Die Antworten sind der Anlage Frage 16 zu entnehmen. 

17. Welche Eskalations‑ und Sanktionsmechanismen (Bewilligungssperren, 
Ausschluss von Folgeförderungen, Vertragsstrafen) werden angewandt? 
Bitte Fallzahlen seit 2019. 
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Seit 2019 wurden Zuwendungsempfänger in zwei Fällen von einer 
Folgeförderung ausgeschlossen. In einem Fall kam es zu einer 
Bewilligungssperre. 

Entbürokratisierung und Risikosteuerung 

18. Welche Maßnahmen zur Entlastung kleiner Zuwendungen 
(Bagatellgrenzen, vereinfachte Verwendungsnachweise, Pauschalen, 
digitale Nachweise, e-Signatur) sind umgesetzt oder in Vorbereitung? 
Wie werden Risiken bei vereinfachten Verfahren kompensiert (zum 
Beispiel risikobasierte Stichproben)? 

Die flächendeckende Vereinfachung des Zuwendungsrechts befindet 
sich in einem fortwährenden Prozess. Bereits im Zuge des 
Reformprogramms des Senats „Neuordnung der 
Aufgabenwahrnehmung“ wurden 2015 diverse Maßnahmen wie etwa 
die Aufnahme einer Bagatellgrenze für Zuwendungen in die Grundsätze 
für Förderrichtlinien und eine zweistufige 
Verwendungsnachweisprüfung mit einer einfachen Prüfung auf der 
ersten Stufe und einer Stichprobenkontrolle auf der zweiten Stufe 
umgesetzt. Mit dem Bürgerschaftsbeschluss „Zuwendungspraxis 
modernisieren – Bürokratie abbauen, Digitalisierung ermöglichen!“ sind 
Anfang 2023 weitere Erleichterungen (einheitliche Pauschalen, 
vereinfachtes Zuwendungsverfahren bei Zuwendungen bis 5 000 Euro 
mit dem Vorrang der Festbetragsfinanzierung, vereinfachtes 
Regelauszahlungsverfahren, Schaffung von Grundlagen für mehrjährige 
Bewilligungen) im Zuwendungsrecht implementiert worden. 

Ganz aktuell werden die vom Bundeskanzler mit den 
Regierungschef:innen der Länder am 4. Dezember 2025 im Zuge der 
Föderalen Modernisierungsagenda beschlossenen Vereinfachungen 
unter anderem des Zuwendungsrechts vorbereitet. Diese Agenda fügt 
sich in den intensiven Austausch des Bund-Länder Arbeitsausschusses 
„Haushaltsrecht und Haushaltsystematik“, als auch zwischen den 
Ressorts im Rahmen des Jour fixe Zuwendungen seit 2025 ein. Die 
Umsetzung weiterer Reformen wird für Ende 2026/Anfang 2027 
angestrebt. Bestandteil ist unter anderem die Einführung eines 
strukturierten Risikomanagements. 

19. Welche ressortübergreifenden Fortbildungen/Qualifizierungen zum 
Zuwendungsrecht (inklusive ZEBRA) werden angeboten? Wie viele 
Beschäftigte nahmen 2019 bis 2025 daran teil? 

Ressortübergreifend wurden in dem genannten Zeitraum folgende 
Fortbildungen über das Fortbildungsprogramm des Senators für 
Finanzen angeboten: 

— Zuwendungen bearbeiten mit ZEBRA Bremen, 
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— Zuwendungen bearbeiten mit ZEBRA Bremen und 
Zuwendungsrecht, 

— Zuwendungen an Dritte. 

Folgende Anzahl an Personen haben in dem Zeitraum 2019 bis 2025 
die Veranstaltungen besucht: 

— „Zuwendungen bearbeiten mit ZEBRA Bremen“ - 88 Personen, 

— „Zuwendungen bearbeiten mit ZEBRA Bremen und 
Zuwendungsrecht“ - 206 Personen, 

— „Zuwendungen an Dritte“ - 294 Personen. 

Hinzu kamen noch spezielle Workshops zu den Themen, die wie folgt 
besucht wurden: 

— Workshops zum Thema Zuwendungen - 66 Personen, 

— Workshop zum Thema ZEBRA - 43 Personen. 



JAHR Kategorie (Förder-)Programm

einjährige Bewilligungen 0 021_Lebendige Quartiere

mehrjährige Bewilligungen 0 021_Lebendige Quartiere

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0 021_Lebendige Quartiere

einjährige Bewilligungen 1 021_Lebendige Quartiere

mehrjährige Bewilligungen 021_Lebendige Quartiere

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0 021_Lebendige Quartiere

einjährige Bewilligungen 16 021_Lebendige Quartiere

mehrjährige Bewilligungen 0 021_Lebendige Quartiere

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0 021_Lebendige Quartiere

einjährige Bewilligungen 7 021_Lebendige Quartiere

mehrjährige Bewilligungen 0 021_Lebendige Quartiere

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0 021_Lebendige Quartiere

einjährige Bewilligungen 33 021_Lebendige Quartiere

mehrjährige Bewilligungen 0 021_Lebendige Quartiere

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0 021_Lebendige Quartiere

einjährige Bewilligungen 15 021_Lebendige Quartiere

mehrjährige Bewilligungen 0 021_Lebendige Quartiere

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0 021_Lebendige Quartiere

einjährige Bewilligungen 6 021_Lebendige Quartiere

mehrjährige Bewilligungen 0 021_Lebendige Quartiere

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0 021_Lebendige Quartiere

einjährige Bewilligungen 507 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

mehrjährige Bewilligungen 0 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

einjährige Bewilligungen 452 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

mehrjährige Bewilligungen 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

einjährige Bewilligungen 379 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

mehrjährige Bewilligungen 0 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

einjährige Bewilligungen 401 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

mehrjährige Bewilligungen 0 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

einjährige Bewilligungen 485 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

mehrjährige Bewilligungen 0 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

Senatskanzlei

Frage 3

2023

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2019

2020

2021

2022



JAHR Kategorie (Förder-)Programm

2019
einjährige Bewilligungen 452 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

mehrjährige Bewilligungen 0 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

einjährige Bewilligungen

mehrjährige Bewilligungen 0

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0

einjährige Bewilligungen 4 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

mehrjährige Bewilligungen 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

einjährige Bewilligungen 4 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

mehrjährige Bewilligungen 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

einjährige Bewilligungen 1 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

mehrjährige Bewilligungen 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

einjährige Bewilligungen 6 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

mehrjährige Bewilligungen 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

einjährige Bewilligungen 18 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

mehrjährige Bewilligungen 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

einjährige Bewilligungen 13 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

mehrjährige Bewilligungen 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

einjährige Bewilligungen 18 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

mehrjährige Bewilligungen 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

2024

2025

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025



PPL 04

JAHR Kategorie (Förder-)Programm

einjährige Bewilligungen 21 022_Entwicklungszusammenarbeit

mehrjährige Bewilligungen 022_Entwicklungszusammenarbeit

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)
2 022_Entwicklungszusammenarbeit

einjährige Bewilligungen 21 022_Entwicklungszusammenarbeit

mehrjährige Bewilligungen 022_Entwicklungszusammenarbeit

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)
2 022_Entwicklungszusammenarbeit

einjährige Bewilligungen 30 022_Entwicklungszusammenarbeit

mehrjährige Bewilligungen 022_Entwicklungszusammenarbeit

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)
2 022_Entwicklungszusammenarbeit

einjährige Bewilligungen 23 022_Entwicklungszusammenarbeit

mehrjährige Bewilligungen 022_Entwicklungszusammenarbeit

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)
2 022_Entwicklungszusammenarbeit

einjährige Bewilligungen 36 022_Entwicklungszusammenarbeit

mehrjährige Bewilligungen 022_Entwicklungszusammenarbeit

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)
2 022_Entwicklungszusammenarbeit

einjährige Bewilligungen 27 022_Entwicklungszusammenarbeit

mehrjährige Bewilligungen 022_Entwicklungszusammenarbeit

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)
2 022_Entwicklungszusammenarbeit

einjährige Bewilligungen 21 022_Entwicklungszusammenarbeit

mehrjährige Bewilligungen 022_Entwicklungszusammenarbeit

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)
2 022_Entwicklungszusammenarbeit

2025

2019

2020

2021

2022

2023

2024



JAHR Kategorie (Förder-)Programm

einjährige Bewilligungen 100%

mehrjährige Bewilligungen 0%

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0%

einjährige Bewilligungen 100%

mehrjährige Bewilligungen 0%

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0%

einjährige Bewilligungen 100%

mehrjährige Bewilligungen 0%

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0%

einjährige Bewilligungen 100%

mehrjährige Bewilligungen 0%

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0%

einjährige Bewilligungen 100%

mehrjährige Bewilligungen 0%

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0%

einjährige Bewilligungen 100%

mehrjährige Bewilligungen 0%

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0%

einjährige Bewilligungen

mehrjährige Bewilligungen

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)

einjährige Bewilligungen 100%

mehrjährige Bewilligungen 0%

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0%

einjährige Bewilligungen 11%

mehrjährige Bewilligungen 89%

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0%

einjährige Bewilligungen 11%

mehrjährige Bewilligungen 89%

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0%

einjährige Bewilligungen 100%

mehrjährige Bewilligungen 0%

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0%

einjährige Bewilligungen 100%

mehrjährige Bewilligungen 0%

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0%

einjährige Bewilligungen 100%

mehrjährige Bewilligungen 0%

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 0%

einjährige Bewilligungen

mehrjährige Bewilligungen

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)

2025

PPL 07 (SIS)

2019

Allgem. Bewilligungen Inneres

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2019

Stopp Jugendgewalt

2020

2021

2022

2023

2024



JAHR Kategorie

einjährige Bewilligungen      170.965,00 € 3

mehrjährige Bewilligungen                     -   € 0

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)   1.311.188,21 € 11

einjährige Bewilligungen      186.360,32 € 4

mehrjährige Bewilligungen                     -   € 0

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)      701.096,53 € 9

einjährige Bewilligungen      210.994,04 € 3

mehrjährige Bewilligungen                     -   € 0

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)      712.289,04 € 9

einjährige Bewilligungen      203.082,91 € 3

mehrjährige Bewilligungen                     -   € 0

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)      732.645,91 € 9

einjährige Bewilligungen      200.117,75 € 2

mehrjährige Bewilligungen                     -   € 0

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)      775.076,14 € 5

einjährige Bewilligungen      219.987,82 € 2

mehrjährige Bewilligungen                     -   € 0

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)      890.703,59 € 5

einjährige Bewilligungen

mehrjährige Bewilligungen

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)

PPL 11 (SJV)

2025

2019

2020

2021

2022

2023

2024



JAHR  Kategorie
(Förder-) 

Programm

einjährige Bewilligung 2.464.480,20 Sportförderung

mehrjährige Bewilligungen 9.475.100,00 Sportförderung

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 5.275.100,00 Sportförderung

einjährige Bewilligung 2.821.560,37 Sportförderung

mehrjährige Bewilligungen 14.311.168,00 Sportförderung

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 5.811.168,00 Sportförderung

einjährige Bewilligung 5.531.064,88 Sportförderung

mehrjährige Bewilligungen 21.862.220,00 Sportförderung

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 8.738.220,00 Sportförderung

einjährige Bewilligung 3.736.225,44 Sportförderung

mehrjährige Bewilligungen 13.072.414,54 Sportförderung

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 8.614.895,00 Sportförderung

einjährige Bewilligung 6.873.754,08 Sportförderung

mehrjährige Bewilligungen 17.502.919,50 Sportförderung

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 8.627.310,00 Sportförderung

einjährige Bewilligung 3.129.531,56 Sportförderung

mehrjährige Bewilligungen 13.242.105,00 Sportförderung

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 12.508.810,00 Sportförderung

einjährige Bewilligung 2.831.220,73 Sportförderung

mehrjährige Bewilligungen 24.217.155,62 Sportförderung

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 12.275.159,00 Sportförderung

einjährige Bewilligungen 156.089,38 Sportbetrieb

mehrjährige Bewilligungen 509.122,63 Sportbetrieb

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 509.122,63 Sportbetrieb

einjährige Bewilligungen 14.038,95 Sportbetrieb

mehrjährige Bewilligungen 584.637,60 Sportbetrieb

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 584.637,60 Sportbetrieb

einjährige Bewilligungen 12.252,12 Sportbetrieb

mehrjährige Bewilligungen 623.333,82 Sportbetrieb

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 623.333,82 Sportbetrieb

einjährige Bewilligungen 550.910,83 Sportbetrieb

mehrjährige Bewilligungen 631.477,56 Sportbetrieb

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 631.477,56 Sportbetrieb

einjährige Bewilligungen 126.420,20 Sportbetrieb

mehrjährige Bewilligungen 801.671,76 Sportbetrieb

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 801.671,76 Sportbetrieb

einjährige Bewilligungen 243.891,80 Sportbetrieb

mehrjährige Bewilligungen 671.405,28 Sportbetrieb

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen) 671.405,28 Sportbetrieb

einjährige Bewilligungen

mehrjährige Bewilligungen

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)

2024

2025

PPL 12 (SIS)

2025

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

2024



JAHR Kategorie

einjährige Bewilligungen   182.661.540,98 € 833

mehrjährige Bewilligungen     12.859.256,25 € 83

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)   135.430.725,24 € 54

einjährige Bewilligungen   211.529.648,97 € 872

mehrjährige Bewilligungen       5.781.721,02 € 99

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)   136.043.713,36 € 52

einjährige Bewilligungen   238.231.354,92 € 1026

mehrjährige Bewilligungen     13.321.180,02 € 172

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)   153.912.165,70 € 54

einjährige Bewilligungen   243.273.596,90 € 761

mehrjährige Bewilligungen     27.973.205,45 € 375

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)   165.112.958,19 € 54

einjährige Bewilligungen   265.778.760,16 € 799

mehrjährige Bewilligungen 18.322.053,63 €    322

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)   183.447.395,85 € 55

einjährige Bewilligungen   280.000.483,65 € 715

mehrjährige Bewilligungen     15.085.716,08 € 185

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)   189.576.465,27 € 50

einjährige Bewilligungen   308.514.851,61 € 371

mehrjährige Bewilligungen       4.240.844,01 € 45

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)   230.585.937,57 € 36

PPL 21 (SKB)

2025

2019

2020

2021

2022

2023

2024



JAHR Kategorie
 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 Gesamt 

SfK 
 LfD 

 Bildende 

Kunst 

 Film- und 

Medien-

förderung 

 Frauen-

kultur 

 Interkul-

turelle 

Kultur-

arbeit 

 Junge 

Szene / 

Subkultur 

 Kulturaus-

tausch, 

Städte-

partner-

schaft 

 Kulturpä-

dagogik 

 Literatur- 

und 

Autoren-

förderung 

 Museums-

förderung 

 Musikför-

derung 

 Queer-

kultur 

 Regionale 

Kultur-

arbeit 

 Stadt-kultur 
 Tanzför-

derung 

 Theater-

förderung 

inst. Förderung                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

Projektförderung -    459.959,04                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -   - 459.959,04 

Baumaßnahmen                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

inst. Förderung                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

Projektförderung                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

Baumaßnahmen      459.959,04                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -     459.959,04 

inst. Förderung 

alle
                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

neue inst. 

Förderungen
                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

Projektförderung 

mit festem HH-

Titel

     165.537,39       5.107,39     58.430,00     77.000,00   10.000,00     15.000,00 

inst. Förderung                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

Projektförderung -    201.218,44                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -   - 201.218,44 

Baumaßnahmen                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

inst. Förderung                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

Projektförderung        72.500,00                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -     25.000,00                  -                    -                  -                   -       35.000,00   12.500,00                  -   

Baumaßnahmen      201.218,44                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -     201.218,44 

inst. Förderung 

alle
                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

neue inst. 

Förderungen
     205.000,00                -                  -                  -                  -                  -                  -     100.000,00                -                    -                    -                  -                   -                    -     35.000,00     70.000,00 

Projektförderung 

mit festem HH-

Titel

     175.068,72       5.338,72     58.430,00     86.300,00   10.000,00     15.000,00 

inst. Förderung                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

Projektförderung -    597.660,29                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -   - 597.660,29 

2019

einjährige 

Bewilligungen

Aufteilung der 

einjährigen und 

mehrjährigen 

Förderungen erfolgt 

nach institutioneller, 

allgemeiner 

Projektförderung und 

Projektförderungen für 

Baumaßnahmen.

mehrjährige 

Bewilligungen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Als Verstetigung von 

Dauerförderungen 

verstehen wir 

grundsätzlich nicht 

allgemein die 

institutionelle 

Förderung. Haben 

diese aber 

vollständigkeitshalber 

hier aufgeführt.

Anteil von 

Verstetigungen 

verstehen wir zum 

einen als Aufnahme von 

neuen institutionellen 

Förderungen, die in 

unter "neue inst. 

Förderungen" in dem 

jeweiligen Jahr, in dem 

sie das erste Mal 

auftraten und dann in 

der regulären inst. 

Förderungen fortgeführt 

werden, dargestellt 

werden.

Zum anderen verstehen 

wir es aber auch als 

feste Projekte mit einer 

festen Haushaltsstelle, 

die jedes Jahr wieder 

gefördert werden.

2020

einjährige 

Bewilligungen

mehrjährige 

Bewilligungen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

2021

einjährige 

Bewilligungen

RESSORT-ANWORT / 

JA

…

PPL 22



JAHR Kategorie
 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 Gesamt 

SfK 
 LfD 

 Bildende 

Kunst 

 Film- und 

Medien-

förderung 

 Frauen-

kultur 

 Interkul-

turelle 

Kultur-

arbeit 

 Junge 

Szene / 

Subkultur 

 Kulturaus-

tausch, 

Städte-

partner-

schaft 

 Kulturpä-

dagogik 

 Literatur- 

und 

Autoren-

förderung 

 Museums-

förderung 

 Musikför-

derung 

 Queer-

kultur 

 Regionale 

Kultur-

arbeit 

 Stadt-kultur 
 Tanzför-

derung 

 Theater-

förderung 

2019

einjährige 

Bewilligungen

Aufteilung der 

einjährigen und 

mehrjährigen 

Förderungen erfolgt 

nach institutioneller, 

allgemeiner 

Projektförderung und 

Projektförderungen für 

Baumaßnahmen.

RESSORT-ANWORT / 

JA

…

Baumaßnahmen                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

inst. Förderung                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

Projektförderung      233.000,00                -                  -     15.000,00                -                  -                  -                  -                    -     25.000,00                  -       47.000,00                -                   -       40.000,00   94.000,00     12.000,00 

Baumaßnahmen      597.660,29                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -     597.660,29 

inst. Förderung 

alle
                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

neue inst. 

Förderungen
     440.300,00                -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -     365.300,00                  -                  -                   -       75.000,00                -                    -   

Projektförderung 

mit festem HH-

Titel

     175.688,72       5.198,72     58.430,00     87.060,00   10.000,00     15.000,00 

inst. Förderung                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

Projektförderung - 1.360.412,00                -                  -   - 15.000,00                -                  -                  -                  -                    -   - 40.000,00 - 399.912,00 -   57.000,00                -                   -   -   40.000,00 - 60.500,00 - 748.000,00 

Baumaßnahmen                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

inst. Förderung                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

Projektförderung      415.552,00                -                  -     15.000,00                -                  -                  -                  -                    -     40.000,00   191.052,00     57.000,00                -                   -       40.000,00   60.500,00     12.000,00 

Baumaßnahmen      944.860,00                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -     208.860,00                  -                  -                   -                    -                  -     736.000,00 

inst. Förderung 

alle
                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

neue inst. 

Förderungen
                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

Projektförderung 

mit festem HH-

Titel

     181.628,72       5.198,72     58.430,00     93.000,00   10.000,00     15.000,00 

inst. Förderung                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

Projektförderung - 1.055.100,03                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -   - 555.100,03                  -                  -                   -                    -                  -   - 500.000,00 

Baumaßnahmen   1.055.100,03                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -     555.100,03                  -                  -                   -                    -                  -     500.000,00 

inst. Förderung                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

Projektförderung      582.358,00                -     25.000,00   15.000,00                -                  -                  -                  -                    -     15.000,00   392.658,00     86.500,00                -                   -       13.200,00   23.000,00     12.000,00 

Baumaßnahmen   1.055.100,03                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -     555.100,03                  -                  -                   -                    -                  -     500.000,00 

inst. Förderung 

alle
                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

neue inst. 

Förderungen
     400.000,00                -                  -                  -                  -                  -                  -                    -     50.000,00                  -       50.000,00                -                   -     300.000,00                -                    -   

Projektförderung 

mit festem HH-

Titel

     183.198,72       5.698,72     58.430,00     94.070,00   10.000,00     15.000,00 

inst. Förderung                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

Projektförderung - 1.637.549,24                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -   - 938.205,00                  -                  -                   -                    -                  -   - 699.344,24 

Baumaßnahmen   1.637.549,24                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -     938.205,00                  -                  -                   -                    -                  -     699.344,24 

inst. Förderung                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

Projektförderung      232.700,00                -     25.000,00   15.000,00                -                  -                  -                  -                    -     15.000,00                  -     134.500,00                -                   -       33.200,00   10.000,00                  -   

Baumaßnahmen   1.637.549,24                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -     938.205,00                  -                  -                   -                    -                  -     699.344,24 

inst. Förderung 

alle
                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

neue inst. 

Förderungen
                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

Projektförderung 

mit festem HH-

Titel

     413.028,72       5.698,72     58.430,00   323.900,00   10.000,00     15.000,00 

inst. Förderung                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

Projektförderung - 1.891.789,00                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -   - 892.789,00                  -                  -                   -                    -                  -   - 999.000,00 

Baumaßnahmen   1.891.789,00                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -     892.789,00                  -                  -                   -                    -                  -     999.000,00 

inst. Förderung                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

Projektförderung      207.700,00                -     25.000,00   15.000,00                -                  -                  -                  -                    -                  -                    -     124.500,00                -                   -       33.200,00   10.000,00                  -   

Baumaßnahmen   1.891.789,00                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -     892.789,00                  -                  -                   -                    -                  -     999.000,00 

inst. Förderung 

alle
                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

neue inst. 

Förderungen
                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                    -                  -                   -                    -                  -                    -   

2021

einjährige 

Bewilligungen

mehrjährige 

Bewilligungen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

2022

einjährige 

Bewilligungen

mehrjährige 

Bewilligungen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

2023

einjährige 

Bewilligungen

mehrjährige 

Bewilligungen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

2025

einjährige 

Bewilligungen

mehrjährige 

Bewilligungen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

2024

einjährige 

Bewilligungen

mehrjährige 

Bewilligungen



JAHR Kategorie
 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 Gesamt 

SfK 
 LfD 

 Bildende 

Kunst 

 Film- und 

Medien-

förderung 

 Frauen-

kultur 

 Interkul-

turelle 

Kultur-

arbeit 

 Junge 

Szene / 

Subkultur 

 Kulturaus-

tausch, 

Städte-

partner-

schaft 

 Kulturpä-

dagogik 

 Literatur- 

und 

Autoren-

förderung 

 Museums-

förderung 

 Musikför-

derung 

 Queer-

kultur 

 Regionale 

Kultur-

arbeit 

 Stadt-kultur 
 Tanzför-

derung 

 Theater-

förderung 

2019

einjährige 

Bewilligungen

Aufteilung der 

einjährigen und 

mehrjährigen 

Förderungen erfolgt 

nach institutioneller, 

allgemeiner 

Projektförderung und 

Projektförderungen für 

Baumaßnahmen.

RESSORT-ANWORT / 

JA

…

Projektförderung 

mit festem HH-

Titel

     388.998,72       5.698,72     58.430,00   299.870,00   10.000,00     15.000,00 

2025

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)



JAHR Kategorie (Förder-)Programm

einjährige Bewilligungen        391.366,00 € 
Bremische 

Forschungsförderung

mehrjährige Bewilligungen        388.428,80 € 

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)   12.969.400,00 € 

einjährige Bewilligungen        958.641,00 € sonstige Förderung

mehrjährige Bewilligungen     1.811.717,26 € 

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)          24.444,36 € 

einjährige Bewilligungen     5.017.488,00 € 
überregionale 

Forschungförderung

mehrjährige Bewilligungen

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)   48.942.552,83 € 

einjährige Bewilligungen        240.332,00 € 
Bremische 

Forschungsförderung

mehrjährige Bewilligungen        703.500,00 € 

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)   15.308.182,53 € 

einjährige Bewilligungen          63.016,24 € sonstige Förderung

mehrjährige Bewilligungen        120.000,00 € 

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)          24.380,51 € 

einjährige Bewilligungen     3.827.124,60 € 
überregionale 

Forschungsförderung

mehrjährige Bewilligungen

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)   50.168.036,21 € 

einjährige Bewilligungen          53.000,00 € 
Bremische 

Forschungsförderung

mehrjährige Bewilligungen   13.057.000,00 € 

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)     7.625.266,00 € 

einjährige Bewilligungen     1.775.313,00 € sonstige Förderung

mehrjährige Bewilligungen        255.000,00 € 

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)          34.006,50 € 

einjährige Bewilligungen     3.758.529,00 € 
überregionale 

Forschungsförderung

mehrjährige Bewilligungen

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)     5.662.588,69 € 

einjährige Bewilligungen        293.323,24 € 
Bremische 

Forschungsförderung

mehrjährige Bewilligungen     6.040.830,51 € 

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)     7.726.422,00 € 

einjährige Bewilligungen        155.646,82 € sonstige Fördeurng

mehrjährige Bewilligungen     2.676.259,00 € 

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)        183.823,15 € 

einjährige Bewilligungen     3.713.595,00 € 
überregionale 

Forschungsförderung

mehrjährige Bewilligungen   17.610.635,00 € 

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)   56.743.014,72 € 

einjährige Bewilligungen        369.405,87 € 
Bremische 

Forschungsförderung

mehrjährige Bewilligungen

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)     6.899.332,00 € 

einjährige Bewilligungen        369.405,87 € 
Bremische 

Forschungsförderung

mehrjährige Bewilligungen

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)     6.899.332,00 € 

einjährige Bewilligungen     4.016.100,00 € 
überregionale 

Forschungsförderung

mehrjährige Bewilligungen        324.901,00 € 

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)   62.242.087,74 € 

einjährige Bewilligungen     1.869.014,58 € 
Bremische 

Forschungsförderung

mehrjährige Bewilligungen        506.075,00 € 

2022

2020

2021

2021

2021

2022

PPL 24 (SUKW)

2023

2023

2023

2024

2022

2019

2019

2019

2020

2020



JAHR Kategorie (Förder-)Programm

2019

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)   10.247.260,00 € 

einjährige Bewilligungen     3.291.352,71 € sonstige Förderung

mehrjährige Bewilligungen

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)        923.566,18 € 

einjährige Bewilligungen     2.625.562,00 € 
überregionale 

Forschungsförderung

mehrjährige Bewilligungen

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)   62.693.625,46 € 

einjährige Bewilligungen        199.214,58 € 
Bremische 

Forschungsförderung

mehrjährige Bewilligungen

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)     9.069.440,00 € 

einjährige Bewilligungen     2.466.309,58 € sonstige Förderung

mehrjährige Bewilligungen          60.000,00 € 

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)        931.355,86 € 

einjährige Bewilligungen     2.962.713,42 € 
überregionale 

Forschungsförderung

mehrjährige Bewilligungen

Anteil von Verstetigungen (Dauerförderungen)   68.956.200,73 € 

2025

2025

2025

2024

2024

2024



PPL 31 (Arbeit)

JAHR Kategorie
(Förder-) 

Programm

einjährige 

Bewilligungen
       935.104,62 € ESF

mehrjährige 

Bewilligungen
  19.319.163,92 € ESF

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

ESF

einjährige 

Bewilligungen
    1.042.925,81 € ESF

mehrjährige 

Bewilligungen
  22.969.509,15 € ESF

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

ESF

einjährige 

Bewilligungen
       820.413,86 € ESF

mehrjährige 

Bewilligungen
  33.560.922,77 € ESF

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

ESF

einjährige 

Bewilligungen
       735.256,12 € ESF

mehrjährige 

Bewilligungen
  53.071.114,32 € ESF

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

ESF

einjährige 

Bewilligungen
    1.243.523,83 € ESF

mehrjährige 

Bewilligungen
  71.773.697,56 € ESF

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

ESF

einjährige 

Bewilligungen
       727.153,49 € ESF

mehrjährige 

Bewilligungen
  56.585.330,90 € ESF

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

ESF

einjährige 

Bewilligungen
    1.298.223,82 € ESF

mehrjährige 

Bewilligungen
  47.369.419,78 € ESF

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

       875.000,00 € ESF

2025

2019

2020

2021

2022

2023

2024



PPL 51 Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz

Assistierte Reproduktion

Angabe in 2019 2020 2021

2022 

(Bewilligungs-

summe)

2022 

(Auszahlungs-

summe)

2023 

(Bewilligungs-

summe)

2023 

(Auszahlungs-

summe)

2024 (Bewilligungs-

summe)

2024 (Auszahlungs-

summe)

Gesamtvolumen 

Bewilligungen
€ 68.736 37.401 104.688 97.178 80.122 79.281

einjährige 

Bewilligungen
€ 68.736 37.401 104.688 97.178 80.122 79.281

Anteil einjährige 

Bewilligungen
% 1 1 1 1 1 1

mehrjährige 

Bewilligungen
€ 0 0 0 0 0 0

Anteil mehrjährige 

Bewilligungen
% 0 0 0 0 0 0

Verstetigungen 

(€)
0 0 0 0 0 0

Anteil 

Verstetigungen 

(%)

0 0 0 0 0 0

Einmalige 

Projekte (€)
68.736 37.401 104.688 97.178 80.122 79.281

Anteil einmalige 

Projekte (%)
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Projekte Bremen Fonds

Angabe in 2019 2020

2021 

(Bewilligungs-

summe)

2021 

(Auszahlungs-

summe)

2022 

(Bewilligungs-

summe)

2022 

(Auszahlungs-

summe)

2023 

(Bewilligungs-

summe)

2023 (Auszahlungs-

summe)

2024 (Bewilligungs-

summe)

2024 

(Auszahlungs-

summe)

Gesamtvolumen 

Bewilligungen
€ 28.433.453 27.059.107,84 20.909.710,71 20.181.458,01 1.267.189 1.259.989,00 1.250.000,00 1.200.000,00

einjährige 

Bewilligungen
€ 232.233,12 220.073,41 630.670,00 231.825,00 1.267.189,00 1.259.989,00 1.250.000,00 1.200.000,00

Anteil einjährige 

Bewilligungen
% 0,82% 0,81% 3,02% 1,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

mehrjährige 

Bewilligungen
€ 28.201.219,39 26.839.034,43 20.279.040,71 19.949.633,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Anteil mehrjährige 

Bewilligungen
% 99,18% 99,19% 96,98% 98,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Verstetigungen 

(€)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anteil 

Verstetigungen 

(%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Einmalige 

Projekte (€)
28.433.452,51 27.059.107,84 20.909.710,71 20.181.458,01 1.267.189,00 1.259.989,00 1.250.000,00 1.200.000,00

Anteil einmalige 

Projekte (%)
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Zuwend. Gesundheit 2-2-4

Angabe in 2019

2020

(Bewilligungs-

summe)

2020

(Auszahlungs-

summe)

2021

(Bewilligungs-

summe)

2021

(Auszahlungs-

summe)

2022

(Bewilligungs-

summe)

2022

(Auszahlungs-

summe)

2023 (Bewilligungs-

summe)

2023 (Auszahlungs-

summe)

2024

(Bewilligungs-

summe)

2024

(Auszahlungs-

summe)

Bemerkung

Gesamtvolumen 

Bewilligungen
€ 204.698,42 204.698,42 51.755,47 51.755,47 214.263,58 118.360,19 204.002,70 89.948,90 316.853,77 368.933,28

einjährige 

Bewilligungen
€ 204.698,42 204.698,42 51.755,47 51.755,47 214.263,58 118.360,19 204.002,70 89.948,90 316.853,77 368.933,28

Anteil einjährige 

Bewilligungen
% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

mehrjährige 

Bewilligungen
€ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anteil mehrjährige 

Bewilligungen
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Verstetigungen 

(€)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anteil 

Verstetigungen 

(%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Einmalige 

Projekte (€)
204.698,42 204.698,42 51.755,47 51.755,47 214.263,58 118.360,19 204.002,70 89.948,90 316.853,77 368.933,28

Anteil einmalige 

Projekte (%)
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Zuwend. Gesundheit 21-7

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen

)

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen

)

Anteile/Quoten müssen 

je Auswertung / Tabelle 

gebildet werden.

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen

)



Angabe in

2019 

(Bewilligungs-

summe)

2019 

(Auszahlungs-

summe)

2020 

(Bewilligungs-

summe)

2020 

(Auszahlungs-

summe)

2021 

(Bewilligungs-

summe)

2021 

(Auszahlungs-

summe)

2022 

(Bewilligungs-

summe)

2022 (Auszahlungs-

summe)

2023 (Bewilligungs-

summe)

2023 

(Auszahlungs-

summe)

2024 

(Bewilligungs-

summe)

2024 (Auszahlungs-

summe)
Bemerkung

Gesamtvolumen 

Bewilligungen
€ 1.238.029,96 1.236.560,64 5.519.605,28 2.021.972,28 1.707.299,18 1.625.023,84 1.905.214,05 1.623.660,94 3.502.941,17 3.373.509,50 1.503.202,05 1.478.814,59

einjährige 

Bewilligungen
€ 1.238.029,96 1.236.560,64 5.519.605,28 2.021.972,28 1.707.299,18 1.625.023,84 1.905.214,05 1.623.660,94 3.502.941,17 3.373.509,50 1.503.202,05 1.478.814,59

Anteil einjährige 

Bewilligungen
% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

mehrjährige 

Bewilligungen
€ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00

Anteil mehrjährige 

Bewilligungen
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Verstetigungen 

(€)
601.126,93 601.126,93 530.790,00 524.010,00 317.410,00 316.902,29 327.550,00 327.550,00 338.592,93 337.476,41 325.207,46 324.970,59

Anteil 

Verstetigungen 

(%)

48,56% 48,61% 9,62% 25,92% 18,59% 19,50% 17,19% 20,17% 9,67% 10,00% 21,63% 21,98%

Einmalige 

Projekte (€)
636.903,03 635.433,71 4.988.815,28 1.497.962,28 1.389.889,18 1.308.121,55 1.577.664,05 1.296.110,94 3.164.348,24 3.036.033,09 1.177.994,59 1.153.844,00

Anteil einmalige 

Projekte (%)
51,44% 51,39% 90,38% 74,08% 81,41% 80,50% 82,81% 79,83% 90,33% 90,00% 78,37% 78,02%

Bewältig. Energiekrise 21

Angabe in 2019 2020 2021 2022

2023 

(Bewilligungs-

summe)

2023 

(Auszahlungs-

summe)

2024 Bemerkung

Gesamtvolumen 

Bewilligungen
€ 1.994.169,14 1.530.206,83

einjährige 

Bewilligungen
€ 1.994.169,14 1.530.206,83

Anteil einjährige 

Bewilligungen
% 100,00% 100,00%

mehrjährige 

Bewilligungen
€ 0,00 0,00

Anteil mehrjährige 

Bewilligungen
% 0,00% 0,00%

Verstetigungen 

(€)
0,00 0,00

Anteil 

Verstetigungen 

(%)

0,00% 0,00%

Einmalige 

Projekte (€)
1.994.169,14 1.530.206,83

Anteil einmalige 

Projekte (%)
100,00% 100,00%

Bewältig. Energiekrise 24

Angabe in

2019

Bewilligungs-

summe

2019

Auszahlungs-

summe

2020

Bewilligungs-

summe

2020

Auszahlungs-

summe

2021

Bewilligungs-

summe

2021 

Auszahlungs-

summe

2022

Bewilligungs-

summe

2022

Auszahlungs-summe

2022

ink. Fraktions-mittel

2023

Bewilligungs-

summe

2023

Auszahlungs-

summe

2023

inkl. Fraktions-mittel

2024

Bewilligungs-

summe

2024

Auszahlungs-

summe

2024

inkl. Fraktions-

mittel

Bemerkung

Gesamtvolumen 

Bewilligungen
€   1.262.445,00 €   1.239.886,22 €   1.172.055,19 €   1.119.113,69 €   1.379.346,24 €   1.328.650,96 €       1.469.470,38 €            1.433.091,14 €                   1.502.239,38 €   1.548.972,40 €   1.483.541,75 €               1.597.422,40 €    1.642.280,09 €   1.578.154,33 €   1.667.279,13 € 

einjährige 

Bewilligungen
€   1.262.445,00 €   1.239.886,22 €   1.172.055,19 €   1.119.113,69 €   1.379.346,24 €   1.328.650,96 €       1.469.470,38 €            1.433.091,14 €                   1.502.239,38 €   1.548.972,40 €   1.483.541,75 €               1.597.422,40 €    1.642.280,09 €   1.578.154,33 €   1.667.279,13 € 

Anteil einjährige 

Bewilligungen
% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

mehrjährige 

Bewilligungen
€                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                         -   €                              -   €                                     -   €                     -   €                     -   €                                -   €                      -   €                     -   €                     -   € 

Anteil mehrjährige 

Bewilligungen
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Verstetigungen 

(€)
                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                         -   €                              -   €                                     -   €                     -   €                     -   €                                -   €                      -   €                     -   €                     -   € 

Anteil 

Verstetigungen 

(%)

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Einmalige 

Projekte (€)
  1.262.445,00 €   1.239.886,22 €   1.172.055,19 €   1.119.113,19 €   1.379.346,24 €   1.328.650,96 €       1.469.470,38 €            1.433.091,14 €                   1.502.239,38 €   1.548.972,40 €   1.483.541,75 €               1.597.422,40 €    1.642.280,09 €   1.578.154,33 €   1.667.279,13 € 

Anteil einmalige 

Projekte (%)
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Klimaschutzstrategie

Anteile/Quoten 

müssen je 

Auswertung / 

Tabelle gebildet 

werden.

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen

)

Anteile/Quoten 

müssen je 

Auswertung / Tabelle 

gebildet werden.

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen

)

Anteile/Quot

en müssen je 

Auswertung / 

Tabelle 

gebildet 

werden.

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen

)



Angabe in 2019 2020 2021 2022

2023 

(Bewilligungs-

summe)

2023 

(Auszahlungs-

summe)

2024 

(Bewilligungs-

summe)

2024 (Auszahlungs-

summe)
Bemerkung

Gesamtvolumen 

Bewilligungen
€ 2.779.933,03 2.554.009,98 12.008.789,68 8.461.885,89

einjährige 

Bewilligungen
€ 2.195.958,38 1.996.046,27 12.008.789,68 8.461.885,89

Anteil einjährige 

Bewilligungen
% 78,99% 78,15% 100,00% 100,00%

mehrjährige 

Bewilligungen
€ 583.974,65 557.963,71 0,00 0,00

Anteil mehrjährige 

Bewilligungen
% 21,01% 21,85% 0,00% 0,00%

Verstetigungen 

(€)
0,00 0,00 0,00 0,00

Anteil 

Verstetigungen 

(%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Einmalige 

Projekte (€)
2.779.933,03 2.554.009,98 12.008.789,68 8.461.885,89

Anteil einmalige 

Projekte (%)
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Förderung Ref. 30

Angabe in 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung

Gesamtvolumen 

Bewilligungen
€ 150.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00

einjährige 

Bewilligungen
€ 150.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00

Anteil einjährige 

Bewilligungen
% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

mehrjährige 

Bewilligungen
€ 0,00 0,00 0,00 0,00

Anteil mehrjährige 

Bewilligungen
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Verstetigungen 

(€)
0,00 0,00 0,00 0,00

Anteil 

Verstetigungen 

(%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Einmalige 

Projekte (€)
150.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00

Anteil einmalige 

Projekte (%)
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Verbraucherschutz

Angabe in 2019

2020

(Bewilligungs-

summe)

2020

(Auszahlungs-

summe)

2021

(Bewilligungs-

summe)

2021

(Auszahlungs-

summe)

2022

(Bewilligungs-

summe)

2022

(Auszahlungs-

summe)

2023 (Bewilligungs-

summe)

2023 (Auszahlungs-

summe)

2024

(Bewilligungs-

summe)

2024

(Auszahlungs-

summe)

Bemerkung

Gesamtvolumen 

Bewilligungen
€ 1.294.167,40 953.206,33 1.777.237,90 1.005.755,10 383.821,64 1.122.103,10 757.340,00 1.145.243,33 1.174.852,16 1.092.975,11

einjährige 

Bewilligungen
€ 1.294.167,40 953.206,33 1.777.237,90 1.005.755,10 383.821,64 1.122.103,10 757.340,00 1.145.243,33 1.174.852,16 1.092.975,11

Anteil einjährige 

Bewilligungen
% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

mehrjährige 

Bewilligungen
€ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anteil mehrjährige 

Bewilligungen
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Verstetigungen 

(€)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anteil 

Verstetigungen 

(%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Einmalige 

Projekte (€)
1.294.167,40 953.206,33 1.777.237,90 1.005.755,10 383.821,64 1.122.103,10 757.340,00 1.145.243,33 1.174.852,16 1.092.975,11

Anteil einmalige 

Projekte (%)
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Frauenprojekte

Angabe in 2019
2020 

(Bewilligung)

2020 

(Auszahlung

2021 

(Bewilligung)

2021 

(Auszahlung)

2022 

(Bewilligung)

2022 

(Auszahlung)
2023 (Bewilligung) 2023 (Auszahlung)

2024 

(Bewilligung)

2024 

(Auszahlung)
2025 Bemerkung

einjährige 

Bewilligungen
€      537.647,61 €      534.038,06 €      869.574,05 €      852.946,09 €      954.074,42 €          943.064,42 €            1.330.652,64 €                   1.330.402,64 €   1.706.161,12 €   1.703.216,57 € 

Anteile/Quoten müssen je 

Auswertung / Tabelle 

gebildet werden.

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen

)

Anteile/Quoten 

müssen je 

Auswertung / 

Tabelle gebildet 

werden.

Anteile/Quoten 

müssen je 

Auswertung / 

Tabelle gebildet 

werden.

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen

)

Anteile/Quoten müssen 

je Auswertung / Tabelle 

gebildet werden.

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen

)



mehrjährige 

Bewilligungen
€                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                         -   €                              -   €                                     -   €                     -   €                     -   € 

Verstetigungen 

(€)
     407.991,67 €      407.990,67 €      698.166,02 €      685.966,02 €      738.800,00 €          738.800,00 €               766.304,33 €                      766.304,33 €   1.413.886,32 €   1.413.886,32 € 

Einmalige 

Projekte (€)
     129.655,94 €      126.047,39 €      171.408,47 €      166.980,07 €      215.274,42 €          204.264,42 €               564.348,31 €                      564.098,31 €      292.274,80 €      289.330,25 € 

GAB BreFonSucht+Drogenh.

Angabe in 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung

Gesamtvolumen 

Bewilligungen
€ 0 0 0      498.974,60 €      387.261,70 € 0

einjährige 

Bewilligungen
€      113.250,00 € 0,00 0

Anteil einjährige 

Bewilligungen
% 22,70% 0,00% 0

mehrjährige 

Bewilligungen
€      385.724,60 € 387.261,70 0

Anteil mehrjährige 

Bewilligungen
% 77,30% 100,00% 0

Verstetigungen 

(€)
0,00 0

Anteil 

Verstetigungen 

(%)

0,00% 0

Einmalige 

Projekte (€)
1.994.169,14 0

Anteil einmalige 

Projekte (%)
514,94% 0

GAB Sucht und Drogenhilfe

Angabe in 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung

Gesamtvolumen 

Bewilligungen
€   1.916.669,00 €   3.182.352,60 €   3.283.531,00 €   3.832.811,12 €   4.720.776,49 €   5.959.001,70 € 

einjährige 

Bewilligungen
€                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €        82.314,70 €        71.388,90 € 

Anteil einjährige 

Bewilligungen
%                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                 0,02 €                 0,01 € 

mehrjährige 

Bewilligungen
€      131.217,00 €      300.347,60 €        67.656,00 €      367.432,12 €      975.282,69 € 

  2.399.912,80 € 

Anteil mehrjährige 

Bewilligungen
%                 0,07 €                 0,09 €                 0,02 €                 0,10 €                 0,21 €                 0,40 € 

Verstetigungen 

(€)
  1.785.452,00 €   2.882.005,00 € 

  3.215.875,00 € 
  3.465.379,00 €   3.663.179,10 € 

  3.487.700,00 € 

Anteil 

Verstetigungen 

(%)

                0,93 €                 0,91 €                 0,98 €                 0,90 €                 0,78 €                 0,59 € 

Einmalige 

Projekte (€)
                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   € 

Anteil einmalige 

Projekte (%)
                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   € 

GAB ges. Selbsthilfe

Angabe in

2019 

(Bewilligungs-

summe)

2019 

(Auszahlungs-

summe)

2020 

(Bewilligungs-

summe)

2020 

(Auszahlungs-

summe)

2021 

(Bewilligungs-

summe)

2021 

(Auszahlungs-

summe)

2022 

(Bewilligungs-

summe)

2022 (Auszahlungs-

summe)

2023 (Bewilligungs-

summe)

2023 

(Auszahlungs-

summe)

2024 

(Bewilligungs-

summe)

2024 (Auszahlungs-

summe)

2024 GiQ 

(Bewilligungs-

summe)

2024 GiQ 

(Auszahlungs-

summe)

2024 Elternplus 

(Bewilligungs-

summe)

Bemerkung

Gesamtvolumen 

Bewilligungen
€ 159.045,00 € 145.948,54 € 139.513,00 € 123.878,66 € 138.138,00 € 120.730,63 € 123.821,00 € 114.894,50 € 112.273,95 € 102.023,77 € 111.684,41 € 102.987,16 € 795.700,00 € 795.700,00 € 53.160,00 €

einjährige 

Bewilligungen
€ 159.045,00 € 145.948,54 € 139.513,00 € 123.878,66 € 138.138,00 € 120.730,63 € 123.821,00 € 114.894,50 € 112.273,95 € 102.023,77 € 111.684,41 € 102.987,16 € 795.700,00 € 795.700,00 € 53.160,00 €

Anteil einjährige 

Bewilligungen
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

mehrjährige 

Bewilligungen
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Anteil mehrjährige 

Bewilligungen
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Verstetigungen 

(€)
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Anteil 

Verstetigungen 

(%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Einmalige 

Projekte (€)
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Anteil einmalige 

Projekte (%)
0,00%

Anteile/Quoten 

müssen je 

Auswertung / 

Tabelle gebildet 

werden.Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen

)

Anteile/Quot

en müssen je 

Auswertung / 

Tabelle 

gebildet 

werden. In 

2024 wurde 

das Projekt 

Gesundheitsf

achkräfte in 

Quartieren 

(GiQ) unter 

dem 

Förderprogra

mm 

"gesundheitli

che 

Selbsthilfe" 

verbucht und 

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen

)

Anteile/Quoten 

müssen je 

Auswertung / 

Tabelle gebildet 

werden.

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen

)

Anteile/Quoten 

müssen je 

Auswertung / 

Tabelle gebildet 

werden.Einjährige 

Bewilligungen = 

tatsächlich mit 

einer Förderung im 

Haushaltsjahr 

abgeschlossen. 

Mehrjährige 

Bewilligungen = 

Projektförderungen 

über mehrere 

Jahre. 

Verstetigungen=ins

titutionelle 

Förderungen.

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen

)



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

einjährige 

Bewilligungen

Abwasserabgabe-

Sondermittel

mehrjährige 

Bewilligungen

Abwasserabgabe-

Sondermittel

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Abwasserabgabe-

Sondermittel

einjährige 

Bewilligungen
Bingo-Projekte

mehrjährige 

Bewilligungen
Bingo-Projekte

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Bingo-Projekte

einjährige 

Bewilligungen
BioStadt Bremen

mehrjährige 

Bewilligungen
BioStadt Bremen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

BioStadt Bremen

einjährige 

Bewilligungen

Ersatz von 

Elektroheizungen

mehrjährige 

Bewilligungen

Ersatz von 

Elektroheizungen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Ersatz von 

Elektroheizungen

einjährige 

Bewilligungen
FÖJ in Bremen

mehrjährige 

Bewilligungen
FÖJ in Bremen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

FÖJ in Bremen

einjährige 

Bewilligungen

Küstenschutzförderung 

"Verbesserung der 

Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

mehrjährige 

Bewilligungen

Küstenschutzförderung 

"Verbesserung der 

Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Küstenschutzförderung 

"Verbesserung der 

Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

einjährige 

Bewilligungen
Landwirtschaft

mehrjährige 

Bewilligungen
Landwirtschaft

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Landwirtschaft

einjährige 

Bewilligungen
REN-Programm

mehrjährige 

Bewilligungen
REN-Programm

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

REN-Programm

einjährige 

Bewilligungen
Stadtsauberkeit

mehrjährige 

Bewilligungen
Stadtsauberkeit

2019

0,00%

0,11%

0,00%

2019

0,32%

0,49%

0,00%

2019

0,66%

0,00%

0,00%

2019

0,00%

21,91%

0,00%

2019

0,00%

0,01%

0,00%

2019

0,01%

0,00%

0,00%

2019

0,00%

0,00%

2019

0,08%

0,00%

0,00%

2019

0,00%

0,01%

0,00%

RESSORT-ANWORT / JA

PPL 61



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

2019

0,00%

RESSORT-ANWORT / JA

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Stadtsauberkeit

einjährige 

Bewilligungen
Sichere und saubere Stadt

mehrjährige 

Bewilligungen
Sichere und saubere Stadt

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Sichere und saubere Stadt

einjährige 

Bewilligungen
Trinkwasser

mehrjährige 

Bewilligungen
Trinkwasser

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Trinkwasser

einjährige 

Bewilligungen

Umwelt- und 

Naturschutzprojekte

mehrjährige 

Bewilligungen

Umwelt- und 

Naturschutzprojekte

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Umwelt- und 

Naturschutzprojekte

einjährige 

Bewilligungen

Wärmeschutz im 

Wohngebäudebestand

mehrjährige 

Bewilligungen

Wärmeschutz im 

Wohngebäudebestand

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Wärmeschutz im 

Wohngebäudebestand

einjährige 

Bewilligungen

Einzelförderungen ohne 

Förderprogramm (Sonstiges)

mehrjährige 

Bewilligungen

Einzelförderungen ohne 

Förderprogramm (Sonstiges)

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Einzelförderungen ohne 

Förderprogramm (Sonstiges)

einjährige 

Bewilligungen

Abwasserabgabe-

Sondermittel

mehrjährige 

Bewilligungen

Abwasserabgabe-

Sondermittel

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Abwasserabgabe-

Sondermittel

einjährige 

Bewilligungen
Bingo-Projekte

mehrjährige 

Bewilligungen
Bingo-Projekte

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Bingo-Projekte

einjährige 

Bewilligungen
BioStadt Bremen

mehrjährige 

Bewilligungen
BioStadt Bremen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

BioStadt Bremen

einjährige 

Bewilligungen

Bremische 

Wasserentnahmegebühr-

Sondermittel

mehrjährige 

Bewilligungen

Bremische 

Wasserentnahmegebühr-

Sondermittel

2019

65,07%

2019

0,00%

5,47%

0,00%

2019

1,04%

0,00%

0,00%

2019

2,72%

0,57%

0,00%

2019

0,23%

0,12%

0,00%

2019

0,23%

0,96%

0,00%

2020

0,01%

0,12%

0,00%

2020

0,03%

0,54%

2020

0,00%

0,09%

0,00%

2020

0,03%

0,69%

0,00%



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

2019

0,00%

RESSORT-ANWORT / JA

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Bremische 

Wasserentnahmegebühr-

Sondermittel

einjährige 

Bewilligungen

Ersatz von Ölheizkesseln 

nach § 10 BremKEG 

(Heizungstausch)

mehrjährige 

Bewilligungen

Ersatz von Ölheizkesseln 

nach § 10 BremKEG 

(Heizungstausch)

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Ersatz von Ölheizkesseln 

nach § 10 BremKEG 

(Heizungstausch)

einjährige 

Bewilligungen
FÖJ in Bremen

mehrjährige 

Bewilligungen
FÖJ in Bremen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

FÖJ in Bremen

einjährige 

Bewilligungen

Küstenschutzförderung 

"Verbesserung der 

Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

mehrjährige 

Bewilligungen

Küstenschutzförderung 

"Verbesserung der 

Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Küstenschutzförderung 

"Verbesserung der 

Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

einjährige 

Bewilligungen
Landwirtschaft

mehrjährige 

Bewilligungen
Landwirtschaft

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Landwirtschaft

einjährige 

Bewilligungen
Stadtsauberkeit

mehrjährige 

Bewilligungen
Stadtsauberkeit

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Stadtsauberkeit

einjährige 

Bewilligungen
Sichere und saubere Stadt

mehrjährige 

Bewilligungen
Sichere und saubere Stadt

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Sichere und saubere Stadt

einjährige 

Bewilligungen
Trinkwasser

mehrjährige 

Bewilligungen
Trinkwasser

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Trinkwasser

einjährige 

Bewilligungen

Umwelt- und 

Naturschutzprojekte

mehrjährige 

Bewilligungen

Umwelt- und 

Naturschutzprojekte

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Umwelt- und 

Naturschutzprojekte

2020

0,00%

2020

0,00%

7,23%

0,00%

2020

0,09%

0,67%

0,00%

2020

0,22%

0,00%

0,00%

2020

1,00%

0,00%

0,00%

2020

0,12%

0,24%

0,00%

2020

0,21%

1,01%

0,00%

2020

0,00%

0,00%

74,17%

2020

0,00%

6,03%

0,00%



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

2019

0,00%

RESSORT-ANWORT / JA

einjährige 

Bewilligungen
Umweltbildung Bremen

mehrjährige 

Bewilligungen
Umweltbildung Bremen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Umweltbildung Bremen

einjährige 

Bewilligungen

Wärmeschutz im 

Wohngebäudebestand

mehrjährige 

Bewilligungen

Wärmeschutz im 

Wohngebäudebestand

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Wärmeschutz im 

Wohngebäudebestand

einjährige 

Bewilligungen

Einzelförderungen ohne 

Förderprogramm (Sonstiges)

mehrjährige 

Bewilligungen

Einzelförderungen ohne 

Förderprogramm (Sonstiges)

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Einzelförderungen ohne 

Förderprogramm (Sonstiges)

einjährige 

Bewilligungen

Abwasserabgabe-

Sondermittel

mehrjährige 

Bewilligungen

Abwasserabgabe-

Sondermittel

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Abwasserabgabe-

Sondermittel

einjährige 

Bewilligungen
Bingo-Projekte

mehrjährige 

Bewilligungen
Bingo-Projekte

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Bingo-Projekte

einjährige 

Bewilligungen
BioStadt Bremen

mehrjährige 

Bewilligungen
BioStadt Bremen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

BioStadt Bremen

einjährige 

Bewilligungen
Ersatz von Elektroheizungen

mehrjährige 

Bewilligungen
Ersatz von Elektroheizungen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Ersatz von Elektroheizungen

einjährige 

Bewilligungen

Ersatz von Ölheizkesseln 

nach § 10 BremKEG 

(Heizungstausch)

mehrjährige 

Bewilligungen

Ersatz von Ölheizkesseln 

nach § 10 BremKEG 

(Heizungstausch)

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Ersatz von Ölheizkesseln 

nach § 10 BremKEG 

(Heizungstausch)

einjährige 

Bewilligungen
FÖJ in Bremen

mehrjährige 

Bewilligungen
FÖJ in Bremen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

FÖJ in Bremen

einjährige 

Bewilligungen

Ko-Finanzierung 

Klimaschutzmaßnahmen

2020

3,28%

0,57%

0,00%

2021

0,00%

0,05%

0,00%

2020

0,00%

2,49%

0,00%

2020

1,15%

0,00%

0,00%

2021

0,00%

0,00%

0,00%

2021

0,25%

0,00%

0,00%

2021

0,09%

0,33%

0,00%

2021

0,00%

0,05%

0,00%

2021

0,46%

0,00%

0,00%

2021

0,00%



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

2019

0,00%

RESSORT-ANWORT / JA

mehrjährige 

Bewilligungen

Ko-Finanzierung 

Klimaschutzmaßnahmen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Ko-Finanzierung 

Klimaschutzmaßnahmen

einjährige 

Bewilligungen

Küstenschutzförderung 

"Verbesserung der 

Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

mehrjährige 

Bewilligungen

Küstenschutzförderung 

"Verbesserung der 

Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Küstenschutzförderung 

"Verbesserung der 

Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

einjährige 

Bewilligungen
Landwirtschaft

mehrjährige 

Bewilligungen
Landwirtschaft

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Landwirtschaft

einjährige 

Bewilligungen
Stadtsauberkeit

mehrjährige 

Bewilligungen
Stadtsauberkeit

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Stadtsauberkeit

einjährige 

Bewilligungen
Sichere und saubere Stadt

mehrjährige 

Bewilligungen
Sichere und saubere Stadt

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Sichere und saubere Stadt

einjährige 

Bewilligungen
Trinkwasser

mehrjährige 

Bewilligungen
Trinkwasser

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Trinkwasser

einjährige 

Bewilligungen

Umwelt- und 

Naturschutzprojekte

mehrjährige 

Bewilligungen

Umwelt- und 

Naturschutzprojekte

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Umwelt- und 

Naturschutzprojekte

einjährige 

Bewilligungen
Umweltbildung Bremen

mehrjährige 

Bewilligungen
Umweltbildung Bremen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Umweltbildung Bremen

einjährige 

Bewilligungen

Wärmeschutz im 

Wohngebäudebestand

mehrjährige 

Bewilligungen

Wärmeschutz im 

Wohngebäudebestand

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Wärmeschutz im 

Wohngebäudebestand

2021

0,38%

53,51%

0,00%

2021

0,04%

0,06%

0,00%

2021
0,12%

0,00%

2021

0,05%

0,00%

0,00%

2021

0,17%

0,29%

0,00%

2021

0,00%

0,00%

32,75%

2021

0,00%

2,61%

0,00%

2021

0,00%

0,53%

0,00%

2021

0,70%

0,00%

0,00%



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

2019

0,00%

RESSORT-ANWORT / JA

einjährige 

Bewilligungen

Einzelförderungen ohne 

Förderprogramm (Sonstiges)

mehrjährige 

Bewilligungen

Einzelförderungen ohne 

Förderprogramm (Sonstiges)

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Einzelförderungen ohne 

Förderprogramm (Sonstiges)

einjährige 

Bewilligungen

Abwasserabgabe-

Sondermittel

mehrjährige 

Bewilligungen

Abwasserabgabe-

Sondermittel

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Abwasserabgabe-

Sondermittel

einjährige 

Bewilligungen
Bingo-Projekte

mehrjährige 

Bewilligungen
Bingo-Projekte

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Bingo-Projekte

einjährige 

Bewilligungen
BioStadt Bremen

mehrjährige 

Bewilligungen
BioStadt Bremen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

BioStadt Bremen

einjährige 

Bewilligungen

Bremische 

Wasserentnahmegebühr-

Sondermittel

mehrjährige 

Bewilligungen

Bremische 

Wasserentnahmegebühr-

Sondermittel

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Bremische 

Wasserentnahmegebühr-

Sondermittel

einjährige 

Bewilligungen
Ersatz von Elektroheizungen

mehrjährige 

Bewilligungen
Ersatz von Elektroheizungen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Ersatz von Elektroheizungen

einjährige 

Bewilligungen

Ersatz von Ölheizkesseln 

nach § 10 BremKEG 

(Heizungstausch)

mehrjährige 

Bewilligungen

Ersatz von Ölheizkesseln 

nach § 10 BremKEG 

(Heizungstausch)

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Ersatz von Ölheizkesseln 

nach § 10 BremKEG 

(Heizungstausch)

einjährige 

Bewilligungen
FÖJ in Bremen

mehrjährige 

Bewilligungen
FÖJ in Bremen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

FÖJ in Bremen

einjährige 

Bewilligungen

Förderung von 

gemeinnützigen Projekten 

zum alltagsbezogenen 

Klimaschutz

2021

0,02%

4,71%

2,81%

2022

0,00%

0,10%

0,00%

2022

0,11%

0,22%

0,00%

2022

0,00%

0,00%

0,00%

2022

0,22%

0,53%

0,00%

2022

0,08%

0,56%

0,00%

2022

0,00%

2022

0,36%

0,00%

0,00%

2022

0,83%

0,00%

0,00%



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

2019

0,00%

RESSORT-ANWORT / JA

mehrjährige 

Bewilligungen

Förderung von 

gemeinnützigen Projekten 

zum alltagsbezogenen 

Klimaschutz

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Förderung von 

gemeinnützigen Projekten 

zum alltagsbezogenen 

Klimaschutz

einjährige 

Bewilligungen

Küstenschutzförderung 

"Verbesserung der 

Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

mehrjährige 

Bewilligungen

Küstenschutzförderung 

"Verbesserung der 

Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Küstenschutzförderung 

"Verbesserung der 

Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

einjährige 

Bewilligungen
Landwirtschaft

mehrjährige 

Bewilligungen
Landwirtschaft

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Landwirtschaft

einjährige 

Bewilligungen
Stadtsauberkeit

mehrjährige 

Bewilligungen
Stadtsauberkeit

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Stadtsauberkeit

einjährige 

Bewilligungen
Aktionsplan Hauptbahnhof

mehrjährige 

Bewilligungen
Aktionsplan Hauptbahnhof

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Aktionsplan Hauptbahnhof

einjährige 

Bewilligungen
Handlungsfeld Klimaschutz

mehrjährige 

Bewilligungen
Handlungsfeld Klimaschutz

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Handlungsfeld Klimaschutz

einjährige 

Bewilligungen
Trinkwasser

mehrjährige 

Bewilligungen
Trinkwasser

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Trinkwasser

einjährige 

Bewilligungen

Umwelt- und 

Naturschutzprojekte

mehrjährige 

Bewilligungen

Umwelt- und 

Naturschutzprojekte

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Umwelt- und 

Naturschutzprojekte

einjährige 

Bewilligungen
Umweltbildung Bremen

mehrjährige 

Bewilligungen
Umweltbildung Bremen

2022 5,04%

0,00%

2022

0,00%

1,63%

0,00%

2022

0,00%

0,25%

0,00%

2022

0,00%

0,71%

0,00%

2022

0,05%

2,68%

0,00%

2022

0,00%

0,00%

77,18%

2022

0,66%

2,26%

2022

0,00%

0,29%

0,00%

2022

0,15%

0,94%

0,00%



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

2019

0,00%

RESSORT-ANWORT / JA

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Umweltbildung Bremen

einjährige 

Bewilligungen

Wärmeschutz im 

Wohngebäudebestand

mehrjährige 

Bewilligungen

Wärmeschutz im 

Wohngebäudebestand

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Wärmeschutz im 

Wohngebäudebestand

einjährige 

Bewilligungen

Einzelförderungen ohne 

Förderprogramm (Sonstiges)

mehrjährige 

Bewilligungen

Einzelförderungen ohne 

Förderprogramm (Sonstiges)

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Einzelförderungen ohne 

Förderprogramm (Sonstiges)

einjährige 

Bewilligungen

Abwasserabgabe-

Sondermittel

mehrjährige 

Bewilligungen

Abwasserabgabe-

Sondermittel

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Abwasserabgabe-

Sondermittel

einjährige 

Bewilligungen
Bingo-Projekte

mehrjährige 

Bewilligungen
Bingo-Projekte

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Bingo-Projekte

einjährige 

Bewilligungen
BioStadt Bremen

mehrjährige 

Bewilligungen
BioStadt Bremen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

BioStadt Bremen

einjährige 

Bewilligungen

Ersatz von Ölheizkesseln 

nach § 10 BremKEG 

(Heizungstausch)

mehrjährige 

Bewilligungen

Ersatz von Ölheizkesseln 

nach § 10 BremKEG 

(Heizungstausch)

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Ersatz von Ölheizkesseln 

nach § 10 BremKEG 

(Heizungstausch)

einjährige 

Bewilligungen
FÖJ in Bremen

mehrjährige 

Bewilligungen
FÖJ in Bremen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

FÖJ in Bremen

einjährige 

Bewilligungen

Förderung von 

gemeinnützigen Projekten 

zum alltagsbezogenen 

Klimaschutz

mehrjährige 

Bewilligungen

Förderung von 

gemeinnützigen Projekten 

zum alltagsbezogenen 

Klimaschutz

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Förderung von 

gemeinnützigen Projekten 

zum alltagsbezogenen 

Klimaschutz

2022

0,00%

2022

1,16%

0,00%

0,00%

2023

0,14%

0,56%

0,00%

2023

0,02%

0,00%

0,00%

2022

0,04%

1,15%

2,78%

2023

0,00%

0,11%

0,00%

2023

0,00%

0,33%

0,00%

2023

0,22%

0,00%

0,00%

2023

0,56%

0,00%

0,00%



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

2019

0,00%

RESSORT-ANWORT / JA

einjährige 

Bewilligungen

Küstenschutzförderung 

"Verbesserung der 

Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

mehrjährige 

Bewilligungen

Küstenschutzförderung 

"Verbesserung der 

Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Küstenschutzförderung 

"Verbesserung der 

Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

einjährige 

Bewilligungen
Landwirtschaft

mehrjährige 

Bewilligungen
Landwirtschaft

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Landwirtschaft

einjährige 

Bewilligungen
Stadtsauberkeit

mehrjährige 

Bewilligungen
Stadtsauberkeit

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Stadtsauberkeit

einjährige 

Bewilligungen
Aktionsplan Hauptbahnhof

mehrjährige 

Bewilligungen
Aktionsplan Hauptbahnhof

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Aktionsplan Hauptbahnhof

einjährige 

Bewilligungen
Handlungsfeld Klimaschutz

mehrjährige 

Bewilligungen
Handlungsfeld Klimaschutz

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Handlungsfeld Klimaschutz

einjährige 

Bewilligungen

Fastlane-Projekt 

Dekarbonisierung

bremischer Flotten/ 

Gesellschaften 

mehrjährige 

Bewilligungen

Fastlane-Projekt 

Dekarbonisierung

bremischer Flotten/ 

Gesellschaften 

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Fastlane-Projekt 

Dekarbonisierung

bremischer Flotten/ 

Gesellschaften 

einjährige 

Bewilligungen
Trinkwasser

mehrjährige 

Bewilligungen
Trinkwasser

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Trinkwasser

einjährige 

Bewilligungen

Umwelt- und 

Naturschutzprojekte

mehrjährige 

Bewilligungen

Umwelt- und 

Naturschutzprojekte

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Umwelt- und 

Naturschutzprojekte

2023

0,00%

34,53%

0,00%

2023

0,00%

0,18%

0,00%

2023

0,00%

0,51%

0,00%

2023

0,05%

0,00%

0,00%

2023

0,00%

0,00%

55,62%

2023

0,17%

0,44%

0,00%

2023

0,00%

1,48%

0,00%

2023

0,08%

0,00%

0,00%



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

2019

0,00%

RESSORT-ANWORT / JA

einjährige 

Bewilligungen

Wärmeschutz im 

Wohngebäudebestand

mehrjährige 

Bewilligungen

Wärmeschutz im 

Wohngebäudebestand

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Wärmeschutz im 

Wohngebäudebestand

einjährige 

Bewilligungen

Einzelförderungen ohne 

Förderprogramm (Sonstiges)

mehrjährige 

Bewilligungen

Einzelförderungen ohne 

Förderprogramm (Sonstiges)

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Einzelförderungen ohne 

Förderprogramm (Sonstiges)

einjährige 

Bewilligungen

Abwasserabgabe-

Sondermittel

mehrjährige 

Bewilligungen

Abwasserabgabe-

Sondermittel

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Abwasserabgabe-

Sondermittel

einjährige 

Bewilligungen
Bingo-Projekte

mehrjährige 

Bewilligungen
Bingo-Projekte

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Bingo-Projekte

einjährige 

Bewilligungen
BioStadt Bremen

mehrjährige 

Bewilligungen
BioStadt Bremen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

BioStadt Bremen

einjährige 

Bewilligungen

Bremische 

Wasserentnahmegebühr-

Sondermittel

mehrjährige 

Bewilligungen

Bremische 

Wasserentnahmegebühr-

Sondermittel

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Bremische 

Wasserentnahmegebühr-

Sondermittel

einjährige 

Bewilligungen

Ersatz von Ölheizkesseln 

nach § 10 BremKEG 

(Heizungstausch)

mehrjährige 

Bewilligungen

Ersatz von Ölheizkesseln 

nach § 10 BremKEG 

(Heizungstausch)

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Ersatz von Ölheizkesseln 

nach § 10 BremKEG 

(Heizungstausch)

einjährige 

Bewilligungen
FÖJ in Bremen

mehrjährige 

Bewilligungen
FÖJ in Bremen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

FÖJ in Bremen

einjährige 

Bewilligungen

Ko-Finanzierung 

Klimaschutzmaßnahmen

mehrjährige 

Bewilligungen

Ko-Finanzierung 

Klimaschutzmaßnahmen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Ko-Finanzierung 

Klimaschutzmaßnahmen

2023

1,12%

0,00%

0,00%

2024

0,19%

0,34%

0,00%

2024

0,12%

0,75%

0,00%

2023

0,23%

1,66%

1,98%

2024

0,06%

0,10%

0,00%

2024

1,07%

0,00%

0,00%

2024

0,07%

0,72%

0,00%

2024

0,20%

0,00%

0,00%

2024

0,31%

0,00%

0,00%



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

2019

0,00%

RESSORT-ANWORT / JA

einjährige 

Bewilligungen

Küstenschutzförderung 

"Verbesserung der 

Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

mehrjährige 

Bewilligungen

Küstenschutzförderung 

"Verbesserung der 

Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Küstenschutzförderung 

"Verbesserung der 

Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

einjährige 

Bewilligungen
Landwirtschaft

mehrjährige 

Bewilligungen
Landwirtschaft

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Landwirtschaft

einjährige 

Bewilligungen
Stadtsauberkeit

mehrjährige 

Bewilligungen
Stadtsauberkeit

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Stadtsauberkeit

einjährige 

Bewilligungen

integrierte 

Drogenhilfestrategie für die 

Stadt Bremen

mehrjährige 

Bewilligungen

integrierte 

Drogenhilfestrategie für die 

Stadt Bremen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

integrierte 

Drogenhilfestrategie für die 

Stadt Bremen

einjährige 

Bewilligungen
Trinkwasser

mehrjährige 

Bewilligungen
Trinkwasser

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Trinkwasser

einjährige 

Bewilligungen

Umwelt- und 

Naturschutzprojekte

mehrjährige 

Bewilligungen

Umwelt- und 

Naturschutzprojekte

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Umwelt- und 

Naturschutzprojekte

einjährige 

Bewilligungen
Umweltbildung Bremen

mehrjährige 

Bewilligungen
Umweltbildung Bremen

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Umweltbildung Bremen

einjährige 

Bewilligungen

Wärmeschutz im 

Wohngebäudebestand

mehrjährige 

Bewilligungen

Wärmeschutz im 

Wohngebäudebestand

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Wärmeschutz im 

Wohngebäudebestand

einjährige 

Bewilligungen

Einzelförderungen ohne 

Förderprogramm (Sonstiges)

mehrjährige 

Bewilligungen

Einzelförderungen ohne 

Förderprogramm (Sonstiges)

0,00%

71,38%

2024

0,00%

0,58%

0,00%

2024

0,00%

1,18%

0,00%

2024

0,06%

3,39%

0,00%

2024

1,26%

5,46%

2024

0,00%

5,21%

0,00%

2024

1,50%

0,00%

0,00%

2024

0,39%

0,20%

0,00%

2024

0,12%

0,72%

0,00%

2024

0,00%



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

2019

0,00%

RESSORT-ANWORT / JA

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Einzelförderungen ohne 

Förderprogramm (Sonstiges)

2024

4,60%



JAHR Kategorie
(Förder-) 

Programm

einjährige Bewilligungen BremÖPNVG §10 0

mehrjährige Bewilligungen BremÖPNVG §10 26

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

BremÖPNVG §10 0

einjährige Bewilligungen BremÖPNVG §10 0

mehrjährige Bewilligungen BremÖPNVG §10 11

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

BremÖPNVG §10 0

einjährige Bewilligungen BremÖPNVG §10 0

mehrjährige Bewilligungen BremÖPNVG §10 12

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

BremÖPNVG §10 0

einjährige Bewilligungen BremÖPNVG §10 0

mehrjährige Bewilligungen BremÖPNVG §10 8

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

BremÖPNVG §10 0

einjährige Bewilligungen BremÖPNVG §10 0

mehrjährige Bewilligungen BremÖPNVG §10 10

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

BremÖPNVG §10 0

einjährige Bewilligungen BremÖPNVG §10 0

mehrjährige Bewilligungen BremÖPNVG §10 7

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

BremÖPNVG §10 0

einjährige Bewilligungen BremÖPNVG §10 0

mehrjährige Bewilligungen BremÖPNVG §10 6

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

BremÖPNVG §10 0

einjährige Bewilligungen Eigenheimzuschuss 0%

mehrjährige Bewilligungen Eigenheimzuschuss 100%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Eigenheimzuschuss 0%

einjährige Bewilligungen Eigenheimzuschuss 0%

mehrjährige Bewilligungen Eigenheimzuschuss 100%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Eigenheimzuschuss 0%

einjährige Bewilligungen Eigenheimzuschuss 0%

mehrjährige Bewilligungen Eigenheimzuschuss 100%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Eigenheimzuschuss 0%

einjährige Bewilligungen Eigenheimzuschuss 0%

mehrjährige Bewilligungen Eigenheimzuschuss 100%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Eigenheimzuschuss 0%

2023 einjährige Bewilligungen Eigenheimzuschuss 0%

mehrjährige Bewilligungen Eigenheimzuschuss 100%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Eigenheimzuschuss 0%

einjährige Bewilligungen Eigenheimzuschuss 0%

mehrjährige Bewilligungen Eigenheimzuschuss 100%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Eigenheimzuschuss 0%
2024

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2019

2020

2021

2022

RESSORT-ANWORT / JA

PPL 68 (SBMS)



JAHR Kategorie
(Förder-) 

Programm

2019

RESSORT-ANWORT / JA

einjährige Bewilligungen

mehrjährige Bewilligungen

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

einjährige Bewilligungen
Landesmietwohnraumförder

ungsprogramm

0%

mehrjährige Bewilligungen
Landesmietwohnraumförder

ungsprogramm

100%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Landesmietwohnraumförder

ungsprogramm

0%

einjährige Bewilligungen
Landesmietwohnraumförder

ungsprogramm

0%

mehrjährige Bewilligungen
Landesmietwohnraumförder

ungsprogramm

100%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Landesmietwohnraumförder

ungsprogramm

0%

einjährige Bewilligungen
Landesmietwohnraumförder

ungsprogramm

0%

mehrjährige Bewilligungen
Landesmietwohnraumförder

ungsprogramm

100%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Landesmietwohnraumförder

ungsprogramm

0%

einjährige Bewilligungen
Landesmietwohnraumförder

ungsprogramm

0%

mehrjährige Bewilligungen
Landesmietwohnraumförder

ungsprogramm

100%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Landesmietwohnraumförder

ungsprogramm

0%

einjährige Bewilligungen
Landesmietwohnraumförder

ungsprogramm

0%

mehrjährige Bewilligungen
Landesmietwohnraumförder

ungsprogramm

100%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Landesmietwohnraumförder

ungsprogramm

0%

einjährige Bewilligungen
Landesmietwohnraumförder

ungsprogramm

0%

mehrjährige Bewilligungen
Landesmietwohnraumförder

ungsprogramm

100%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Landesmietwohnraumförder

ungsprogramm

0%

einjährige Bewilligungen

mehrjährige Bewilligungen

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

einjährige Bewilligungen Genossenschaftsförderung 0%

mehrjährige Bewilligungen Genossenschaftsförderung 0%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Genossenschaftsförderung 0%

einjährige Bewilligungen Genossenschaftsförderung 0%

mehrjährige Bewilligungen Genossenschaftsförderung 0%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Genossenschaftsförderung 0%

einjährige Bewilligungen Genossenschaftsförderung 0%

mehrjährige Bewilligungen Genossenschaftsförderung 0%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Genossenschaftsförderung 0%

2025

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2019

2020

2021

Gilt für die 

gesamte 

Frage 3: 

Die 

Bewilligung

en der 

Genossens

chaftsförder

ung sind 

immer 

mehrjährig. 

Zwar gibt 

es nur 

einen 

einmaligen 

Förderungs

festbetrag, 

aber die in 

den 

Grundsatzb

escheiden/ 

Förderungs

verträgen 

festgelegte 



JAHR Kategorie
(Förder-) 

Programm

2019

RESSORT-ANWORT / JA

einjährige Bewilligungen Genossenschaftsförderung 0%

mehrjährige Bewilligungen Genossenschaftsförderung 100%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Genossenschaftsförderung 0%

einjährige Bewilligungen Genossenschaftsförderung 0%

mehrjährige Bewilligungen Genossenschaftsförderung 100%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Genossenschaftsförderung 0%

einjährige Bewilligungen Genossenschaftsförderung 0%

mehrjährige Bewilligungen Genossenschaftsförderung 0%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Genossenschaftsförderung 0%

einjährige Bewilligungen

mehrjährige Bewilligungen

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

einjährige Bewilligungen Städtebauförderung 100%

mehrjährige Bewilligungen Städtebauförderung 0%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Städtebauförderung 0%

einjährige Bewilligungen Städtebauförderung 100%

mehrjährige Bewilligungen Städtebauförderung 0%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Städtebauförderung 0%

einjährige Bewilligungen Städtebauförderung 100%

mehrjährige Bewilligungen Städtebauförderung 0%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Städtebauförderung 0%

einjährige Bewilligungen Städtebauförderung 100%

mehrjährige Bewilligungen Städtebauförderung 0%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Städtebauförderung 0%

einjährige Bewilligungen Städtebauförderung 100%

mehrjährige Bewilligungen Städtebauförderung 0%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Städtebauförderung 0%

einjährige Bewilligungen Städtebauförderung 100%

mehrjährige Bewilligungen Städtebauförderung 0%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Städtebauförderung 0%

einjährige Bewilligungen Städtebauförderung 100%

mehrjährige Bewilligungen Städtebauförderung 0%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Städtebauförderung 0%

einjährige Bewilligungen
Wohnen in Nachbarschaften 

(WiN)

100%

mehrjährige Bewilligungen
Wohnen in Nachbarschaften 

(WiN)

0%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Wohnen in Nachbarschaften 

(WiN)

0%

einjährige Bewilligungen
Wohnen in Nachbarschaften 

(WiN)

100%

mehrjährige Bewilligungen
Wohnen in Nachbarschaften 

(WiN)

0%

2019

2022

2021

2022

2023

2024

2025

Antwort gilt für die Jahre 

2019 bis 2025: Im 

Programm Wohnen in 

Nachbarschaften gibt es 

überjährige 

Bewilligungen, aber 

keine mehrjährigen. Es 

gibt keine 

Dauerförderungen bzw. 

Verstetigungen im 

kommunalen 

Förderprogramm 

"Wohnen in 

Nachbarschaften". Nicht 

separat erfasst werden 

Projekte, die in gleicher 

oder ähnlicher Form in 

aufeinander folgenden 

Jahren erneut beantragt 

und durch die 

Quartiersforen bewilligt 

werden (wiederkehrende 

Projektförderungen).

Gilt für die 

gesamte 

Frage 3: 

Die 

Bewilligung

en der 

Genossens

chaftsförder

ung sind 

immer 

mehrjährig. 

Zwar gibt 

es nur 

einen 

einmaligen 

Förderungs

festbetrag, 

aber die in 

den 

Grundsatzb

escheiden/ 

Förderungs

verträgen 

festgelegte 

Allgemeinde Hinweise:

1. Im Folgenden werden 

alle Einzelprogramme 

der Städtebauförderung 

(Sozialer 

Zusammenhalt, 

Lebendige Zentren, 

Wachstum und 

nachhaltige Erneuerung 

sowie alle 

Altprogramme) unter der 

Bezeichnung 

"Städtebauförderung" 

zusammengefasst.

2. Im Folgendenden 

werden nur 

Zuwendungen aus der 

Städtebauförderung 

betrachtet. Die jährlich 

zur Verfügung stehden 

Städtebauförderungsmitt

el fließen zum weit 

überwiegenden Anteil 

zur Finanzierung 

2020

2023

2024

2025

2019

2020



JAHR Kategorie
(Förder-) 

Programm

2019

RESSORT-ANWORT / JA

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Wohnen in Nachbarschaften 

(WiN)

0%

einjährige Bewilligungen
Wohnen in Nachbarschaften 

(WiN)

100%

mehrjährige Bewilligungen
Wohnen in Nachbarschaften 

(WiN)

0%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Wohnen in Nachbarschaften 

(WiN)

0%

einjährige Bewilligungen
Wohnen in Nachbarschaften 

(WiN)

100%

mehrjährige Bewilligungen
Wohnen in Nachbarschaften 

(WiN)

0%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Wohnen in Nachbarschaften 

(WiN)

0%

einjährige Bewilligungen
Wohnen in Nachbarschaften 

(WiN)

100%

mehrjährige Bewilligungen
Wohnen in Nachbarschaften 

(WiN)

0%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Wohnen in Nachbarschaften 

(WiN)

0%

einjährige Bewilligungen
Wohnen in Nachbarschaften 

(WiN)

100%

mehrjährige Bewilligungen
Wohnen in Nachbarschaften 

(WiN)

0%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Wohnen in Nachbarschaften 

(WiN)

0%

einjährige Bewilligungen
Wohnen in Nachbarschaften 

(WiN)

100%

mehrjährige Bewilligungen
Wohnen in Nachbarschaften 

(WiN)

0%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Wohnen in Nachbarschaften 

(WiN)

0%

Antwort gilt für die Jahre 

2019 bis 2025: Im 

Programm Wohnen in 

Nachbarschaften gibt es 

überjährige 

Bewilligungen, aber 

keine mehrjährigen. Es 

gibt keine 

Dauerförderungen bzw. 

Verstetigungen im 

kommunalen 

Förderprogramm 

"Wohnen in 

Nachbarschaften". Nicht 

separat erfasst werden 

Projekte, die in gleicher 

oder ähnlicher Form in 

aufeinander folgenden 

Jahren erneut beantragt 

und durch die 

Quartiersforen bewilligt 

werden (wiederkehrende 

Projektförderungen).

2021

2022

2023

2024

2025

2020



JAHR Kategorie (Förder-)Programm

einjährige 

Bewilligungen
8.366.911,49

700_Bremerhaven, 700_Dienstleistung, 700_Mittelstand, 

700_Technologie, 700_Zuwendungen im Rahmen des EFRE-

Programms 2014-2020; 

mehrjährige 

Bewilligungen
24.803.281,09

700_Bremerhaven, 700_Dienstleistung, 700_Mittelstand, 

700_Technologie, 700_Zuwendungen im Rahmen des EFRE-

Programms 2014-2020; GRW Infrastruktur; GA LIP

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

9.022.704,24 700_Bremerhaven, 700_Dienstleistung, 700_Mittelstand

einjährige 

Bewilligungen
14.123.233,19

700_Bremerhaven, 700_Dienstleistung, 700_Mittelstand, 

700_Technologie, 700_Zuwendungen im Rahmen des EFRE-

Programms 2014-2020, Außenflächenförderung

mehrjährige 

Bewilligungen
31.901.585,29

700_Bremerhaven, 700_Dienstleistung, 700_Mittelstand, 

700_Technologie, 700_Zuwendungen im Rahmen des EFRE-

Programms 2014-2020; GRW Infrastruktur700_Bremerhaven, 

700_Dienstleistung, 700_Mittelstand, 700_Technologie, 

700_Zuwendungen im Rahmen des EFRE-Programms 2014-

2020, Außenflächenförderung  GA LIP

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

13.077.558,26 700_Dienstleistung, 700_Mittelstand

einjährige 

Bewilligungen
14.182.280,16

700_Bremerhaven, 700_Bremen Fonds, 700_Dienstleistung, 

700_Mittelstand, 700_Technologie, 700_Zuwendungen im 

Rahmen des EFRE-Programms 2014-2020, Außenflächen

mehrjährige 

Bewilligungen
42.590.153,95

700_Bremerhaven, 700_Bremen Fonds, 700_Dienstleistung, 

700_Mittelstand, 700_Technologie, 700_Zuwendungen im 

Rahmen des EFRE-Programms 2014-2020; Digitaler 

ReSTART; GRW Infrastruktur;  GA LIP

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

14.650.433,27 700_Dienstleistung, 700_Mittelstand

einjährige 

Bewilligungen
15.255.285,06

700_Bremerhaven, 700_Bremen Fonds, 700_Dienstleistung, 

700_Mittelstand, 700_Technologie, 700_Zuwendungen im 

Rahmen des EFRE-Programms 2014-2020

mehrjährige 

Bewilligungen
24.228.869,47

700_Bremerhaven, 700_Bremen Fonds, 700_Dienstleistung, 

700_Mittelstand, 700_Technologie, 700_Zuwendungen im 

Rahmen des EFRE-Programms 2014-2020; Digitaler 

ReSTART; GRW Infrastruktur

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

22.834.947,33 700_Dienstleistung, 700_Mittelstand, 700_sonstiges

einjährige 

Bewilligungen
22.420.659,48

700_Bremen Fonds, 700_BAR-Förderprogramm, 

700_Dienstleistung, 700_Mittelstand, 700_Technologie, 

700_Zuwendungen im Rahmen des EFRE-Programms 2014-

2020

mehrjährige 

Bewilligungen
19.267.799,72

700_BAR-Förderprogramm, 700_Dienstelistung, 

700_sonstiges, 700_Technologie; Digitaler Mittelstand; Bre-

Up700_Bremen Fonds, 700_BAR-Förderprogramm, 

700_Dienstleistung, 700_Mittelstand, 700_Technologie, 

700_Zuwendungen im Rahmen des EFRE-Programms 2014-

2020 GRW Infrastruktur

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

25.105.128,38 700_Dienstleistung, 700_Mittelstand, 700_sonstiges; 

PPL 71 (SWHT)

2019

2020

2021

2022

2023



JAHR Kategorie (Förder-)Programm

2019

einjährige 

Bewilligungen
  3.865.003,50   

700_Dienstleistung, 700_Mittelstand, 700_Technologie, 

700_Wirtschaft_EFRE21-27

mehrjährige 

Bewilligungen
  33.123.779,12 

700_Dienstleistung, 700_Mittelstand, 700_Technologie, 

700_Wirtschaft_EFRE21-27; Digitaler Mittelstand;  Bre-Up; 

GRW Infrastruktur

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

34.317.185,14 700_Dienstleistung, 700_Mittelstand

einjährige 

Bewilligungen
12.317.160,60

700_Dienstleistung, 700_Mittelstand, 700_Technologie, 

700_Wirtschaft_EFRE21-27

mehrjährige 

Bewilligungen
5.136.264,18

700_Dienstleistung,  700_Technologie, 

700_Wirtschaft_EFRE21-27; Digitaler Mittelstand;  Bre-Up;  

GRW Infrastruktur700_Dienstleistung, 700_Mittelstand, 

700_Technologie, 700_Wirtschaft_EFRE21-27  GA LIP

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

19.425.091,18 700_Dienstleistung, 700_Mittelstand

2025

2024



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

einjährige Bewilligungen 63%

mehrjährige 

Bewilligungen
37%

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

40%

einjährige Bewilligungen 1%

mehrjährige 

Bewilligungen
99%

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

0%

einjährige Bewilligungen 16%

mehrjährige 

Bewilligungen
84%

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

33%

einjährige Bewilligungen 63%

mehrjährige 

Bewilligungen
37%

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

25%

einjährige Bewilligungen 98%

mehrjährige 

Bewilligungen
2%

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

25%

einjährige Bewilligungen 60%

mehrjährige 

Bewilligungen
40%

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

10%

einjährige Bewilligungen 66%

mehrjährige 

Bewilligungen
33%

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

10%

einjährige Bewilligungen 0%

mehrjährige 

Bewilligungen
0

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

0%

einjährige Bewilligungen 14%

mehrjährige 

Bewilligungen
86%

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

0%

einjährige Bewilligungen 84%

2019

Hafenförderung

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2019

Richtlinie zur Förderung 

von 

Investitionsmaßnahmen 

am Flughafen Bremen

2020

2021

RESSORT-ANWORT / JA

Teile der Hafenförderung befinden sich 

aufgrund der Ressorttrennung 

PPL 81 (SWHT)



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

2019

Hafenförderung

RESSORT-ANWORT / JA

mehrjährige 

Bewilligungen
16%

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

0%

einjährige Bewilligungen 22%

mehrjährige 

Bewilligungen
78%

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

0%

einjährige Bewilligungen 10%

mehrjährige 

Bewilligungen
90%

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

0%

einjährige Bewilligungen 51%

mehrjährige 

Bewilligungen
49%

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

0%

einjährige Bewilligungen 12%

mehrjährige 

Bewilligungen
82%

Anteil von 

Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

0%

Richtlinie zur Förderung 

von 

Investitionsmaßnahmen 

am Flughafen Bremen

2021

2022

2023

2024

2025



JAHR Kategorie (Förder-)Programm

einjährige Bewilligungen 100%
Revitalisierung 

aufgegebener Immobilien
Baureferat

mehrjährige Bewilligungen

einjährige Bewilligungen 50%

mehrjährige Bewilligungen 50%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

einjährige Bewilligungen

mehrjährige Bewilligungen 100%
Revitalisierung 

aufgegebener Immobilien
Baureferat

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

Amt 90

100% Handlungsfeld Klimaschutz

Amt für 

Straßen- und 

Brückenbau

60%
Landesprogramm 

"Lebendige Quartiere"

Stadtplanung

samt

mehrjährige Bewilligungen 40%
Landesprogramm 

"Lebendige Quartiere"

Stadtplanung

samt

einjährige Bewilligungen 75%

mehrjährige Bewilligungen 25%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

einjährige Bewilligungen 50%
Landesprogramm 

"Lebendige Quartiere"

Stadtplanung

samt

mehrjährige Bewilligungen 50%
Landesprogramm 

"Lebendige Quartiere"

Stadtplanung

samt

einjährige Bewilligungen 67%

mehrjährige Bewilligungen 33%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

80% Schulamt

100%

Städtebauförderprogramm 

Wachstum und nachhaltige 

Erneuerung

Stadtplanung

samt

61%
Landesprogramm 

"Lebendige Quartiere"

Stadtplanung

samt

20% Schulamt

39%
Landesprogramm 

"Lebendige Quartiere"

Stadtplanung

samt

einjährige Bewilligungen 100% Stopp der Jugendgewalt Amt 90

mehrjährige Bewilligungen

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

100% Schulamt

89%
Landesprogramm 

"Lebendige Quartiere"

Stadtplanung

samt

2024

einjährige Bewilligungen

2019
Stopp der Jugendgewalt

2020

2021

einjährige Bewilligungen

Stopp der Jugendgewalt

2022

Stopp der Jugendgewalt

2023

einjährige Bewilligungen

mehrjährige Bewilligungen

RESSORT-

ANWORT / 

JA

RESSORT-

ANWORT / 

NEIN

Amt 90

pandemiebe

dingt keine 

Förderung

Amt 90

Amt 90

Bremerhaven



JAHR Kategorie (Förder-)Programm

2019

RESSORT-

ANWORT / 

JA

RESSORT-

ANWORT / 

NEIN

11%
Landesprogramm 

"Lebendige Quartiere"

Stadtplanung

samt

100%

Städtebauförderprogramm 

Wachstum und nachhaltige 

Erneuerung

Stadtplanung

samt

einjährige Bewilligungen 71%

mehrjährige Bewilligungen 29%

Anteil von Verstetigungen 

(Dauerförderungen)

2024
mehrjährige Bewilligungen

Stopp der Jugendgewalt
Amt 90



JAHR Kategorie (Förder-)Programm

Anzahl 0 021_Lebendige Quartiere

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl 0 021_Lebendige Quartiere

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl 0 021_Lebendige Quartiere

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl 0 021_Lebendige Quartiere

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl 0 021_Lebendige Quartiere

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl 0 021_Lebendige Quartiere

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl 0 021_Lebendige Quartiere

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl 2 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

Auswahlkriterien bei Rückfragen und nach Zufallsprinzip

Prüfumfang vertiefte Prüfung 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

Anzahl 1 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

Auswahlkriterien bei Rückfragen und nach Zufallsprinzip

Prüfumfang vertiefte Prüfung 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

Anzahl 9 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

Auswahlkriterien bei Rückfragen und nach Zufallsprinzip2024

Senatskanzlei

Frage 10

2023

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2019

2020

2021

2022



JAHR Kategorie (Förder-)Programm

2019
Prüfumfang vertiefte Prüfung 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

Anzahl 0 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl 0 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl 0 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl 0 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl 0 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl 0 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

Auswahlkriterien

Prüfumfang

2023

2024

2019

2020

2021

2022

Es wurden keine Mängelbilder identifiziert.

2024



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

Anzahl 4 022_Entwicklungszusammenarbeit

Auswahlkriterien Bei Fragen und nach dem Zufallsprinzip 022_Entwicklungszusammenarbeit

Prüfumfang vertiefte Prüfung 022_Entwicklungszusammenarbeit

Anzahl 5 022_Entwicklungszusammenarbeit

Auswahlkriterien Bei Fragen und nach dem Zufallsprinzip 022_Entwicklungszusammenarbeit

Prüfumfang vertiefte Prüfung 022_Entwicklungszusammenarbeit

Anzahl 3 022_Entwicklungszusammenarbeit

Auswahlkriterien Bei Fragen und nach dem Zufallsprinzip 022_Entwicklungszusammenarbeit

Prüfumfang vertiefte Prüfung 022_Entwicklungszusammenarbeit

Anzahl 3 022_Entwicklungszusammenarbeit

Auswahlkriterien Bei Fragen und nach dem Zufallsprinzip 022_Entwicklungszusammenarbeit

Prüfumfang vertiefte Prüfung 022_Entwicklungszusammenarbeit

Anzahl 8 022_Entwicklungszusammenarbeit

Auswahlkriterien Bei Fragen und nach dem Zufallsprinzip 022_Entwicklungszusammenarbeit

Prüfumfang vertiefte Prüfung 022_Entwicklungszusammenarbeit

Anzahl 2 022_Entwicklungszusammenarbeit

Auswahlkriterien Bei Fragen und nach dem Zufallsprinzip 022_Entwicklungszusammenarbeit

Prüfumfang vertiefte Prüfung 022_Entwicklungszusammenarbeit

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

PPL 04 (Europa, Entwicklungszusammenarbeit)

Es wurden keine Mängelbilder identifiziert.

2025

2019

2020

2021

2022

2023

2024



SIS

JAHR Kategorie (Förder-) Programm

Anzahl 8

Auswahlkriterien Rechnungsbelege
Prüfumfang Kompette Prüfung sämtlicher Belege

Anzahl 5

Auswahlkriterien Rechnungsbelege
Prüfumfang Kompette Prüfung sämtlicher Belege

Anzahl 7

Auswahlkriterien Rechnungsbelege
Prüfumfang Kompette Prüfung sämtlicher Belege

Anzahl 0

Auswahlkriterien Rechnungsbelege
Prüfumfang Kompette Prüfung sämtlicher Belege

Anzahl 6

Auswahlkriterien Rechnungsbelege
Prüfumfang Kompette Prüfung sämtlicher Belege

Anzahl 2

Auswahlkriterien Rechnungsbelege
Prüfumfang Kompette Prüfung sämtlicher Belege

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl 8

Auswahlkriterien Rechnungsbelege
Prüfumfang Kompette Prüfung sämtlicher Belege

Anzahl 9

Auswahlkriterien Rechnungsbelege
Prüfumfang Kompette Prüfung sämtlicher Belege

Anzahl 8

Auswahlkriterien Rechnungsbelege
Prüfumfang Kompette Prüfung sämtlicher Belege

Anzahl 8

Auswahlkriterien Rechnungsbelege
Prüfumfang Kompette Prüfung sämtlicher Belege

Anzahl 9

Auswahlkriterien Rechnungsbelege
Prüfumfang Kompette Prüfung sämtlicher Belege

Anzahl 9

Auswahlkriterien Rechnungsbelege
Prüfumfang Kompette Prüfung sämtlicher Belege

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

2025

2024

2022

2019

Stopp Jugendgewalt

2020

2021

2023

2025

2024

2022

2019

Allgem. Bewilligungen 

Inneres

2020

2021

2023



JAHR Kategorie
(Förder-) 

Programm

Anzahl 0

Auswahlkriterien Rotation, anlassbezogene Prüfung

Prüfumfang Belegprüfung

Anzahl 0

Auswahlkriterien Rotation, anlassbezogene Prüfung

Prüfumfang Belegprüfung

Anzahl 0

Auswahlkriterien Rotation, anlassbezogene Prüfung

Prüfumfang Belegprüfung

Anzahl 0

Auswahlkriterien Rotation, anlassbezogene Prüfung

Prüfumfang Belegprüfung

Anzahl 0

Auswahlkriterien Rotation, anlassbezogene Prüfung

Prüfumfang Belegprüfung

Anzahl 1

Auswahlkriterien Rotation, anlassbezogene Prüfung

Prüfumfang Belegprüfung

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

2025

2023

2024

RESSORT-ANWORT / JA

PPL 11

 - Mittel wurden vollständig abgerufen aber schlussendlich nicht vollständig verbraucht

 - Mittel wurden nicht gem. Zuwendungszweck eingesetzt (u.a. Geltendmachung nicht gesetzlich vorgeschriebener Versicherungen, unangemessene Bewirtungskosten, versehentliche 

Doppelberücksichtigung einzelner Posten)

 - Die Zuwendungsempfangenden werden im Rahmen des Schlussbescheids sowie begleitenden Gesprächen über die festgestellten Probleme informiert und ggf. über eine 

Rückforderung sanktioniert. Zukünftige Zuwendungsbescheide weisen deutlicher auf die Probleme hin und es besteht zudem ein Eigeninteresse der Zuwendungsempfangenden bei 

Folgeförderungen, Sanktionen durch Anpassung der eigenen Prozesse zu vermeiden.

2019

Die Werte von "Anzahl" (links) beziehen sich nur auf die Eintragung in ZEBRA

Erläuterung: Im Justizressort werden i.d.R. jährlich max. 7-15 Zuwendungen an wiederkehrende 

Zuwendungsempfangende bewilligt.

Ein dezentrales Regelwerk für vertiefte Prüfungen ist nicht definiert. In der Praxis werden im Wechsel 

über mehrere Jahre hinweg alle Zuwendungen vertieft betrachtet.

2020

Zudem werden anlassbezogen Prüfungen durchgeführt. Vor-Ort-Prüfungen wurden bisher nicht 

durchgeführt, dass Ressort behält sich dies jedoch vor.

In ZEBRA sind zwar fast alle VN-Prüfungen als "vereinfacht" deklariert, aber da jedes Jahr vertiefte 

Stichproben gemacht wurden, ist die Eintragung in ZEBRA so nicht korrekt und wird zukünftig (ab 

2024) anders erfolgen.

2021

2022



JAHR  Kategorie
(Förder-) 

Programm

diverse (BZP) Sportförderung

Auswahlkriterien Baumaßnahme>250 T€ Sportförderung

Prüfumfang Baubegehung, Unterlagenprüfung Sportförderung

diverse (BZP) Sportförderung

Auswahlkriterien Baumaßnahme>250 T€ Sportförderung

Prüfumfang Baubegehung, Unterlagenprüfung Sportförderung

diverse (BZP) Sportförderung

Auswahlkriterien Baumaßnahme>250 T€ Sportförderung

Prüfumfang Baubegehung, Unterlagenprüfung Sportförderung

diverse (BZP) Sportförderung

Auswahlkriterien Baumaßnahme>250 T€ Sportförderung

Prüfumfang Baubegehung, Unterlagenprüfung Sportförderung

diverse (BZP) Sportförderung

Auswahlkriterien Baumaßnahme>250 T€ Sportförderung

Prüfumfang Baubegehung, Unterlagenprüfung Sportförderung

diverse (BZP) Sportförderung

Auswahlkriterien Baumaßnahme>250 T€ Sportförderung

Prüfumfang Baubegehung, Unterlagenprüfung Sportförderung

diverse (BZP) Sportförderung

Auswahlkriterien Baumaßnahme>250 T€ Sportförderung

Prüfumfang Baubegehung, Unterlagenprüfung Sportförderung

Anzahl 12 Sportbetrieb

Auswahlkriterien Sichtung im Laufe d. Jahres Sportbetrieb

Prüfumfang Begutachtung allgem. Zustand Sportbetrieb

Anzahl 12 Sportbetrieb

Auswahlkriterien Sichtung im Laufe d. Jahres Sportbetrieb

Prüfumfang Begutachtung allgem. Zustand Sportbetrieb

Anzahl 12 Sportbetrieb

Auswahlkriterien Sichtung im Laufe d. Jahres Sportbetrieb

Prüfumfang Begutachtung allgem. Zustand Sportbetrieb

Anzahl 12 Sportbetrieb

Auswahlkriterien Sichtung im Laufe d. Jahres Sportbetrieb

Prüfumfang Begutachtung allgem. Zustand Sportbetrieb

Anzahl 12 Sportbetrieb

Auswahlkriterien Sichtung im Laufe d. Jahres Sportbetrieb

Prüfumfang Begutachtung allgem. Zustand Sportbetrieb

Anzahl 12 Sportbetrieb

Auswahlkriterien Sichtung im Laufe d. Jahres Sportbetrieb

Prüfumfang Begutachtung allgem. Zustand Sportbetrieb

Anzahl 12 Sportbetrieb

Auswahlkriterien Verwendungsprüfungen kommen z.T. erst 2026 Sportbetrieb

Prüfumfang Verwendungsprüfungen kommen z.T. erst 2026 Sportbetrieb

2024

2025

SIS (Sport)

Förderung, die keine Baumaßnahmen > 205 T€ sind: Es erfolgen in der Regel keine Vor-Ort-

Prüfungen, da häufig eine vertiefte Verwendungsnachweisprüfung inkl. Belegprüfung 

durchgeführt wird.

2019

2020

2021

2022

2023

2025

2019

2020

2021

2022

2023

2024



JAHR Kategorie
(Förder-) 

Programm

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

2019

2020

2021

2022

2023

RESSORT-ANWORT / JA RESSORT-ANWORT / NEIN

Das Mängelbild spiegelt Probleme der Zuwendungsempfänger bei der rechtmäßigen Umsetzung des Vergaberechts 

wieder.

Fehlende, klare Bestimmungen zur Zuwendungsfähigkeit von Ausgaben werden von SKB als eigene Mängel identifiziert; 

um dies zu beheben wurden neue Förderrichtlinien implementiert.

Gierzu gehören:

- Sachbearbeitung aus einer Hand

- Überarbeitung der institutionellen Zuwendungen 

- Einsetzung Taskforce Verwendungsnachweisprüfung; nun Aufbau einer vertieften Verwendungsnachweisprüfung.

PPL 21 (Kinder und Bildung)

2025

2024



JAHR Kategorie
 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 Gesamt 

SfK 
 LfD 

 Bildende 

Kunst 

 Film- und 

Medienför-

derung 

 Frauenkul-

tur 

 Interkul-

turelle 

Kultur-

arbeit 

 Junge 

Szene / 

Subkultur 

 Kulturaus-

tausch, 

Städtepart-

nerschaft 

 Kulturpä-

dagogik 

 Literatur- 

und 

Autorenför

derung 

 Museums-

förderung 

 Musikför-

derung 

 Queerkul-

tur 

 Regionale 

Kulturar-

beit 

 Stadtkultur 
 Tanzför-

derung 

 Theater-

förderung 

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

RESSORT-ANWORT / JA

…

PPL 22 Kultur

Im Rahmen der Projekt- und institutionellen Förderung wurden keine systematischen oder strukturellen Mängelbilder im Sinne einer wiederholten oder vorsätzlichen fehlerhaften Mittelverwendung festgestellt.

Festzustellen ist jedoch, dass die haushaltsrechtlichen Vorgaben, insbesondere die Regelungen der Landeshaushaltsordnung (LHO) und der Verwaltungsvorschriften zur LHO, von Antragstellenden und Zuwendungsempfangenden nicht immer vollumfänglich nachvollzogen werden können. Dies betrifft sowohl neue als auch erfahrene 

Zuwendungsempfangende und stellt weniger ein klassisches Mängelbild als vielmehr einen erklärungs- und beratungsbedürftigen Regelungsrahmen dar.

2019
Im Fördervollzug erfolgt die Kontrolle der zweckentsprechenden Mittelverwendung 

primär durch eine laufende fachliche Begleitung der geförderten Maßnahmen durch 

die Sachbearbeitung. Die Bewilligungsstellen stehen hierzu in einem kontinuierlichen 

Austausch mit den Zuwendungsempfangenden oder den Leitungen der geförderten 

Einrichtungen. Dadurch können Entwicklungen frühzeitig erkannt und bei Bedarf 

steuernd oder korrigierend eingegriffen werden. Diese laufende Begleitung stellt 

keine Stichproben- oder Vor-Ort-Prüfung im engeren Sinne dar.

Vertiefte Prüfungen von Verwendungsnachweisen werden darüber hinaus 

stichprobenartig durchgeführt. Die Auswahl der Fälle erfolgt risikoorientiert und 

einzelfallbezogen, insbesondere unter Berücksichtigung von

Umfang und Höhe der bewilligten Zuwendung,

Komplexität der Maßnahme, Auffälligkeiten im zahlenmäßigen Nachweis oder im 

Sachbericht sowie Erkenntnissen aus der laufenden fachlichen Begleitung.

Der Prüfumfang richtet sich nach dem jeweiligen Einzelfall und kann von einer 

vertieften Belegprüfung bis hin zur Anforderung ergänzender Unterlagen reichen. Vor-

Ort-Prüfungen sind grundsätzlich möglich, werden jedoch nicht regelhaft 

durchgeführt.

Dezentrale Regelwerke:

Die Durchführung der Prüfungen erfolgt auf Grundlage der 

landeshaushaltsrechtlichen Vorgaben (LHO und VV zur LHO) sowie der jeweils 

geltenden Förderrichtlinien. 

2020

2021

2022

2023

2024

2025



JAHR Kategorie
(Förder-) 

Programm

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

RESSORT-ANWORT / JA

PPL 24 (Hochschulen und Forschung)

Typische Mängelbilder wurden nicht erkannt. Am Verfahren turnusgemäßer vertiefter 

Verwendungsnachweisprüfungen vor Ort wird festgehalten. 

2019

Stichproben wurden nicht 

durchgeführt. Vor-Ort-Prüfungen 

finden im Rahmen der vertieften 

Verwendungsnachweisprüfung für 

institutionelle Förderung 

turnusgemäß statt. Dabei werden 

ausgewählte Konten und 

Einzelbelege geprüft. Die jeweilige 

Anzahl der Prüfungen ist abhängig 

von den Kapazitäten der 

Prüfbehörde. Für das Wirtschaftsjahr 

2024 sind Prüfungen vorgesehen. Die 

Jahresabschlüsse für das Jahr 2025 

liegen erst zum 30.06.2026 vor, so 

dass eine vertiefte Prüfung erst 

danach erfolgen kann. 

2020

2021

2022

2023

2024

2025



JAHR Kategorie
(Förder-) 

Programm

Anzahl 80 ESF

Auswahlkriterien

ESF

Prüfumfang ESF

Anzahl 50 ESF

Auswahlkriterien ESF

Prüfumfang ESF

Anzahl 56 ESF

Auswahlkriterien ESF

Prüfumfang ESF

Anzahl 31 ESF

Auswahlkriterien ESF

Prüfumfang ESF

Anzahl 38 ESF

Auswahlkriterien ESF

Prüfumfang ESF

Anzahl 17 ESF

Auswahlkriterien ESF

Prüfumfang ESF

Anzahl 11 ESF

Auswahlkriterien ESF

Prüfumfang ESF

2024 Siehe vor

Siehe vor

2025 Siehe vor

Siehe vor

Siehe vor

Siehe vor

2023 Siehe vor

Siehe vor

RESSORT-ANWORT / JA

Publizitätsverstöße, die in der Regel heilbar sind. Zur Vermeidung werden die Themen in Informationsblättern veröffentlicht und es erfolgen (de)zentrale Hinweise und 

Schulungen. 

PPL 31

2019

jedes Projekt über 50.000 € Gesamtausgaben wird einmal in der Laufzeit einer VOÜ unterzogen. Projekte unter 50.000 € werden 

mit einer Stichprobe von 10 % überprüft. Jeder Träger wird im Laufe der Förderperiode einer Träger-VOÜ unterzogen. Weitere 

anlassbezogene VOÜ sind möglich.

Mindestens:

- Ist die bewilligte Infrastruktur vorhanden und für die Durchführung des Projektes geeignet?

- Einhaltung Publizitätsvorschriften

- Zufriedenheit und Einsatz der Teilnehmenden und des Personals (direkte Austausche)

- Einhaltung Mindestlohn

Funktionalität Lohnbuchhaltung

- Einhaltung Qualitätsstandards

Weitere projektabhängige Punkte, bspw. Einhaltung Meilensteine/Ziele, Belegprüfung

2020 Siehe vor

Siehe vor

2021 Siehe vor

Siehe vor

2022



JAHR Kategorie (Förder-)Programm

Anzahl Meeresumweltschutz Abwasserabgabe-Sondermittel

Auswahlkriterien Meeresumweltschutz Abwasserabgabe-Sondermittel

Prüfumfang Meeresumweltschutz Abwasserabgabe-Sondermittel

Anzahl energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges)

Auswahlkriterien energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges)

Prüfumfang energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges)

Anzahl
Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Auswahlkriterien
Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Prüfumfang Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Anzahl Sichere und saubere Stadt

Auswahlkriterien Sichere und saubere Stadt

Prüfumfang Sichere und saubere Stadt

Anzahl Umwelt- und Naturschutzprojekte

Auswahlkriterien Umwelt- und Naturschutzprojekte

Prüfumfang Umwelt- und Naturschutzprojekte

Anzahl Wärmeschutz im Wohngebäudebestand

Auswahlkriterien Wärmeschutz im Wohngebäudebestand

Prüfumfang Wärmeschutz im Wohngebäudebestand

Anzahl Referat 42:

Auswahlkriterien

Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für 

nachhaltige Entwicklung" AUF/PFAU: Prüfung innerhalb des 

Bewilligungszeitraums, Zweckbindungsprüfung

Prüfumfang

Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für 

nachhaltige Entwicklung" AUF/PFAU: Prüfung innerhalb des 

Bewilligungszeitraums, Zweckbindungsprüfung

Auswahlkriterien AUF / PFAU

Prüfumfang AUF / PFAU

Anzahl Meeresumweltschutz Abwasserabgabe-Sondermittel

Auswahlkriterien Meeresumweltschutz Abwasserabgabe-Sondermittel

Prüfumfang Meeresumweltschutz Abwasserabgabe-Sondermittel

Anzahl Bremische Wasserentnahmegebühr-Sondermittel

Auswahlkriterien Bremische Wasserentnahmegebühr-Sondermittel

Prüfumfang Bremische Wasserentnahmegebühr-Sondermittel

Anzahl energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges)

Auswahlkriterien energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges)

Prüfumfang energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges)

Belegprüfung

2020

1

jährlicher Turnus

kursorische Prüfung

1

keine Auswahlkriterien

vollumfängliche Vor-Ort-Kontrolle

1

2019

2

jährlicher Turnus

kursorische Prüfung

1

Grundförderung

Stichproben bei Vor-Ort-Prüfung; 8 Vorgänge

Es findet jährlich mind. 1 Deichschau pro Deichabschnitt unter der 

Beteiligung der Wasserbehörde und der Zuwendungsbehörde 

statt. Dies gilt auch für 2024 und 2025.

RESSORT-ANWORT / JA

 PPL 61

Zufallsprinzip/ Auslosung

vollumfängliche Vor-Ort-Kontrolle

10

Es werden ungefähr zur Hälfte kritische und unkritische Fälle 

ausgewählt

100 % Prüftiefe, es werden alle Gewerke geprüft

4

Prüfcheckliste

Stichprobenprüfung, mindestens 10 % des geplanten 

Projektvolumens

13

Projektförderug

stichprobenhafte Belegprüfung

1

keine Auswahlkriterien

vollumfängliche Vor-Ort-Kontrolle

Grundförderung

Stichproben bei Vor-Ort-Prüfung; 6 Vorgänge

Zweckbindungsprüfung



JAHR Kategorie (Förder-)Programm

2019

2

RESSORT-ANWORT / JA

Anzahl
Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Auswahlkriterien
Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Prüfumfang Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Anzahl Sichere und saubere Stadt

Auswahlkriterien Sichere und saubere Stadt

Prüfumfang Sichere und saubere Stadt

Anzahl Umwelt- und Naturschutzprojekte

Auswahlkriterien Umwelt- und Naturschutzprojekte

Prüfumfang Umwelt- und Naturschutzprojekte

Anzahl Wärmeschutz im Wohngebäudebestand

Auswahlkriterien Wärmeschutz im Wohngebäudebestand

Prüfumfang Wärmeschutz im Wohngebäudebestand

Anzahl Referat 42:

Auswahlkriterien

Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für 

nachhaltige Entwicklung" AUF/PFAU: Prüfung innerhalb des 

Bewilligungszeitraums, Zweckbindungsprüfung

Prüfumfang

Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für 

nachhaltige Entwicklung" AUF/PFAU: Prüfung innerhalb des 

Bewilligungszeitraums, Zweckbindungsprüfung

Auswahlkriterien AUF / PFAU

Prüfumfang AUF / PFAU

Anzahl Meeresumweltschutz Abwasserabgabe-Sondermittel

Auswahlkriterien Meeresumweltschutz Abwasserabgabe-Sondermittel

Prüfumfang Meeresumweltschutz Abwasserabgabe-Sondermittel

Anzahl energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges)

Auswahlkriterien energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges)

Prüfumfang energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges)

Anzahl Ko-Finanzierung Klimaschutzmaßnahmen

Auswahlkriterien Ko-Finanzierung Klimaschutzmaßnahmen

Prüfumfang Ko-Finanzierung Klimaschutzmaßnahmen

Anzahl
Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Auswahlkriterien
Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Prüfumfang Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Anzahl Sichere und saubere Stadt

Auswahlkriterien Sichere und saubere Stadt

Prüfumfang Sichere und saubere Stadt

13

Projektförderug

Belegprüfung

2021

1

Sichprobe bei wiederholtem Zuwendungsempfänger

weitergehende Prüfung

1

Grundförderung

Stichproben bei Vor-Ort-Prüfung; 7 Vorgänge

stichprobenhafte Belegprüfung

stichprobenhafte Belegprüfung

1

keine Auswahlkriterien

vollumfängliche Vor-Ort-Kontrolle

15

Es findet jährlich mind. 1 Deichschau pro Deichabschnitt unter der 

Beteiligung der Wasserbehörde und der Zuwendungsbehörde 

Zufallsprinzip/ Auslosung

vollumfängliche Vor-Ort-Kontrolle

2020

Es werden ungefähr zur Hälfte kritische und unkritische Fälle 

ausgewählt

100 % Prüftiefe, es werden alle Gewerke geprüft

1

Prüfcheckliste

Stichprobenprüfung, mindestens 10 % des geplanten 

Projektvolumens

Zweckbindungsprüfung

Projektförderug

Es findet jährlich mind. 1 Deichschau pro Deichabschnitt unter der 

Beteiligung der Wasserbehörde und der Zuwendungsbehörde 

Zufallsprinzip/ Auslosung

vollumfängliche Vor-Ort-Kontrolle

13



JAHR Kategorie (Förder-)Programm

2019

2

RESSORT-ANWORT / JA

Anzahl Umwelt- und Naturschutzprojekte

Auswahlkriterien Umwelt- und Naturschutzprojekte

Prüfumfang Umwelt- und Naturschutzprojekte

Anzahl Wärmeschutz im Wohngebäudebestand

Auswahlkriterien Wärmeschutz im Wohngebäudebestand

Prüfumfang Wärmeschutz im Wohngebäudebestand

Anzahl Referat 42:

Auswahlkriterien

Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für 

nachhaltige Entwicklung" AUF/PFAU: Prüfung innerhalb des 

Bewilligungszeitraums, Zweckbindungsprüfung

Prüfumfang

Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für 

nachhaltige Entwicklung" AUF/PFAU: Prüfung innerhalb des 

Bewilligungszeitraums, Zweckbindungsprüfung

Auswahlkriterien AUF / PFAU

Prüfumfang AUF / PFAU

Anzahl Meeresumweltschutz Abwasserabgabe-Sondermittel

Auswahlkriterien Meeresumweltschutz Abwasserabgabe-Sondermittel

Prüfumfang Meeresumweltschutz Abwasserabgabe-Sondermittel

Anzahl energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges)

Auswahlkriterien energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges)

Prüfumfang energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges)

Anzahl
Handlungsfeld Klimaschutz sowie

Aktionsprogramm Hauptbahnhof

Auswahlkriterien
Handlungsfeld Klimaschutz sowie

Aktionsprogramm Hauptbahnhof

Prüfumfang
Handlungsfeld Klimaschutz sowie

Aktionsprogramm Hauptbahnhof

Anzahl
Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Auswahlkriterien
Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Prüfumfang Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Anzahl Landwirtschaft

Auswahlkriterien Landwirtschaft

Prüfumfang Landwirtschaft

Anzahl Trinkwasser

Auswahlkriterien Trinkwasser

Prüfumfang Trinkwasser

Anzahl Umwelt- und Naturschutzprojekte

Auswahlkriterien Umwelt- und Naturschutzprojekte

vollumfängliche Vor-Ort-Kontrolle

2

keine Auswahlkriterien

Es findet jährlich mind. 1 Deichschau pro Deichabschnitt unter der 

Beteiligung der Wasserbehörde und der Zuwendungsbehörde 

statt. Dies gilt auch für 2024 und 2025.

Zufallsprinzip/ Auslosung

vollumfängliche Vor-Ort-Kontrolle

1

Kostenpositionen des Finanzplans

vollumfängliche Belegkontrolle
2022

1

jährlicher Turnus

kursorische Prüfung

1

Grundförderung

Stichproben bei Vor-Ort-Prüfung; 7 Vorgänge

4

Projektförderug

Vor-Ort-Prüfung

1

Zufallsprinzip/ Auslosung

2021

100 % Prüftiefe, es werden alle Gewerke geprüft

6

Prüfcheckliste

Stichprobenprüfung, mindestens 10 % des geplanten 

Projektvolumens

Zweckbindungsprüfung

Belegprüfung

1

keine Auswahlkriterien

vollumfängliche Vor-Ort-Kontrolle

13

Es werden ungefähr zur Hälfte kritische und unkritische Fälle 

ausgewählt



JAHR Kategorie (Förder-)Programm

2019

2

RESSORT-ANWORT / JA

Prüfumfang Umwelt- und Naturschutzprojekte

Anzahl Wärmeschutz im Wohngebäudebestand

Auswahlkriterien Wärmeschutz im Wohngebäudebestand

Prüfumfang Wärmeschutz im Wohngebäudebestand

Anzahl Referat 42:

Auswahlkriterien

Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für 

nachhaltige Entwicklung" AUF/PFAU: Prüfung innerhalb des 

Bewilligungszeitraums, Zweckbindungsprüfung

Prüfumfang

Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für 

nachhaltige Entwicklung" AUF/PFAU: Prüfung innerhalb des 

Bewilligungszeitraums, Zweckbindungsprüfung

Auswahlkriterien AUF / PFAU

Prüfumfang AUF / PFAU

Anzahl Meeresumweltschutz Abwasserabgabe-Sondermittel

Auswahlkriterien Meeresumweltschutz Abwasserabgabe-Sondermittel

Prüfumfang Meeresumweltschutz Abwasserabgabe-Sondermittel

Anzahl Bremische Wasserentnahmegebühr-Sondermittel

Auswahlkriterien Bremische Wasserentnahmegebühr-Sondermittel

Prüfumfang Bremische Wasserentnahmegebühr-Sondermittel

Anzahl energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges)

Auswahlkriterien energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges)

Prüfumfang energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges)

Anzahl

Handlungsfeld Klimaschutz, Dekarbonisierung von bremischen 

Flotten bzw. bremischen Gesellschaften sowie Aktionsprogramm 

Hauptbahnhof

Auswahlkriterien

Handlungsfeld Klimaschutz, Dekarbonisierung von bremischen 

Flotten bzw. bremischen Gesellschaften sowie Aktionsprogramm 

Hauptbahnhof

Prüfumfang

Handlungsfeld Klimaschutz, Dekarbonisierung von bremischen 

Flotten bzw. bremischen Gesellschaften sowie Aktionsprogramm 

Hauptbahnhof

Anzahl Ko-Finanzierung Klimaschutzmaßnahmen

Auswahlkriterien Ko-Finanzierung Klimaschutzmaßnahmen

Prüfumfang Ko-Finanzierung Klimaschutzmaßnahmen

Anzahl
Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Auswahlkriterien
Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Prüfumfang Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Anzahl Wärmeschutz im Wohngebäudebestand

Vor-Ort-Prüfung

vollumfängliche Vor-Ort-Kontrolle

Zweckbindungsprüfung

Belegprüfung

2023

1

jährlicher Turnus

kursorische Prüfung

3

keine Auswahlkriterien

vollumfängliche Vor-Ort-Kontrolle

0

Es findet jährlich mind. 1 Deichschau pro Deichabschnitt unter der 

Beteiligung der Wasserbehörde und der Zuwendungsbehörde 

statt. Dies gilt auch für 2024 und 2025.

Zufallsprinzip/ Auslosung

vollumfängliche Vor-Ort-Kontrolle

18

Grundförderung

6

Projektförderug

2022

18

Es werden ungefähr zur Hälfte kritische und unkritische Fälle 

ausgewählt

100 % Prüftiefe, es werden alle Gewerke geprüft

21

Prüfcheckliste

Stichprobenprüfung, mindestens 10 % des geplanten 

Projektvolumens



JAHR Kategorie (Förder-)Programm

2019

2

RESSORT-ANWORT / JA

Auswahlkriterien Wärmeschutz im Wohngebäudebestand

Prüfumfang Wärmeschutz im Wohngebäudebestand

Anzahl Referat 42:

Auswahlkriterien

Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für 

nachhaltige Entwicklung" AUF/PFAU: Prüfung innerhalb des 

Bewilligungszeitraums, Zweckbindungsprüfung

Prüfumfang

Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für 

nachhaltige Entwicklung" AUF/PFAU: Prüfung innerhalb des 

Bewilligungszeitraums, Zweckbindungsprüfung

Auswahlkriterien
Förderung von gemeinnützigen Projekten zum alltagsbezogenen 

Klimaschutz

Prüfumfang
Förderung von gemeinnützigen Projekten zum alltagsbezogenen 

Klimaschutz

Auswahlkriterien AUF / PFAU

Prüfumfang AUF / PFAU

Anzahl BioStadt Bremen

Auswahlkriterien BioStadt Bremen

Prüfumfang BioStadt Bremen

Anzahl Meeresumweltschutz Abwasserabgabe-Sondermittel

Auswahlkriterien Meeresumweltschutz Abwasserabgabe-Sondermittel

Prüfumfang Meeresumweltschutz Abwasserabgabe-Sondermittel

Anzahl Bremische Wasserentnahmegebühr-Sondermittel

Auswahlkriterien Bremische Wasserentnahmegebühr-Sondermittel

Prüfumfang Bremische Wasserentnahmegebühr-Sondermittel

Anzahl energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges)

Auswahlkriterien energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges)

Prüfumfang energiekonsens Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges)

Anzahl Integrierte Drogenhilfestrategie

Auswahlkriterien Integrierte Drogenhilfestrategie

Prüfumfang Integrierte Drogenhilfestrategie

Anzahl Ko-Finanzierung Klimaschutzmaßnahmen

Auswahlkriterien Ko-Finanzierung Klimaschutzmaßnahmen

Prüfumfang Ko-Finanzierung Klimaschutzmaßnahmen

Anzahl
Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Auswahlkriterien
Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Prüfumfang Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes"

Anzahl Trinkwasser

Auswahlkriterien Trinkwasser

Prüfumfang Trinkwasser

2

Zufallsprinzip/ Auslosung

vollumfängliche Vor-Ort-Kontrolle

1

Zufallsprinzip/ Auslosung

Fotodokumentation

4

Projektförderug

Vor-Ort-Prüfung

2024

1

Fördervolumen

 Vor-Ort-Kontrolle der Belege

2

jährlicher Turnus

kursorische Prüfung

Es werden ungefähr zur Hälfte kritische und unkritische Fälle 

ausgewählt

100 % Prüftiefe, es werden alle Gewerke geprüft

27

Prüfcheckliste

Stichprobenprüfung, mindestens 10 % des geplanten 

Projektvolumens

alle bewilligten Projekte im Laufe der drei Jahre 

Förderungszeitraum 

2

keine Auswahlkriterien

vollumfängliche Vor-Ort-Kontrolle

0

Grundförderung

Vor-Ort-Prüfung von mindestens 10 % des geplanten 

Projektvolumens (84.507 €)

Zweckbindungsprüfung

Belegprüfung

2023



JAHR Kategorie (Förder-)Programm

2019

2

RESSORT-ANWORT / JA

Anzahl Wärmeschutz im Wohngebäudebestand

Auswahlkriterien Wärmeschutz im Wohngebäudebestand

Prüfumfang Wärmeschutz im Wohngebäudebestand

Anzahl Referat 42:

Auswahlkriterien

Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für 

nachhaltige Entwicklung" AUF/PFAU: Prüfung innerhalb des 

Bewilligungszeitraums, Zweckbindungsprüfung

Prüfumfang

Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für 

nachhaltige Entwicklung" AUF/PFAU: Prüfung innerhalb des 

Bewilligungszeitraums, Zweckbindungsprüfung

Auswahlkriterien
Förderung von gemeinnützigen Projekten zum alltagsbezogenen 

Klimaschutz

Prüfumfang
Förderung von gemeinnützigen Projekten zum alltagsbezogenen 

Klimaschutz

Auswahlkriterien AUF / PFAU

Prüfumfang AUF / PFAU

alle bewilligten Projekte im Laufe der drei Jahre Förderungszeitraum 

Vor-Ort-Prüfung von mindestens 10 % des geplanten 

Projektvolumens (161.485 €)

Zweckbindungsprüfung

Belegprüfung

11

Es werden ungefähr zur Hälfte kritische und unkritische Fälle 

ausgewählt

100 % Prüftiefe, es werden alle Gewerke geprüft

15

Prüfcheckliste

Stichprobenprüfung, mindestens 10 % des geplanten 

Projektvolumens

2024

In der Regel werden keine signifikanten Mängel festgestellt/ keine typischen Mängelbilder identifiziert.

Im Wärmeschutzprogramm führten insbesondere Boni zu Problemen, da bei VWN-Prüfungen festgestellt wurde, dass Voraussetzungen nicht erfüllt wurden. Anpassung der Richtlinie 

war geplant, ist inzwischen durch Einstellung des Programms obsolet.

Im Referat für Umweltinnovation und Umweltbildung : Pfandabzug nicht erfolgt - bei Verwendungsnachweisprüfung werden stichprobenartig weitere Belege angefordert. 

Änderungen im Projektverlauf werden SUKW nicht mitgeteilt. 

Präventiv: Im Zuwendungsbescheid steht entsprechender Hinweis, bei Prüfung werden Kosten ggf. nicht anerkannt. 

In AUF und PFAU werden keine "typischen" Mängelbilder bei Vor-Ort-Prüfungen festgestellt. Jedes bewilligte Projekt wird in diesen Richtlinien mindestens einmal vor Ort in Augenschein 

genommen (i.d.R. bei einer Meilensteinprüfung). 

Belege als Grundlage für Auszahlungen der Bewilligung werden zu 100% geprüft und vom Projekt vorgelegt, so dass hier i.d.R. eine Schreibtischprüfung möglich ist. 

Insofern gibt es immer eine vertiefte VN Prüfung. Bereits bei jeder Auszahlung werden 100% der Belege geprüft, deshalb fallen Mängelbilder bereits i.d.R. mit der ersten Auszahlung auf 

und können ggfs behoben werden.



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

2019 Anzahl BremÖPNVG §10 0

Auswahlkriterien BremÖPNVG §10 0

Prüfumfang BremÖPNVG §10 0

2020 Anzahl BremÖPNVG §10 0

Auswahlkriterien BremÖPNVG §10 0

Prüfumfang BremÖPNVG §10 0

2021 Anzahl BremÖPNVG §10 0

Auswahlkriterien BremÖPNVG §10 0

Prüfumfang BremÖPNVG §10 0

2022 Anzahl BremÖPNVG §10 0

Auswahlkriterien BremÖPNVG §10 0

Prüfumfang BremÖPNVG §10 0

2023 Anzahl BremÖPNVG §10 0

Auswahlkriterien BremÖPNVG §10 0

Prüfumfang BremÖPNVG §10 0

2024 Anzahl BremÖPNVG §10 0

Auswahlkriterien BremÖPNVG §10 0

Prüfumfang BremÖPNVG §10 0

2025 Anzahl BremÖPNVG §10 0

Auswahlkriterien BremÖPNVG §10 0

Prüfumfang BremÖPNVG §10 0

BremÖPNVG §10

2019 Anzahl Eigenheimzuschuss 100%

Auswahlkriterien Eigenheimzuschuss keine

Prüfumfang Eigenheimzuschuss 100%

2020 Anzahl Eigenheimzuschuss 100%

Auswahlkriterien Eigenheimzuschuss keine

Prüfumfang Eigenheimzuschuss 100%

2021 Anzahl Eigenheimzuschuss 100%

Auswahlkriterien Eigenheimzuschuss keine

Prüfumfang Eigenheimzuschuss 100%

2022 Anzahl Eigenheimzuschuss 100%

Auswahlkriterien Eigenheimzuschuss keine

Prüfumfang Eigenheimzuschuss 100%

2023 Anzahl Eigenheimzuschuss 100%

Auswahlkriterien Eigenheimzuschuss keine

Prüfumfang Eigenheimzuschuss 100%

2024 Anzahl Eigenheimzuschuss 100%

Auswahlkriterien Eigenheimzuschuss keine

Prüfumfang Eigenheimzuschuss 100%

2025 Anzahl

RESSORT-ANWORT / JA

PPL 68

keine Mängelbilder vorhanden

Beim Eigenheimzuschuss wird bei einer 

Bestandsimmobilie mit Sanierungsbedarf  

geprüft, ob der geforderte 

Energiestandard erreicht wird. Dieser 

Nachweis ist von einem Energieberater 

vorzulegen. Weiterhin wird neben den 

Bewilligungs- und 

Auszahlungsvoraussetzungen auch 

geprüft, ob der Kunde nach 5 Jahren 

noch in seiner Immobilie (Bindung ist 

Voraussetzung) wohnt. Ist das nicht der 

Fall, sind die Mittel zurückzuzahlen.

Vor-Ort-Prüfungen wurden nicht 

durchgeführt.



JAHR Kategorie (Förder-) Programm RESSORT-ANWORT / JA

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Eigenheimzuschuss Keine

2019 Anzahl Landesmietwohnraumförderungsprogramm 100%

Auswahlkriterien Landesmietwohnraumförderungsprogramm Keine.

Prüfumfang Landesmietwohnraumförderungsprogramm 100%

2020 Anzahl Landesmietwohnraumförderungsprogramm 100%

Auswahlkriterien Landesmietwohnraumförderungsprogramm Keine.

Prüfumfang Landesmietwohnraumförderungsprogramm 100%

2021 Anzahl Landesmietwohnraumförderungsprogramm 100%

Auswahlkriterien Landesmietwohnraumförderungsprogramm Keine.

Prüfumfang Landesmietwohnraumförderungsprogramm 100%

2022 Anzahl Landesmietwohnraumförderungsprogramm 100%

Auswahlkriterien Landesmietwohnraumförderungsprogramm Keine.

Prüfumfang Landesmietwohnraumförderungsprogramm 100%

2023 Anzahl Landesmietwohnraumförderungsprogramm 100%

Auswahlkriterien Landesmietwohnraumförderungsprogramm Keine.

Prüfumfang Landesmietwohnraumförderungsprogramm 100%

2024 Anzahl Landesmietwohnraumförderungsprogramm 100%

Auswahlkriterien Landesmietwohnraumförderungsprogramm Keine.

Prüfumfang Landesmietwohnraumförderungsprogramm 100%

2025 Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Landesmietwohnraumförderungsprogramm

2019 Anzahl Genossenschaftsförderung 0%

Auswahlkriterien Genossenschaftsförderung 0

Prüfumfang Genossenschaftsförderung 0%

2020 Anzahl Genossenschaftsförderung 0%

Auswahlkriterien Genossenschaftsförderung 0

Prüfumfang Genossenschaftsförderung 0%

2021 Anzahl Genossenschaftsförderung 0%

Auswahlkriterien Genossenschaftsförderung 0

Prüfumfang Genossenschaftsförderung 0%

2022 Anzahl Genossenschaftsförderung 100%

Auswahlkriterien Genossenschaftsförderung Keine.

Prüfumfang Genossenschaftsförderung 100%

2023 Anzahl Genossenschaftsförderung 100%

Auswahlkriterien Genossenschaftsförderung Keine.

Prüfumfang Genossenschaftsförderung 100%

2024 Anzahl Genossenschaftsförderung 0%

Auswahlkriterien Genossenschaftsförderung 0

Prüfumfang Genossenschaftsförderung 0%

Bisher gab es keine Mängelbilder.

Gilt für die gesamte Frage 10:  Die 

Genossenschaftsförderung besteht seit 

2020. Bei jedem geförderten Vorhaben, 

ist der erbrachte Energiestandard ist von 

einem Energieexperten zu bestätigen. 

Ein Mustermietvertrag ist wegen der 

förderrechtlichen Voraussetzungen (z.B. 

Miethöhe) vorzulegen und zu prüfen.

Im Rahmen der 

Genossenschaftsförderung wurden keine 

Vor-Ort-Prüfungen durchgeführt. Bei 

Projekten, bei denen Wohneinheiten 

gleichzeitig in der sozialen 

Mietwohnraumförderung des Landes 

Bremen gefördert werden, finden Vor-Ort-

Prüfungen im Rahmen dieser Förderung 

statt.

Gilt für die gesamte Frage 10: Vor-Ort-

Kontrollen erfolgen vor jeder Auszahlung 

von Fördermitteln, um den Bautenstand 

festzustellen. Außerdem erfolgt eine Vor-

Ort-Kontrolle nach Fertigstellung der 

Objekte. Weiterhin ist der erbrachte 

Energiestandard von einem 

Energieexperten zu bestätigen. ein 

Mustermietvertrag ist wegen der 

förderrechtlichen Voraussetzungen (z.B. 

Miethöhe) vorzulegen und zu prüfen. Die 

ordnungsgemäße Belegung der 

Wohnung wird ebenfalls überprüft.



JAHR Kategorie (Förder-) Programm RESSORT-ANWORT / JA

2025 Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Genossenschaftsförderung

2019 Anzahl Städtebauförderung

Auswahlkriterien Städtebauförderung

Prüfumfang Städtebauförderung

2020 Anzahl Städtebauförderung

Auswahlkriterien Städtebauförderung

Prüfumfang Städtebauförderung

2021 Anzahl Städtebauförderung

Auswahlkriterien Städtebauförderung

Prüfumfang Städtebauförderung

2022 Anzahl Städtebauförderung

Auswahlkriterien Städtebauförderung

Prüfumfang Städtebauförderung

2023 Anzahl Städtebauförderung

Auswahlkriterien Städtebauförderung

Prüfumfang Städtebauförderung

2024 Anzahl Städtebauförderung

Auswahlkriterien Städtebauförderung

Prüfumfang Städtebauförderung

2025 Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Städtebauförderung

2019 Anzahl Wohnen in Nachbarschaften (WiN)

Auswahlkriterien Wohnen in Nachbarschaften (WiN)

Prüfumfang Wohnen in Nachbarschaften (WiN)

2020 Anzahl Wohnen in Nachbarschaften (WiN)

Auswahlkriterien Wohnen in Nachbarschaften (WiN)

Prüfumfang Wohnen in Nachbarschaften (WiN)

2021 Anzahl Wohnen in Nachbarschaften (WiN)

Auswahlkriterien Wohnen in Nachbarschaften (WiN)

Prüfumfang Wohnen in Nachbarschaften (WiN)

2022 Anzahl Wohnen in Nachbarschaften (WiN)

Auswahlkriterien Wohnen in Nachbarschaften (WiN)

Prüfumfang Wohnen in Nachbarschaften (WiN)

2023 Anzahl Wohnen in Nachbarschaften (WiN)

Auswahlkriterien Wohnen in Nachbarschaften (WiN)

Es liegen keine "typischen Mängelbilder" vor. Die individuell auf den jeweiligen Einzelfall zugeschnittenen 

Zuwendungsverträge werden erst nach ausführlicher Bestandsanalyse sowie ggf. nach baufachtechnischer 

Zuwendungsprüfung abgeschlossen, so dass der Einsatz der Fördermittel sehr problemspezifisch erfolgt. Eine 

Typisierung erfolgt daher nicht.

Bisher gab es keine Mängelbilder.

Gemäß Senatsbeschluss vom 05.10.2010 erfolgt 

die Antrags- und Verwendungsnachweisprüfung 

nicht bei SBMS, sondern auf Grundlage der 

Landeshaushaltsordnung durch die jeweils 

fachlich zuständigen Ressorts abhängig von der 

Ausrichtung der Projekte (z.B. kulturelle Projekte, 

sozialpädagogische Projekte).

Es werden keine Stichproben- oder Vor-Ort-Prüfungen 

durchgeführt.



JAHR Kategorie (Förder-) Programm RESSORT-ANWORT / JA

Prüfumfang Wohnen in Nachbarschaften (WiN)

2024 Anzahl Wohnen in Nachbarschaften (WiN)

Auswahlkriterien Wohnen in Nachbarschaften (WiN)

Prüfumfang Wohnen in Nachbarschaften (WiN)

2025 Anzahl

Auswahlkriterien

Prüfumfang

Wohnen in Nachbarschaften (WiN) Typische Mängelbilder liegen nicht vor.

Gemäß Senatsbeschluss vom 05.10.2010 erfolgt 

die Antrags- und Verwendungsnachweisprüfung 

nicht bei SBMS, sondern auf Grundlage der 

Landeshaushaltsordnung durch die jeweils 

fachlich zuständigen Ressorts abhängig von der 

Ausrichtung der Projekte (z.B. kulturelle Projekte, 

sozialpädagogische Projekte).



JAHR Kategorie
(Förder-) 

Programm

Anzahl 16

Auswahlkriterien EU

Prüfumfang

Anzahl 10

Auswahlkriterien EU

Prüfumfang

Anzahl 2

Auswahlkriterien EU

Prüfumfang

Anzahl 16

Auswahlkriterien EU

Prüfumfang

Anzahl 8

Auswahlkriterien EU

Prüfumfang

Anzahl 17

Auswahlkriterien EU

Prüfumfang

Anzahl 2

Auswahlkriterien EU

Prüfumfang

2019

Das Ressort prüft in der Regel vertieft. Vor-Ort-Kontrollen werden i.d.R. nur im Rahmen der EU-Förderungen durchgeführt. 

Neben der Existenz der Maßnahme, wird die Einhaltung der Pubilizitätsvorschriften sowie Mittelabrufe (u.a. Belege und Vergaben) vor Ort 

geprüft. 

2020
Neben der Existenz der Maßnahme, wird die Einhaltung der Pubilizitätsvorschriften sowie Mittelabrufe (u.a. Belege und Vergaben) vor Ort 

geprüft. 

Neben der Existenz der Maßnahme, wird die Einhaltung der Pubilizitätsvorschriften sowie Mittelabrufe (u.a. Belege und Vergaben) vor Ort 

geprüft. 

2022
Neben der Existenz der Maßnahme, wird die Einhaltung der Pubilizitätsvorschriften sowie Mittelabrufe (u.a. Belege und Vergaben) vor Ort 

geprüft. 

RESSORT-ANWORT / JA

SWHT (Wirtschaft)

Im Rahmen der Vort-Ort-Kontrollen werden häufig Verstöße gegen die Pubilizitätsvorschriften (Verwendung der Logos der Dienststelle bzw. der EU) festgestellt. Ebenso werden 

Verstöße gegen Vergabevorschriften festgestellt. 

2025
Neben der Existenz der Maßnahme, wird die Einhaltung der Pubilizitätsvorschriften sowie Mittelabrufe (u.a. Belege und Vergaben) vor Ort 

geprüft. 

2023
Neben der Existenz der Maßnahme, wird die Einhaltung der Pubilizitätsvorschriften sowie Mittelabrufe (u.a. Belege und Vergaben) vor Ort 

geprüft. 

2024
Neben der Existenz der Maßnahme, wird die Einhaltung der Pubilizitätsvorschriften sowie Mittelabrufe (u.a. Belege und Vergaben) vor Ort 

geprüft. 

2021



JAHR Kategorie (Förder-)Programm

Anzahl 1

Auswahlkriterien Rechnungsbelege

Prüfumfang Komplettprüfung sämtlicher Rechnungsbelege

Anzahl 4

Auswahlkriterien Rechnungsbelege

Prüfumfang Komplettprüfung sämtlicher Rechnungsbelege

Anzahl 3

Auswahlkriterien Rechnungsbelege

Prüfumfang Komplettprüfung sämtlicher Rechnungsbelege

Anzahl 3

Auswahlkriterien Rechnungsbelege

Prüfumfang Komplettprüfung sämtlicher Rechnungsbelege

Anzahl 2

Auswahlkriterien Rechnungsbelege

Prüfumfang Komplettprüfung sämtlicher Rechnungsbelege

Anzahl 3

Auswahlkriterien Rechnungsbelege

Prüfumfang Komplettprüfung sämtlicher Rechnungsbelege

Anzahl 0

Auswahlkriterien noch nicht erfolgt

Prüfumfang noch nicht erfolgt

Anzahl -

Auswahlkriterien -

Prüfumfang -

Anzahl 4

Auswahlkriterien Übermittlung Kopien für alle Belege

Prüfumfang vollumfänglich

Anzahl 7

Auswahlkriterien Übermittlung Kopien für alle Belege

Prüfumfang vollumfänglich

Anzahl 14

Auswahlkriterien Übermittlung Kopien für alle Belege

Prüfumfang vollumfänglich

Anzahl 8

Auswahlkriterien Übermittlung Kopien für alle Belege

Prüfumfang vollumfänglich

Anzahl 16

Auswahlkriterien Übermittlung Kopien für alle Belege

Prüfumfang vollumfänglich

Anzahl 0

Auswahlkriterien noch nicht erfolgt

Prüfumfang noch nicht erfolgt

2025

SWHT (Häfen)

2019

Richtlinie zur Förderung von 

Investitionen in die 

Infrastruktur und in den 

Klimaschutz am Flughafen 

Bremen2020

2021

2022

2023

2024

2025

2019

Hafenförderung

2020

2021

2022

2023

2024



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

Anzahl 0 Amt für Jugend, Familie und Frauen

Auswahlkriterien 0 Amt für Jugend, Familie und Frauen

Prüfumfang 0 Amt für Jugend, Familie und Frauen

Anzahl 0 Baureferat

Auswahlkriterien Baureferat

Prüfumfang Baureferat

Anzahl 4 Amt 90

Auswahlkriterien
Amt 90

Prüfumfang Amt 90

Anzahl 0 Amt für Jugend, Familie und Frauen

Auswahlkriterien 0 Amt für Jugend, Familie und Frauen

Prüfumfang 0 Amt für Jugend, Familie und Frauen

Anzahl 1 Baureferat

Auswahlkriterien Baureferat

Prüfumfang Baureferat

Stopp der Jugendgewalt Amt 90

Anzahl 0 Amt für Jugend, Familie und Frauen

Auswahlkriterien 0 Amt für Jugend, Familie und Frauen

Prüfumfang 0 Amt für Jugend, Familie und Frauen

Anzahl 1 Baureferat

Auswahlkriterien Baureferat

Prüfumfang Baureferat

Anzahl 0 Amt für Straßen- und Brückenbau

Auswahlkriterien 0 Amt für Straßen- und Brückenbau

Prüfumfang 0 Handlungsfeld Klimaschutz Amt für Straßen- und Brückenbau

Anzahl Amt 90

Auswahlkriterien
Amt 90

Prüfumfang Amt 90

Anzahl 0 Amt für Jugend, Familie und Frauen

Auswahlkriterien 0 Amt für Jugend, Familie und Frauen

Prüfumfang 0 Amt für Jugend, Familie und Frauen

Anzahl 1
Revitalisierung aufgegebener 

Immobilien

Baureferat

Auswahlkriterien Baureferat

Prüfumfang Baureferat

Anzahl 4 Amt 90

Auswahlkriterien
Amt 90

Stopp der Jugendgewalt

Rechnungsbelege / teilw. persön. 

Begleitung oder R in PrävRat

Revitalisierung aufgegebener 

Immobilien

Projektfortschritt, Darlegung Ausgaben

pandemiebedingt keine 

Förderung

Kompette Prüfung sämtlicher Belege

2020

2019

Projektfortschritt, Darlegung Ausgaben

2021

Revitalisierung aufgegebener 

Immobilien

Stopp der Jugendgewalt

Rechnungsbelege / teilw. persön. 

Begleitung oder R in PrävRat

Kompette Prüfung sämtlicher Belege

2022
Projektfortschritt, Darlegung Ausgaben

Stopp der Jugendgewalt

Rechnungsbelege / teilw. persön. 

Begleitung oder R in PrävRat

RESSORT-ANWORT / JA RESSORT-ANWORT / NEIN

Bremerhaven



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

2019

RESSORT-ANWORT / JA RESSORT-ANWORT / NEIN

Prüfumfang Amt 90

Anzahl 5 Schulamt

Auswahlkriterien Schulamt

Prüfumfang Schulamt

Anzahl 0 Amt für Jugend, Familie und Frauen

Auswahlkriterien 0 Amt für Jugend, Familie und Frauen

Prüfumfang 0 Amt für Jugend, Familie und Frauen

Anzahl 1
Revitalisierung aufgegebener 

Immobilien

Baureferat

Auswahlkriterien Baureferat

Prüfumfang Baureferat

Anzahl 10 Amt 90

Auswahlkriterien
Amt 90

Prüfumfang Amt 90

Anzahl 5 Schulamt

Auswahlkriterien Schulamt

Prüfumfang Schulamt

Anzahl 0 Amt für Jugend, Familie und Frauen

Auswahlkriterien 0 Amt für Jugend, Familie und Frauen

Prüfumfang 0 Amt für Jugend, Familie und Frauen

Anzahl 12 Amt 53

Auswahlkriterien

Prüfumfang Amt 53

Anzahl 1
Revitalisierung aufgegebener 

Immobilien

Baureferat

Auswahlkriterien Baureferat

Prüfumfang Baureferat

Anzahl 4 Amt 90

Auswahlkriterien
Amt 90

Prüfumfang Amt 90

2022

Stopp der Jugendgewalt

Kompette Prüfung sämtlicher Belege

2023

Alle durch Träger durchgeführte 

laufend, gesamte Projektzeit 

Projektfortschritt, Darlegung Ausgaben

Stopp der Jugendgewalt

Rechnungsbelege / teilw. persön. 

Begleitung oder R in PrävRat

Projektfortschritt, Darlegung Ausgaben

Kompette Prüfung sämtlicher Belege

Abstimmungsgespräche2024

Alle durch Träger durchgeführte 

laufend, gesamte Projektzeit 

Stopp der Jugendgewalt

Rechnungsbelege / teilw. persön. 

Begleitung oder R in PrävRat

Kompette Prüfung sämtlicher Belege



JAHR Kategorie (Förder-)Programm

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 021_Lebendige Quartiere

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 021_Lebendige Quartiere

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 021_Lebendige Quartiere

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 021_Lebendige Quartiere

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 021_Lebendige Quartiere

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 021_Lebendige Quartiere

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 021_Lebendige Quartiere

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0

2024

2019

2020

2021

Senatskanzlei

Frage 11

2023

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2019

2020

2021

2022



JAHR Kategorie (Förder-)Programm

2019
Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung
2025

2022

2023

Alle Prüf- und Kontrollpflichten gelten sowohl für Träger als auch für Letztempfänger:innen. 

2024



JAHR Kategorie (Förder-)Programm

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 022_Entwicklungszusammenarbeit

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0 022_Entwicklungszusammenarbeit

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 022_Entwicklungszusammenarbeit

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0 022_Entwicklungszusammenarbeit

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 022_Entwicklungszusammenarbeit

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0 022_Entwicklungszusammenarbeit

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 022_Entwicklungszusammenarbeit

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0 022_Entwicklungszusammenarbeit

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 022_Entwicklungszusammenarbeit

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0 022_Entwicklungszusammenarbeit

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 022_Entwicklungszusammenarbeit

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0 022_Entwicklungszusammenarbeit

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung

Alle Prüf- und Kontrollpflichten gelten sowohl für Träger als auch alle Letztempfänger.

Senatskanzlei 04

2025

2019

2020

2021

2022

2023

2024



JAHR Kategorie

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Fehlanzeige

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Fehlanzeige

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Fehlanzeige

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Fehlanzeige

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Fehlanzeige

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Fehlanzeige

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Fehlanzeige

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Fehlanzeige

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Fehlanzeige

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Fehlanzeige

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Fehlanzeige

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Fehlanzeige

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung

2023
Trifft nicht zu (s.u.)

Trifft nicht zu (s.u.)

2024
Trifft nicht zu (s.u.)

Trifft nicht zu (s.u.)

RESSORT-ANWORT / JA

PPL 11

Die Zuwendungen des PPL11 (Justiz) sehen keine Weiterleitung von Mitteln vor – 

Fehlanzeige

2019
Trifft nicht zu (s.u.)

Trifft nicht zu (s.u.)

2020
Trifft nicht zu (s.u.)

Trifft nicht zu (s.u.)

2021
Trifft nicht zu (s.u.)

Trifft nicht zu (s.u.)

2022
Trifft nicht zu (s.u.)

Trifft nicht zu (s.u.)

2025



JAHR  Kategorie
(Förder-) 

Programm

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 Sportförderung

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0 Sportförderung

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 Sportförderung

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0 Sportförderung

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 Sportförderung

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0 Sportförderung

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 Sportförderung

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0 Sportförderung

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 Sportförderung

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0 Sportförderung

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0 Sportförderung

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0 Sportförderung

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung überwiegend noch keine Prüfung Sportförderung

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung überwiegend noch keine Prüfung Sportförderung

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung 0

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung 0

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung überwiegend noch keine Prüfung

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung überwiegend noch keine Prüfung

2023

2025

2019

2020

2021

2022

2023

2024

PPL 12

je nach Maßnahme: Bei Baumaßnahmen <250 T€ im Rahmen der vertieften VNP Prüfung aller Rechnungen und 

Buchungen durch das Sportamt. Bei Baumaßnahmen >250 T€ liegt die Belegprüfung bei der BZP des SF. Die 

abschließende Prüfung der Verwendung der Mittel wird durch das Sportamt vorgenommen. Hierzu werden alle 

Belege geprüft. Ansonsten werden bei institutioneller Förderung die Jahresabschlüsse vorgelegt und 

stichprobenartig mit den Belegen geprüft bzw. bei der Bremer Bäder GmbH durch ein Prüfinstitut  und durch den 

SF sowie den AR geprüft. Bei Projektförderungen (außer Baumaßnahmen) werden die Rechnungsaufstellungen 

geprüft und ggf. die Rechnungs- bzw. Buchungsbelege angefordert.

Änderung der Antragstellung, Änderung des Zuwendungsbescheides, vertiefte VN-Prüfung 

2024

2025

Sportförderung

Sportförderung

Sportförderung

Sportförderung

Sportförderung

Sportförderung

Sportförderung

2019

2020

2021

2022



JAHR Kategorie
(Förder-) 

Programm

Fälle von fehlerhafter 

Mittelverwendung
23 ESF

unzulässigen Ausgaben oder 

Überschreitung

Zusammen 

mit vor.
ESF

Fälle von fehlerhafter 

Mittelverwendung
23 ESF

unzulässigen Ausgaben oder 

Überschreitung

Zusammen 

mit vor.
ESF

Fälle von fehlerhafter 

Mittelverwendung
28 ESF

unzulässigen Ausgaben oder 

Überschreitung

Zusammen 

mit vor.
ESF

Fälle von fehlerhafter 

Mittelverwendung
37 ESF

unzulässigen Ausgaben oder 

Überschreitung

Zusammen 

mit vor.
ESF

Fälle von fehlerhafter 

Mittelverwendung
40 ESF

unzulässigen Ausgaben oder 

Überschreitung

Zusammen 

mit vor.
ESF

Fälle von fehlerhafter 

Mittelverwendung
20 ESF

unzulässigen Ausgaben oder 

Überschreitung

Zusammen 

mit vor.
ESF

Fälle von fehlerhafter 

Mittelverwendung
10 ESF

unzulässigen Ausgaben oder 

Überschreitung

Zusammen 

mit vor.
ESF

2025

Siehe vor. 

Siehe vor. 

2023

Siehe vor. 

Siehe vor. 

2024

Siehe vor. 

Siehe vor. 

Siehe vor. 

2021

Siehe vor. 

Siehe vor. 

RESSORT-ANWORT / JA
RESSORT-

ANWORT / NEIN

PPL 31

Hier gelten dieselben Prüfanforderungen und Kriterien wie für die Erstempfangenden. Die Komplettprüfung wird aber nicht vollständig durch den Zuwendungsgeber übernommen, 

sondern (teilweise) an den Erstempfangenden übertragen. 

Es werden daher keine Grenzen o. ä. gezogen, wann Weiterleitungen geprüft werden, sondern sie werden alle im vollen Umfang und anhand der regulären Stichproben überprüft.

2020

Siehe vor. 

Siehe vor. 

2019

Fehlerhafte Mittelverwendung kann nur bezogen auf den gesamten 

Auszahlantrag/Verwendungsnachweis ermittelt werden. Eine Unterscheidung, welcher Beleg 

dabei dem Erstempfangenden und welcher dem Letztempfangenden zuzuordnen ist, ist nicht 

möglich. Es werden daher alle Projekte mit "Nichtanerkennungen" (siehe auch Frage 9) 

ausgewertet, in denen Mittel weitergeleitet wurden. Die Ursache für die Mittelaberkennung ist 

dabei in keinem vertretbaren Maß auswertbar. Die Fehler reichen daher von rein formellen 

Aberkennungen bis hin zu tatsächlich nicht förderfähigen Ausgaben.

Maßgeblich ist das 

Posteingangs-

Datum und 

ausgewertet 

werden die Fälle 

betroffene 

VN/AZA.

Siehe vor. Eine Überschreitung der Ausgaben ist unschädlich und muss im Zweifel durch Eigen- 

oder Drittmittel aufgebracht werden. Eine Auszahlung erfolgt nur bis zur Höhe der Festlegung.

2022

Siehe vor. 



JAHR Kategorie
(Förder-) 

Programm

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung

Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung

RESSORT-ANWORT / NEIN

Generell gelten die gleichen Anforderungen wie für die aussprechende Behörde.

Der Bremer Aufbau-Bank obliegt neben der Prüfung von Zwischen- und Verwendungsnachweisen eine begleitendes inhaltliches und 

witschaftliches Controlling der Einzelprojekte. Die Prüf- und Kontrollpflichten richten sich im Einzelnen nach den umfangreichen 

Anforderungen der EFRE-Verwaltungsbehörde als hauptsächlicher Fördermittelgeber.  

2022

2023

2019
Fehlanzeige;

Bei den Breitenförderprogrammen 

erfolgt die Auszahlung erst nach 

Verwendungsnachweisprüfung, es 

gibt daher kein Risiko der laufenden 

Überzahlung.

2020

2021

PPL 61 (Umwelt, Klima, Landwirtschaft)

2024

RESSORT-ANWORT / JA



JAHR Kategorie (Förder-) Programm RESSORT-ANWORT / JA

2019 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung BremÖPNVG §10 0

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung BremÖPNVG §10 0

2020 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung BremÖPNVG §10 0

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung BremÖPNVG §10 0

2021 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung BremÖPNVG §10 0

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung BremÖPNVG §10 0

2022 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung BremÖPNVG §10 0

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung BremÖPNVG §10 0

2023 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung BremÖPNVG §10 0

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung BremÖPNVG §10 0

2024 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung BremÖPNVG §10 0

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung BremÖPNVG §10 0

2025 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung BremÖPNVG §10 0

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung BremÖPNVG §10 0

2019 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Eigenheimzuschuss trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Eigenheimzuschuss trifft nicht zu

2020 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Eigenheimzuschuss trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Eigenheimzuschuss trifft nicht zu

2021 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Eigenheimzuschuss trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Eigenheimzuschuss trifft nicht zu

2022 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Eigenheimzuschuss trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Eigenheimzuschuss trifft nicht zu

2023 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Eigenheimzuschuss trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Eigenheimzuschuss trifft nicht zu

2024 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Eigenheimzuschuss trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Eigenheimzuschuss trifft nicht zu

2025 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Eigenheimzuschuss trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Eigenheimzuschuss trifft nicht zu

2019 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Landesmietwohnraumförderungsprogramm trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Landesmietwohnraumförderungsprogramm trifft nicht zu

2020 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Landesmietwohnraumförderungsprogramm trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Landesmietwohnraumförderungsprogramm trifft nicht zu

2021 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Landesmietwohnraumförderungsprogramm trifft nicht zu

PPL 68

Die Frage 11 trifft auf den Eigenheimzuschuss/die Eigentumsförderung nicht zu. In diesem Förderprogramm findet kein 

Weiterleitung von Zuwendungen über Dritte statt, sondern die Zuwendungen werden ausschließlich direkt an die 

Förderungsnehmer:innen ausgezahlt.



JAHR Kategorie (Förder-) Programm RESSORT-ANWORT / JA

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Landesmietwohnraumförderungsprogramm trifft nicht zu

2022 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Landesmietwohnraumförderungsprogramm trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Landesmietwohnraumförderungsprogramm trifft nicht zu

2023 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Landesmietwohnraumförderungsprogramm trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Landesmietwohnraumförderungsprogramm trifft nicht zu

2024 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Landesmietwohnraumförderungsprogramm trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Landesmietwohnraumförderungsprogramm trifft nicht zu

2025 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Landesmietwohnraumförderungsprogramm

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Landesmietwohnraumförderungsprogramm

2019 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Genossenschaftsförderung trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Genossenschaftsförderung trifft nicht zu

2020 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Genossenschaftsförderung trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Genossenschaftsförderung trifft nicht zu

2021 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Genossenschaftsförderung trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Genossenschaftsförderung trifft nicht zu

2022 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Genossenschaftsförderung trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Genossenschaftsförderung trifft nicht zu

2023 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Genossenschaftsförderung trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Genossenschaftsförderung trifft nicht zu

2024 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Genossenschaftsförderung trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Genossenschaftsförderung trifft nicht zu

2025 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Genossenschaftsförderung

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Genossenschaftsförderung

2019 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Städtebauförderung trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Städtebauförderung trifft nicht zu

2020 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Städtebauförderung trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Städtebauförderung trifft nicht zu

2021 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Städtebauförderung trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Städtebauförderung trifft nicht zu

2022 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Städtebauförderung trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Städtebauförderung trifft nicht zu

Die Frage 11 trifft auf die Genossenschaftsförderung nicht zu. In diesem Förderprogramm findet kein Weiterleitung von 

Zuwendungen über Dritte statt, sondern die Zuwendungen werden ausschließlich direkt an die Förderungsnehmer:innen 

ausgezahlt.

Die Frage 11 trifft auf die Landesmietwohnraumförderung nicht zu. In diesem Förderprogramm findet kein Weiterleitung von 

Zuwendungen über Dritte statt, sondern die Zuwendungen werden ausschließlich direkt an die Förderungsnehmer:innen 

ausgezahlt.



JAHR Kategorie (Förder-) Programm RESSORT-ANWORT / JA

2023 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Städtebauförderung trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Städtebauförderung trifft nicht zu

2024 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Städtebauförderung trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Städtebauförderung trifft nicht zu

2025 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Städtebauförderung

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Städtebauförderung

2019 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Wohnen in Nachbarschaften (WiN) trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Wohnen in Nachbarschaften (WiN) trifft nicht zu

2020 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Wohnen in Nachbarschaften (WiN) trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Wohnen in Nachbarschaften (WiN) trifft nicht zu

2021 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Wohnen in Nachbarschaften (WiN) trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Wohnen in Nachbarschaften (WiN) trifft nicht zu

2022 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Wohnen in Nachbarschaften (WiN) trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Wohnen in Nachbarschaften (WiN) trifft nicht zu

2023 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Wohnen in Nachbarschaften (WiN) trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Wohnen in Nachbarschaften (WiN) trifft nicht zu

2024 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung Wohnen in Nachbarschaften (WiN) trifft nicht zu

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung Wohnen in Nachbarschaften (WiN) trifft nicht zu

2025 Fälle von fehlerhafter Mittelverwendung

unzulässigen Ausgaben oder Überschreitung

Die Frage 11 trifft auf die Städtebauförderung nicht zu. In diesem Förderprogramm findet kein Weiterleitung von Zuwendungen 

über Dritte statt, sondern die Zuwendungen werden ausschließlich direkt an die Zuwendungsempfänger ausgezahlt.

Die Frage 11 trifft auf das Programm Wohnen in Nachbarschaften nicht zu. In diesem Förderprogramm findet kein Weiterleitung 

von Zuwendungen über Dritte statt, sondern die Zuwendungen werden ausschließlich direkt an die Zuwendungsempfänger 

ausgezahlt.



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

021_Lebendige Quartiere

(Teil‑)Rückforderungen 0

Verzinsungen 0

uneinbringlichen Forderungen 0

021_Lebendige Quartiere

(Teil‑)Rückforderungen 0

Verzinsungen 0

uneinbringlichen Forderungen 0

021_Lebendige Quartiere

(Teil‑)Rückforderungen 0

Verzinsungen 0

uneinbringlichen Forderungen 0

021_Lebendige Quartiere

(Teil‑)Rückforderungen 349,91

Verzinsungen 0

uneinbringlichen Forderungen 0

021_Lebendige Quartiere

(Teil‑)Rückforderungen 0

Verzinsungen 0

uneinbringlichen Forderungen 0

021_Lebendige Quartiere

(Teil‑)Rückforderungen 0

Verzinsungen 0

uneinbringlichen Forderungen 0

021_Lebendige Quartiere

(Teil‑)Rückforderungen 109.267,65

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

Frage 16

PPL 03 021_Lebendige Quartiere

2019

2020

2021

2022

2025

2024

2023



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen 185,40 EUR

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen 0

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen 26,00 EUR 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen 0 020_Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

Frage 16

PPL 03

2024

2025

2019

2020

2021

2022

2023



021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

JAHR Kategorie (Förder-) Programm

021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

(Teil‑)Rückforderungen 21.784,50

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

(Teil‑)Rückforderungen 15.992,53

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

(Teil‑)Rückforderungen 8.919,54

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

(Teil‑)Rückforderungen 6.104,43

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

(Teil‑)Rückforderungen 19.579,85

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

021_Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen

(Teil‑)Rückforderungen 17.992,88

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

2022

2023

2024

2025

Frage 16

PPL 03

2019

2020

2021



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

Entwicklungszusammenarbeit

(Teil‑)Rückforderungen 1.032,41

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

Entwicklungszusammenarbeit

(Teil‑)Rückforderungen 32.256,74

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

Entwicklungszusammenarbeit

(Teil‑)Rückforderungen 3.728,60

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

Entwicklungszusammenarbeit

(Teil‑)Rückforderungen 11.764,37

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

Entwicklungszusammenarbeit

(Teil‑)Rückforderungen 501,46

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

Entwicklungszusammenarbeit

(Teil‑)Rückforderungen 4.069,71

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

Frage 16

PPL 04

2024

2025

2019

2020

2021

2022

2023



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

Stopp Jugendgewalt

(Teil‑)Rückforderungen 0

Verzinsungen 0

uneinbringlichen Forderungen 0

Stopp Jugendgewalt

(Teil‑)Rückforderungen 4.502,28 €

Verzinsungen 0

uneinbringlichen Forderungen 0

Stopp Jugendgewalt

(Teil‑)Rückforderungen 472,33 €

Verzinsungen 0

uneinbringlichen Forderungen 0

Stopp Jugendgewalt

(Teil‑)Rückforderungen 0

Verzinsungen 0

uneinbringlichen Forderungen 0

Stopp Jugendgewalt

(Teil‑)Rückforderungen 0

Verzinsungen 0

uneinbringlichen Forderungen 0

Stopp Jugendgewalt

(Teil‑)Rückforderungen 0

Verzinsungen 0

uneinbringlichen Forderungen 0

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

2024

Mittel wurden nicht vollständig verausgabt oder in der VNP nicht anerkannt

2025

Frage 16

PPL 07

2019

2020

2021

2022

2023



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

100_Straffälligenhilfe

(Teil‑)Rückforderungen           954,72 € 

Verzinsungen                  -   € 

uneinbringlichen Forderungen                  -   € 

100_Straffälligenhilfe

(Teil‑)Rückforderungen        1.105,69 € 

Verzinsungen                  -   € 

uneinbringlichen Forderungen                  -   € 

100_Straffälligenhilfe

(Teil‑)Rückforderungen                  -   € 

Verzinsungen                  -   € 

uneinbringlichen Forderungen                  -   € 

100_Straffälligenhilfe

(Teil‑)Rückforderungen      15.846,66 € 

Verzinsungen                  -   € 

uneinbringlichen Forderungen                  -   € 

100_Straffälligenhilfe

(Teil‑)Rückforderungen        1.964,53 € 

Verzinsungen                  -   € 

uneinbringlichen Forderungen                  -   € 

100_Straffälligenhilfe

(Teil‑)Rückforderungen      57.977,77 € 

Verzinsungen                  -   € 

uneinbringlichen Forderungen                  -   € 

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

 - Mittel wurden vollständig abgerufen aber schlussendlich nicht vollständig verbraucht

 - Mittel wurden nicht gem. Zuwendungszweck eingesetzt (u.a. Geltendmachung nicht 

gesetzlich vorgeschriebener Versicherungen, unangemessene Bewirtungskosten, 

versehentliche Doppelberücksichtigung einzelner Posten)

2025

2024

Frage 16

PPL 11 100_Straffälligenhilfe

2019

2020

2021

2022

2023



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

100_Täter-Opfer-Ausgleich

(Teil‑)Rückforderungen     2.336,76 € 

Verzinsungen                -   € 

uneinbringlichen Forderungen                -   € 

100_Täter-Opfer-Ausgleich

(Teil‑)Rückforderungen     4.723,98 € 

Verzinsungen                -   € 

uneinbringlichen Forderungen                -   € 

100_Täter-Opfer-Ausgleich

(Teil‑)Rückforderungen                -   € 

Verzinsungen                -   € 

uneinbringlichen Forderungen                -   € 

100_Täter-Opfer-Ausgleich

(Teil‑)Rückforderungen     5.240,68 € 

Verzinsungen                -   € 

uneinbringlichen Forderungen                -   € 

100_Täter-Opfer-Ausgleich

(Teil‑)Rückforderungen        254,97 € 

Verzinsungen                -   € 

uneinbringlichen Forderungen                -   € 

100_Täter-Opfer-Ausgleich

(Teil‑)Rückforderungen     6.863,98 € 

Verzinsungen                -   € 

uneinbringlichen Forderungen                -   € 

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

 - Mittel wurden vollständig abgerufen aber schlussendlich nicht vollständig verbraucht

 - Mittel wurden nicht gem. Zuwendungszweck eingesetzt (u.a. Geltendmachung nicht 

gesetzlich vorgeschriebener Versicherungen, unangemessene Bewirtungskosten, 

versehentliche Doppelberücksichtigung einzelner Posten)

2025

2024

Frage 16

PPL 11 100_Täter-Opfer-Ausgleich

2019

2020

2021

2022

2023



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

100_öffentliche_Rechtsberatung

(Teil‑)Rückforderungen      46.220,79 € 

Verzinsungen                  -   € 

uneinbringlichen Forderungen                  -   € 

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

2023

2024

 - Mittel wurden vollständig abgerufen aber schlussendlich nicht vollständig verbraucht

 - Mittel wurden nicht gem. Zuwendungszweck eingesetzt (u.a. Geltendmachung nicht gesetzlich 

vorgeschriebener Versicherungen, unangemessene Bewirtungskosten, versehentliche 

Doppelberücksichtigung einzelner Posten)

2025

Frage 16

100_öffentliche_RechtsberatungPPL 11

2019

2020

2021

2022



Sportförderung

JAHR Kategorie (Förder-) Programm

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen 211.212,64 Sportförderung

Verzinsungen 372,87 Sportförderung

uneinbringlichen Forderungen 0,00 Sportförderung

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen 241.959,69  Sportförderung

Verzinsungen 104,82  Sportförderung

uneinbringlichen Forderungen 0,00  Sportförderung

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen 336.324,10 Sportförderung

Verzinsungen 53,73 Sportförderung

uneinbringlichen Forderungen 0,00 Sportförderung

(Teil‑)Rückforderungen 149.182,55 Sportförderung

Verzinsungen 179,25 Sportförderung

uneinbringlichen Forderungen 0,00 Sportförderung

(Teil‑)Rückforderungen 152.543,72 Sportförderung

Verzinsungen 573,46 Sportförderung

uneinbringlichen Forderungen 0,00 Sportförderung

(Teil‑)Rückforderungen 335.779,91 Sportförderung

Verzinsungen 632,06 Sportförderung

uneinbringlichen Forderungen 0 Sportförderung

(Teil‑)Rückforderungen 0 Sportförderung

Verzinsungen
Prüfung erfolgt überwiegend 

2026

Sportförderung

uneinbringlichen Forderungen liegt noch nicht vor Sportförderung

Frage 16

PPL 12

2023

2024

Statistik hierüber wird erst seit 2025 geführt.

2025

2019

2020

2021

2022



Sportbetrieb

JAHR Kategorie
(Förder-) 

Programm

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen 10.788,81 Sportbetrieb

Verzinsungen 0,00 Sportbetrieb

uneinbringlichen Forderungen 0,00 Sportbetrieb

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen 6.932,40 Sportbetrieb

Verzinsungen 0,00 Sportbetrieb

uneinbringlichen Forderungen 0,00 Sportbetrieb

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen 3.144,82 Sportbetrieb

Verzinsungen 0,00 Sportbetrieb

uneinbringlichen Forderungen 0,00 Sportbetrieb

(Teil‑)Rückforderungen 5.741,60 Sportbetrieb

Verzinsungen 0,00 Sportbetrieb

uneinbringlichen Forderungen 0,00 Sportbetrieb

(Teil‑)Rückforderungen 2.171,66 Sportbetrieb

Verzinsungen 0,00 Sportbetrieb

uneinbringlichen Forderungen 0,00 Sportbetrieb

(Teil‑)Rückforderungen 34.611,58 Sportbetrieb

Verzinsungen 0,00 Sportbetrieb

uneinbringlichen Forderungen 0,00 Sportbetrieb

(Teil‑)Rückforderungen
überw. noch keine 

Prüfung
Sportbetrieb

Verzinsungen 0 Sportbetrieb

uneinbringlichen Forderungen Sportbetrieb

Frage 16

PPL 12

2023

2024

2025

2019

2020

2021

2022



JAHR Kategorie

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen           246.343,96 € 

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen        5.045.589,38 € 

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen      13.039.537,86 € 

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen        6.612.066,04 € 

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen      10.557.204,04 € 

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen      12.195.489,57 € 

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

2025
        6.178.519,15 €         6.016.970,42 € 

2024
        8.929.888,68 €         1.627.315,36 € 

2023
        2.711.964,98 €         3.900.101,06 € 

2022
        1.322.729,52 €       11.716.808,34 € 

2021
        3.850.979,30 €         1.194.610,08 € 

               7.276,34 € 

Frage 16

PPL 21

RESSORT-ANWORT / JA

2019
Kinder Bildung

2020
           239.067,62 € 



Die Ursachen sind vielfältig, sind aber zu unterscheiden in zu erwartende und nicht zu 

erwartende Ursachen. So ist es durch die flexible Natur der Fehlbedarfsfinanzierung zu erwarten 

und auch gewünscht, dass ein im Nachhinein geringerer Fehlbedarf als vorher angenommen 

eine Rückforderung auslöst. Hier liegt kein Fehler auf Seiten der Zuwendungsempfänger vor, die 

Zuwendungdung wurde ordnungsgemäß verwendet und abgerufen und es konnten 

Einsparungen realisiert werden.

Nicht zu erwartende Ursachen hingegen sind Fehler auf Seiten der Zuwendungsempfänger, die 

sich insbesondere aus Vergabgeverstößen und der zweckfremden Mittelverwendung zusammen 

setzen. 

Eine Verzinsung erfolgt für den Bereich Kinder bereits seit dem Jahr 2024, für den 

Bildungsbereich wird die Verzinsung zu Beginn 2026 umgesetzt.

Die Zuwendungsempfänger im Bildungsbereich wurden bereits über die anlaufende Verzinsung 

der Rückforderungen ab dem Jahr 2026 informiert.



JAHR Kategorie
 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 (Förder-) 

Programm 

 Gesamt SfK  LfD 
 Bildende 

Kunst 

 Film- und 

Medienför-

derung 

 Frauenkul-

tur 

 Interkultu-

relle Kultur-

arbeit 

 Junge 

Szene / 

Subkultur 

 Kulturaus-

tausch, 

Städtepart-

nerschaft 

 Kulturpä-

dagogik 

 Literatur- 

und 

Autorenför-

derung 

 Museums-

förderung 

 Musikför-

derung 

 Queer-

kultur 

 Regionale 

Kultur-arbeit 
 Stadtkul-tur 

 Tanzför-

derung 

 Theaterför-

derung 

1 1

         37.865,00          37.865,00 

0

                       -   

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

16 2 1 10 3

    6.775.562,83     389.081,03     691.000,00     504.997,80     5.190.484,00 

5 1 3 1

       129.161,82       4.532,89     121.111,73         3.517,20 

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

7 1 1 1 4

       194.837,10     34.144,00         9.767,00     114.076,00       36.850,10 

10 1 2 3 1 3

         69.704,12           120,00       2.121,44       62.302,60            541,73         4.618,35 

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

6 2 4

       370.949,00     208.076,00     162.873,00 

22 1 4 10 1 6

         21.857,68        1.562,01       2.512,97         7.272,59       4.888,00         5.622,11 

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

2 2

         49.000,00       49.000,00 

5 1 3 1

         10.584,67       3.000,00         7.382,17            202,50 

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

0

                       -   

2 1 1

         26.338,83       25.422,63            916,20 

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

0

                       -   

0

                       -   

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

Frage 16

PPL 22

institutionelle Förderung:

Hier handelt es sich zum größten Teil um Rückforderungen aufgrund der Corona-Gelder (Bremen Fond), die dann doch nicht benötigt wurden; bei den hohen Rückforderungen in 2020 bei Musik und Theater handelt es sich um die Rückzahlung der beiden Mehrheitsbeteiligungen aufgrund von Kurzarbeitgergeld.

Projektförderung:

bei allen Fällen in allen Jahren handelt es sich in der Mehrzahl um Rückzahlungen aufgrund nicht verbrauchter Mittel. Ab und an ist ein Fall dabei, wo die Eigenmittel nicht in voller Höhe eingebracht wurden.

2025

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen

inst. Förderung

Projektförderung

2024

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen

inst. Förderung

Projektförderung

2023

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen

inst. Förderung

Projektförderung

2021

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen

inst. Förderung

2022

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen

inst. Förderung

Projektförderung

Projektförderung

2020

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen

inst. Förderung

2019

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen

inst. Förderung

Projektförderung

keine Verzinsung, da die Antragsteller grundsätzlich rechtzeitig mitteilen, dass Mittel nicht verbraucht wurden, nur das Kulturressort die Rückzahlung arbeitsbedingt nicht schnellstmöglich umsetzen kann. Dies kann nicht zulasten der Antragstellenden gehen.

Projektförderung

alle Forderungen wurden zurückgezahlt. Es gibt keine uneinbringlichen Forderungen beim Senator für Kultur.



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

Frage 16

PPL 24

Etwaige Jahresüberschüsse trotz Planung nach Fehlbedarfsfinanzierung. Uneinbringliche Forderungen gab es nicht. 

2025

xyz …

2020

2021

2022

2023

2024

RESSORT-ANWORT / JA RESSORT-ANWORT / NEIN

2019

xyz …

xyz …

xyz …

xyz …

xyz …

xyz …



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen 56.157,75 € ESF

Verzinsungen ESF

uneinbringlichen Forderungen ESF

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen 136.268,58 € ESF

Verzinsungen ESF

uneinbringlichen Forderungen ESF

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen 133.433,39 € ESF

Verzinsungen ESF

uneinbringlichen Forderungen ESF

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen 36.072,78 € ESF

Verzinsungen ESF

uneinbringlichen Forderungen ESF

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen 149.141,73 € ESF

Verzinsungen 51,55 € ESF

uneinbringlichen Forderungen ESF

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen 277.987,84 € ESF

Verzinsungen ESF

uneinbringlichen Forderungen ESF

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen 896.603,15 € ESF

Verzinsungen ESF

uneinbringlichen Forderungen ESF

Frage 16

PPL 31

2024

Überzahlung im Projekt durch vorzeitiges Projektende oder nicht vollständig besetzte 

Personal- bzw. Teilnehmendenstellen 

2025

2019

2020

2021

2022

2023



JAHR Kategorie

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

Frage 16

PPL 41

Eine Erfassung von Einnahmen und die 

damit eventuell verbundene statistische 

Erhebung möglicher 

Erstattungsansprüche aus 

Rückforderungen und Verzinsung, sieht 

die Zuwendungsbank ZEBRA nicht vor.

Zur Häufigkeit kann ausgeführt werden, 

dass die Ursachen jeweils individueller Art 

sind. Die Spannbreite reicht von 

Überforderung,  zur Überarbeitung, über 

Missverständnisse, bis zur 

Falschinterpretation 

zuwendungsrelevanter Belege bei den 

Zuwendungsnehmern.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025



Frage 16

PPL 51

44 44 8 8 2 2 2 2

Angabe 

in
2019 2020

2021

(Bewilligungs-

summe)

2021

 (Auszahlungs-

summe)

2022 

(Bewilligungs-

summe)

2022 

(Auszahlungs-

summe)

2023 

(Bewilligungs-

summe)

2023 

(Auszahlungs-

summe)

2024 

(Bewilligungs-

summe)

2024 

(Auszahlungs-

summe)

(Teil‑)Rückforderungen € 0,00 0,00 1.018.473,31 1.018.473,31 0,00 0,00 0,00 0,00

Verzinsungen € 0,00 0,00 67.262,09 67.262,09 0,00 0,00 0,00 0,00

uneinbringliche Forderungen € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtzahl berücksichtigte Fälle pro Jahr

Projekte Bremen Fonds



Frage 16

PPL 51

6 6 2 2 14 14 6 6 18 18

Angabe 

in
2019

2020

(Bewilligungs-

summe)

2020

(Auszahlungs-

summe)

2021

(Bewilligungs-

summe)

2021

(Auszahlungs-

summe)

2022

(Bewilligungs-

summe)

2022

(Auszahlungs-

summe)

2023 

(Bewilligungs-

summe)

2023 

(Auszahlungs-

summe)

2024

(Bewilligungs-

summe)

2024

(Auszahlungs-

summe)

(Teil‑)Rückforderungen € 465,00 4.007,50 20.127,85 0,00 0,00

Verzinsungen € 87,13 886,92 0,00 0,00

uneinbringliche Forderungen € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gesamtzahl berücksichtigte Fälle pro 

Jahr

Zuwend. Gesundheit 2-2-4



Frage 16

PPL 51

22 22 17 17 11 11 14 14 17 17 9 9

Angabe 

in

2019 

(Bewilligungs-

summe)

2019 

(Auszahlungs-

summe)

2020 

(Bewilligungs-

summe)

2020 

(Auszahlungs-

summe)

2021 

(Bewilligungs-

summe)

2021 

(Auszahlungs-

summe)

2022 

(Bewilligungs-

summe)

2022 

(Auszahlungs-

summe)

2023 

(Bewilligungs-

summe)

2023 

(Auszahlungs-

summe)

2024 

(Bewilligungs-

summe)

2024 

(Auszahlungs-

summe)

(Teil‑)Rückforderungen € 14.214,06 14.214,06 11.490,37 11.490,37 782.781,43 782.781,43 118.828,72 118.828,72 220.134,93 220.134,93 121.783,39 121.783,39

Verzinsungen € 6,74 6,74 2,05 2,05 7.602,90 7.602,90 1.440,57 1.440,57 2.778,76 2.778,76 23,29 23,29

uneinbringliche Forderungen € 0,00 0,00 0,00 0,00 51.134,43 51.134,43 8.429,00 8.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtzahl berücksichtigte Fälle pro 

Jahr

Zuwend. Gesundheit 21-7



Frage 16

PPL 51

9 9

Angabe 

in
2019 2020 2021 2022

2023 

(Bewilligungs-

summe)

2023 

(Auszahlungs-

summe)

2024

(Teil‑)Rückforderungen € 415.587,12 415.587,12

Verzinsungen € 3.779,67 3.779,67

uneinbringliche Forderungen € 0 0

Gesamtzahl berücksichtigte Fälle pro 

Jahr

Bewältig. Energiekrise 21



Frage 16

PPL 51

24 24 22 22 26 26 28 28 29 29 29 30 26 26 27

Angabe 

in

2019

Bewilligungs-

summe

2019

Auszahlungs-

summe

2020

Bewilligungs-

summe

2020

Auszahlungs-

summe

2021

Bewilligungs-

summe

2021 

Auszahlungs-

summe

2022

Bewilligungs-

summe

2022

Auszahlungs-

summe

2022

ink. Fraktions-

mittel

2023

Bewilligungs-

summe

2023

Auszahlungs-

summe

2023

inkl. Fraktions-

mittel

2024

Bewilligungs-

summe

2024

Auszahlungs-

summe

2024

inkl. Fraktions-

mittel
(Teil‑)Rückforderungen € nicht ermittelbar        41.414,82 €        39.245,02 €        31.104,65 €         34.998,14 €        47.113,19 €           49.455,19 €        47.983,69 €          55.039,19 € 

Verzinsungen € nicht ermittelbar          1.017,30 €          1.093,45 €             993,87 €              993,87 €          2.031,75 €             2.253,71 €          2.636,09 €            2.636,09 € 

uneinbringliche Forderungen € 0 0 0 0 0 0 0

Gesamtzahl berücksichtigte Fälle pro 

Jahr

Bewältig. Energiekrise 24



Frage 16

PPL 51 Klimaschutzstrategie

9 9 27 27

Angabe in 2019 2020 2021 2022

2023 

(Bewilligungs-

summe)

2023 

(Auszahlungs-

summe)

2024 

(Bewilligungs-

summe)

2024 

(Auszahlungs-

summe)

(Teil‑)Rückforderungen € 929,21 929,21 189.944,14 189.944,14

Verzinsungen € 6.140,76 6.140,76 772,96 772,96

uneinbringliche Forderungen € 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtzahl berücksichtigte Fälle pro 

Jahr
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1 1 1 2

Angabe 

in
2019 2020 2021 2022 2023 2024

(Teil‑)Rückforderungen € 1.398,63

Verzinsungen € 0,00

uneinbringliche Forderungen € 0

Gesamtzahl berücksichtigte Fälle pro 

Jahr

Förderung Ref. 30
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19 19 10 10 6 6 2 2 10 10

Angabe 

in
2019

2020

(Bewilligungs-

summe)

2020

(Auszahlungs-

summe)

2021

(Bewilligungs-

summe)

2021

(Auszahlungs-

summe)

2022

(Bewilligungs-

summe)

2022

(Auszahlungs-

summe)

2023 

(Bewilligungs-

summe)

2023 

(Auszahlungs-

summe)

2024

(Bewilligungs-

summe)

2024

(Auszahlungs-

summe)

(Teil‑)Rückforderungen € 12.500,43 4.097,64 7.961,22 29.586,07 64.991,13

Verzinsungen € 155,52 71,41 286 944,49 1.888,47

uneinbringliche Forderungen € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gesamtzahl berücksichtigte Fälle pro 

Jahr

Verbraucherschutz



Frage 16

PPL 51

Angabe 

in
2019

2020 

(Bewilligung)

2020 

(Auszahlung)

2021 

(Bewilligung)

2021 

(Auszahlung)

2022 

(Bewilligung)

2022 

(Auszahlung)

2023 

(Bewilligung)

2023 

(Auszahlung)

2024 

(Bewilligung)

2024 

(Auszahlung)
2025

(Teil‑)Rückforderungen €          4.872,43 €         4.872,43 €        13.366,58 €       13.366,58 €        16.074,99 €       16.074,99 €      224.899,71 €      224.899,71 €      335.443,67 €      335.443,67 € 

Verzinsungen €               37,16 €              37,16 €               20,27 €              20,27 €                     -   €                    -   €             202,26 €             202,26 €          4.825,70 €          4.825,70 € 

uneinbringliche Forderungen €

Frauenprojekte
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PPL 51

9

Angabe 

in
2019 2020 2021 2022 2023 2024

(Teil‑)Rückforderungen € 153.399,50 19.276,92

Verzinsungen €

uneinbringliche Forderungen €

Gesamtzahl berücksichtigte Fälle pro 

Jahr

GAB BreFonSucht+Drogenh.
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PPL 51

19 15 14 18 27 41

Angabe 

in
2019 2020 2021 2022 2023 2024

(Teil‑)Rückforderungen €

Verzinsungen €

uneinbringliche Forderungen € 0 0 0 0 0 0

Gesamtzahl berücksichtigte Fälle pro 

Jahr

GAB Sucht und Drogenhilfe



Frage 16

PPL 51

9

Angabe 

in

2019 (Bewilligungs-

summe)

2019 

(Auszahlungs-

summe)

2020 

(Bewilligungs-

summe)

2020 

(Auszahlungs-

summe)

2021 

(Bewilligungs-

summe)

2021 

(Auszahlungs-

summe)

2022 

(Bewilligungs-

summe)

2022 

(Auszahlungs-

summe)

2023 

(Bewilligungs-

summe)

2023 

(Auszahlungs-

summe)

2024 

(Bewilligungs-

summe)

2024 

(Auszahlungs-

summe)

2024 GiQ 

(Bewilligungs-

summe)

2024 GiQ 

(Auszahlungs-

summe)

2024 Elternplus 

(Bewilligungs-

summe)

(Teil‑)Rückforderungen € 10.118,46 € 8.922,00 € 24.348,51 € 11.130,92 € 2.507,18 € 18.890,00 € 41.218,84 €

Verzinsungen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

uneinbringliche Forderungen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtzahl berücksichtigte Fälle pro 

Jahr

GAB ges. Selbsthilfe



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

Förderung von gemeinnützigen Projekten zum alltagsbezogenen Klimaschutz

Breitenförderprogramme (Wärmeschutz im Wohngebäudebestand, Heizungstausch, 

Ersatz von Elektro- und Ölheizungen)

(Teil‑)Rückforderungen Stadtsauberkeit

Verzinsungen Stadtsauberkeit

uneinbringlichen Forderungen Stadtsauberkeit

(Teil‑)Rückforderungen
Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für nachhaltige Entwicklung"

Verzinsungen
Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für nachhaltige Entwicklung"

uneinbringlichen Forderungen Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für nachhaltige Entwicklung"

(Teil‑)Rückforderungen Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Verzinsungen Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

uneinbringlichen Forderungen Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

(Teil‑)Rückforderungen Stadtsauberkeit

Verzinsungen Stadtsauberkeit

uneinbringlichen Forderungen Stadtsauberkeit

(Teil‑)Rückforderungen Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für nachhaltige Entwicklung"

Verzinsungen
Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für nachhaltige Entwicklung"

uneinbringlichen Forderungen Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für nachhaltige Entwicklung"

(Teil‑)Rückforderungen BioStadt Bremen

Verzinsungen BioStadt Bremen

uneinbringlichen Forderungen BioStadt Bremen

(Teil‑)Rückforderungen
Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für nachhaltige Entwicklung"

Verzinsungen Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für nachhaltige Entwicklung"

uneinbringlichen Forderungen Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für nachhaltige Entwicklung"

(Teil‑)Rückforderungen BioStadt Bremen

Frage 16

PPL 61

0,00

2022

xyz …

0,00

6.945,07

2021

xyz …

0,00

0,00

2.478,77

320,47

2019 

-

2024

2019

0,00

0,00

2020

xyz …

0,00

0,00

0,00

936,63

285.947,00

0,00

0,00

454,13

9.226,29

0,00

1.237,65

0,00

RESSORT-

ANWORT / JA
RESSORT-ANWORT / NEIN

xyz …

Fehlanzeige, da einbehaltener Sperrbetrag, 

deshalb keine Rückforderungen erforderlich

Die Auszahlung erfolgt erst nach VNP, es 

gibt daher kein Risiko der laufenden 

Überzahlung.

2.033.051,00



JAHR Kategorie (Förder-) Programm
RESSORT-

ANWORT / JA
RESSORT-ANWORT / NEIN

xyz …Verzinsungen BioStadt Bremen

uneinbringlichen Forderungen BioStadt Bremen

(Teil‑)Rückforderungen Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges)

Verzinsungen Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges)

uneinbringlichen Forderungen Einzelförderungen ohne Förderprogramm (Sonstiges)

(Teil‑)Rückforderungen Landwirtschaft

Verzinsungen Landwirtschaft

uneinbringlichen Forderungen Landwirtschaft

(Teil‑)Rückforderungen Stadtsauberkeit

Verzinsungen Stadtsauberkeit

uneinbringlichen Forderungen Stadtsauberkeit

(Teil‑)Rückforderungen
Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für nachhaltige Entwicklung"

Verzinsungen
Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für nachhaltige Entwicklung"

uneinbringlichen Forderungen Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für nachhaltige Entwicklung"

(Teil‑)Rückforderungen BioStadt Bremen

Verzinsungen BioStadt Bremen

uneinbringlichen Forderungen BioStadt Bremen

(Teil‑)Rückforderungen Handlungsfeld Klimaschutz

Verzinsungen Handlungsfeld Klimaschutz

uneinbringlichen Forderungen Handlungsfeld Klimaschutz

(Teil‑)Rückforderungen
Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für nachhaltige Entwicklung"

Verzinsungen
Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für nachhaltige Entwicklung"

uneinbringlichen Forderungen Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für nachhaltige Entwicklung"

(Teil‑)Rückforderungen BioStadt Bremen

Verzinsungen BioStadt Bremen

uneinbringlichen Forderungen BioStadt Bremen

(Teil‑)Rückforderungen Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Verzinsungen Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

uneinbringlichen Forderungen Küstenschutzförderung "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

(Teil‑)Rückforderungen Landwirtschaft

Verzinsungen Landwirtschaft

uneinbringlichen Forderungen Landwirtschaft

(Teil‑)Rückforderungen
Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für nachhaltige Entwicklung"

Verzinsungen
Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für nachhaltige Entwicklung"

18.633,78

0,00

14.370,00

0,00

0,00

1.329,90

136,96

0,00

0,00

2024

xyz …

14.370,00

0,00

0,00

2023

287.552,00

0,00

0,00

35.881,82

0,00

0,00

xyz …

112,70

0,00

0,00

4.549.513,00

0,00

0,00

16.050,73

0,00

0,00

1.886,75

0,00

0,002022

0,00

0,00

2.036,00

0,00



JAHR Kategorie (Förder-) Programm
RESSORT-

ANWORT / JA
RESSORT-ANWORT / NEIN

xyz …uneinbringlichen Forderungen Projekte zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für nachhaltige Entwicklung"

Verschiedene Ursachen, zum Beispiel geringere Kosten als in der Finanzplanung vorgesehen. Änderungen im Projektverlauf; keine Häufung einzelner.

0,00

2024



JAHR Kategorie (Förder-) Programm RESSORT-ANWORT / JA

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen BremÖPNVG §10 0

Verzinsungen BremÖPNVG §10 0

uneinbringlichen Forderungen BremÖPNVG §10 0

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen BremÖPNVG §10 0

Verzinsungen BremÖPNVG §10 0

uneinbringlichen Forderungen BremÖPNVG §10 0

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen BremÖPNVG §10 0

Verzinsungen BremÖPNVG §10 0

uneinbringlichen Forderungen BremÖPNVG §10 0

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen BremÖPNVG §10 0

Verzinsungen BremÖPNVG §10 0

uneinbringlichen Forderungen BremÖPNVG §10 0

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen BremÖPNVG §10 0

Verzinsungen BremÖPNVG §10 0

uneinbringlichen Forderungen BremÖPNVG §10 0

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen BremÖPNVG §10 0

Verzinsungen BremÖPNVG §10 0

uneinbringlichen Forderungen BremÖPNVG §10 0

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen BremÖPNVG §10 0

Verzinsungen BremÖPNVG §10 0

uneinbringlichen Forderungen BremÖPNVG §10 0

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen Eigenheimzuschuss 0

Verzinsungen Eigenheimzuschuss 0

uneinbringlichen Forderungen Eigenheimzuschuss 0

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen Eigenheimzuschuss 0

Verzinsungen Eigenheimzuschuss 0

uneinbringlichen Forderungen Eigenheimzuschuss 0

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen Eigenheimzuschuss 0

Verzinsungen Eigenheimzuschuss 0

Frage 16
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2024

2025

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2022

2023



JAHR Kategorie (Förder-) Programm RESSORT-ANWORT / JA

2019

uneinbringlichen Forderungen Eigenheimzuschuss 0

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen Eigenheimzuschuss 0

Verzinsungen Eigenheimzuschuss 0

uneinbringlichen Forderungen Eigenheimzuschuss 0

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen Eigenheimzuschuss 30.000 €

Verzinsungen Eigenheimzuschuss 1.621,47 €

uneinbringlichen Forderungen Eigenheimzuschuss 0

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen Eigenheimzuschuss 0

Verzinsungen Eigenheimzuschuss 0

uneinbringlichen Forderungen Eigenheimzuschuss 0

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

Im ersten Eigenheimzuschussprogramm wurden Förderanträge abgelehnt, weil

- die Immobilie nicht in einem der festgelegten Zielstadtteile lag

- die Kostengrenze überschritten wurde

- die Immobilie bereits vor der Reservierung bei der Bremer Aufbau-Bank gekauft wurde

- bereits Wohneigentum der Familie vorhanden war

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen Landesmietwohnraumförderungsprogramm                                                                                                                                               -   € 

Verzinsungen Landesmietwohnraumförderungsprogramm                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen Landesmietwohnraumförderungsprogramm                                                                                                                                               -   € 

xyz …                                                                                                                                               -   € 

(Teil‑)Rückforderungen Landesmietwohnraumförderungsprogramm                                                                                                                                               -   € 

Verzinsungen Landesmietwohnraumförderungsprogramm                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen Landesmietwohnraumförderungsprogramm                                                                                                                                               -   € 

xyz …                                                                                                                                               -   € 

(Teil‑)Rückforderungen Landesmietwohnraumförderungsprogramm                                                                                                                                               -   € 

Verzinsungen Landesmietwohnraumförderungsprogramm                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen Landesmietwohnraumförderungsprogramm                                                                                                                                               -   € 

xyz …                                                                                                                                               -   € 

(Teil‑)Rückforderungen Landesmietwohnraumförderungsprogramm                                                                                                                                               -   € 

Verzinsungen Landesmietwohnraumförderungsprogramm                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen Landesmietwohnraumförderungsprogramm                                                                                                                                               -   € 

xyz …                                                                                                                                               -   € 

(Teil‑)Rückforderungen Landesmietwohnraumförderungsprogramm                                                                                                                                               -   € 

Verzinsungen Landesmietwohnraumförderungsprogramm                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen Landesmietwohnraumförderungsprogramm                                                                                                                                               -   € 

xyz …                                                                                                                                               -   € 

2022

2023

2024

2025

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2021



JAHR Kategorie (Förder-) Programm RESSORT-ANWORT / JA

2019

(Teil‑)Rückforderungen Landesmietwohnraumförderungsprogramm                                                                                                                                               -   € 

Verzinsungen Landesmietwohnraumförderungsprogramm                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen Landesmietwohnraumförderungsprogramm                                                                                                                                               -   € 

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

 Keine 

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen Genossenschaftsförderung                                                                                                                                               -   € 

Verzinsungen Genossenschaftsförderung                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen Genossenschaftsförderung                                                                                                                                               -   € 

xyz …                                                                                                                                               -   € 

(Teil‑)Rückforderungen Genossenschaftsförderung                                                                                                                                               -   € 

Verzinsungen Genossenschaftsförderung                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen Genossenschaftsförderung                                                                                                                                               -   € 

xyz …                                                                                                                                               -   € 

(Teil‑)Rückforderungen Genossenschaftsförderung                                                                                                                                               -   € 

Verzinsungen Genossenschaftsförderung                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen Genossenschaftsförderung                                                                                                                                               -   € 

xyz …                                                                                                                                               -   € 

(Teil‑)Rückforderungen Genossenschaftsförderung                                                                                                                                               -   € 

Verzinsungen Genossenschaftsförderung                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen Genossenschaftsförderung                                                                                                                                               -   € 

xyz …                                                                                                                                               -   € 

(Teil‑)Rückforderungen Genossenschaftsförderung                                                                                                                                               -   € 

Verzinsungen Genossenschaftsförderung                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen Genossenschaftsförderung                                                                                                                                               -   € 

xyz …                                                                                                                                               -   € 

(Teil‑)Rückforderungen Genossenschaftsförderung                                                                                                                                               -   € 

Verzinsungen Genossenschaftsförderung                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen Genossenschaftsförderung                                                                                                                                               -   € 

xyz …                                                                                                                                               -   € 

(Teil‑)Rückforderungen                                                                                                                                               -   € 

Verzinsungen                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen                                                                                                                                               -   € 

 Keine 

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen Städtebauförderung                                                                                                                                  11.056,76 € 

Verzinsungen Städtebauförderung                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen Städtebauförderung                                                                                                                                               -   € 

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen Städtebauförderung                                                                                                                                  37.388,05 € 

Verzinsungen Städtebauförderung                                                                                                                                               -   € 

2023

2024

2025

2019

2020

2022

2024

2025

2019

2020

2021



JAHR Kategorie (Förder-) Programm RESSORT-ANWORT / JA

2019

uneinbringlichen Forderungen Städtebauförderung                                                                                                                                               -   € 

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen Städtebauförderung                                                                                                                                  27.568,03 € 

Verzinsungen Städtebauförderung                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen Städtebauförderung                                                                                                                                               -   € 

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen Städtebauförderung                                                                                                                                  13.775,11 € 

Verzinsungen Städtebauförderung                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen Städtebauförderung                                                                                                                                               -   € 

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen Städtebauförderung                                                                                                                                  45.189,92 € 

Verzinsungen Städtebauförderung                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen Städtebauförderung                                                                                                                                               -   € 

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen Städtebauförderung                                                                                                                                  30.014,19 € 

Verzinsungen Städtebauförderung                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen Städtebauförderung                                                                                                                                               -   € 

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen                                                                                                                                       256,27 € 

Verzinsungen                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen                                                                                                                                               -   € 

Betroffen sind in der Regel Zuwendungen an Träger im Rahmen des Gebietsbudgets. Hier 

konnten Projekte häufig kostengünstiger durchgeführt werden, wodurch sich auch der 

Zuwendungsbetrag reduziert. Falls die Mittel dann bereits abgerufen wurden, führt dies zu 

Rückforderungen von in der Regel kleineren Beträgen. In manchen Fällen kommt es auch 

aufgrund der Nichtdurchführung von Projekten zu Rückforderungen. In seltenen Fällen wird der 

Verwendungsnachweis auch nach mehrmaliger Fristsetzung nicht vorgelegt, was eine 

Rückforderung zur Folge hat. Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Privater sind 

selten betroffen.

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen Wohnen in Nachbarschaften (WiN)                                                                                                                                  58.852,79 € 

Verzinsungen Wohnen in Nachbarschaften (WiN)                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen Wohnen in Nachbarschaften (WiN)                                                                                                                                               -   € 

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen Wohnen in Nachbarschaften (WiN) 67.894,78 €                                                                                                                                 

Verzinsungen Wohnen in Nachbarschaften (WiN)                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen Wohnen in Nachbarschaften (WiN)                                                                                                                                               -   € 

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen Wohnen in Nachbarschaften (WiN)                                                                                                                                  56.737,86 € 

Verzinsungen Wohnen in Nachbarschaften (WiN)                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen Wohnen in Nachbarschaften (WiN)                                                                                                                                               -   € 

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen Wohnen in Nachbarschaften (WiN)                                                                                                                                  85.346,21 € 

Verzinsungen Wohnen in Nachbarschaften (WiN)                                                                                                                                               -   € 

2021

2020

2022

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025



JAHR Kategorie (Förder-) Programm RESSORT-ANWORT / JA

2019

uneinbringlichen Forderungen Wohnen in Nachbarschaften (WiN)                                                                                                                                               -   € 

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen Wohnen in Nachbarschaften (WiN)                                                                                                                                157.633,71 € 

Verzinsungen Wohnen in Nachbarschaften (WiN)                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen Wohnen in Nachbarschaften (WiN)                                                                                                                                               -   € 

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen Wohnen in Nachbarschaften (WiN)                                                                                                                                170.856,14 € 

Verzinsungen Wohnen in Nachbarschaften (WiN)                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen Wohnen in Nachbarschaften (WiN)                                                                                                                                               -   € 

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen                                                                                                                                150.043,18 € 

Verzinsungen                                                                                                                                               -   € 

uneinbringlichen Forderungen                                                                                                                                               -   € 

Häufig konnten Projekte kostengünstiger durchgeführt werden, wodurch sich auch der 

Zuwendungsbetrag reduziert. Falls die Mittel dann bereits abgerufen wurden, führt dies zu 

Rückforderungen von in der Regel kleineren Beträgen. In manchen Fällen kommt es auch 

aufgrund der Nichtdurchführung von Projekten zu Rückforderungen. In seltenen Fällen wird der 

Verwendungsnachweis auch nach mehrmaliger Fristsetzung nicht vorgelegt, was eine 

Rückforderung zur Folge hat. Sehr selten ergeben sich Rückforderungen aus der Insolvenz 

eines Bescheidempfängers, wie im Jahr 2025 im Fall Petri & Eichen.

2023

2024

2025

2022



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

(Teil‑)Rückforderungen         146.681,74 

Verzinsungen             3.998,42 

uneinbringlichen Forderungen                        -   

(Teil‑)Rückforderungen           88.084,42 

Verzinsungen                        -   

uneinbringlichen Forderungen                        -   

(Teil‑)Rückforderungen         285.007,31 

Verzinsungen                        -   

uneinbringlichen Forderungen                        -   

(Teil‑)Rückforderungen         239.116,67 

Verzinsungen                161,98 

uneinbringlichen Forderungen                        -   

(Teil‑)Rückforderungen         281.758,65 

Verzinsungen                        -   

uneinbringlichen Forderungen                        -   
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2024

xyz …

2023

xyz …

Hinweis SWHT arbeitet bei Projektförderungen i.d.R. mit Einbehalten von 10 %. Es kommt 

daher auch dazu, dass Rückforderungen mit Einbehalten verrechnet werden. Bei den hier 

dargestellten Rückforderungen handelt es sich um Beträge die über die Einbehalte 

hinausgehen. 

2022

xyz …

Hinweis SWHT arbeitet bei Projektförderungen i.d.R. mit Einbehalten von 10 %. Es kommt 

daher auch dazu, dass Rückforderungen mit Einbehalten verrechnet werden. Bei den hier 

dargestellten Rückforderungen handelt es sich um Beträge die über die Einbehalte 

hinausgehen. 

2021

xyz …

Hinweis SWHT arbeitet bei Projektförderungen i.d.R. mit Einbehalten von 10 %. Es kommt 

daher auch dazu, dass Rückforderungen mit Einbehalten verrechnet werden. Bei den hier 

dargestellten Rückforderungen handelt es sich um Beträge die über die Einbehalte 

hinausgehen. 

2020

xyz …

Hinweis SWHT arbeitet bei Projektförderungen i.d.R. mit Einbehalten von 10 %. Es kommt 

daher auch dazu, dass Rückforderungen mit Einbehalten verrechnet werden. Bei den hier 

dargestellten Rückforderungen handelt es sich um Beträge die über die Einbehalte 

hinausgehen. 

RESSORT-ANWORT / JA

2019

xyz …

Hinweis SWHT arbeitet bei Projektförderungen i.d.R. mit Einbehalten von 10 %. Es kommt 

daher auch dazu, dass Rückforderungen mit Einbehalten verrechnet werden. Bei den hier 

dargestellten Rückforderungen handelt es sich um Beträge die über die Einbehalte 

hinausgehen. 



JAHR Kategorie (Förder-) Programm RESSORT-ANWORT / JA

2019

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen      1.399.542,30 

Verzinsungen                        -   

uneinbringlichen Forderungen                        -   

(Teil‑)Rückforderungen         832.595,19 

Verzinsungen                        -   

uneinbringlichen Forderungen                        -   

Überzahlungen im Rahmen von Vorschüssen und Verstoße gegen Auflagen. 

2025

xyz …

Hinweis SWHT arbeitet bei Projektförderungen i.d.R. mit Einbehalten von 10 %. Es kommt 

daher auch dazu, dass Rückforderungen mit Einbehalten verrechnet werden. Bei den hier 

dargestellten Rückforderungen handelt es sich um Beträge die über die Einbehalte 

hinausgehen. 

2024

Hinweis SWHT arbeitet bei Projektförderungen i.d.R. mit Einbehalten von 10 %. Es kommt 

daher auch dazu, dass Rückforderungen mit Einbehalten verrechnet werden. Bei den hier 

dargestellten Rückforderungen handelt es sich um Beträge die über die Einbehalte 

hinausgehen. 



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

Hafenförderung

(Teil‑)Rückforderungen 0 0,00

Verzinsungen 0 0,00

uneinbringlichen Forderungen 0 0,00

Hafenförderung

(Teil‑)Rückforderungen 0 0,00

Verzinsungen 0 0,00

uneinbringlichen Forderungen 0 0,00

Hafenförderung

(Teil‑)Rückforderungen 0 0,00

Verzinsungen 0 0,00

uneinbringlichen Forderungen 0 0,00

Hafenförderung

(Teil‑)Rückforderungen 2 57.899

Verzinsungen 0 0,00

uneinbringlichen Forderungen 0 0,00

Hafenförderung

(Teil‑)Rückforderungen 0 0,00

Verzinsungen 0 0,00

uneinbringlichen Forderungen 0 0,00

Hafenförderung

(Teil‑)Rückforderungen 1 1.750

Verzinsungen 0 0,00

uneinbringlichen Forderungen 0 0,00

Hafenförderung

(Teil‑)Rückforderungen VN Prüfung noch nicht erfolgt 0,00

Verzinsungen 0 0,00

uneinbringlichen Forderungen 0 0,00

Richtlinie zur Förderung von Investitionsmaßnahmen am Flughafen Bremen

(Teil‑)Rückforderungen 0 0,00

Verzinsungen 0 0,00

uneinbringlichen Forderungen 0 0,00

Richtlinie zur Förderung von Investitionsmaßnahmen am Flughafen Bremen

(Teil‑)Rückforderungen 3 103.856

Verzinsungen 0 0,00

uneinbringlichen Forderungen 0 0,00

Richtlinie zur Förderung von Investitionsmaßnahmen am Flughafen Bremen

(Teil‑)Rückforderungen 4 53.134

2025

2024

2020

2019

2021

2022

Frage 16
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2019

2021

2020

2023



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

2019

Verzinsungen 0 0,00

uneinbringlichen Forderungen 0 0,00

Richtlinie zur Förderung von Investitionsmaßnahmen am Flughafen Bremen

(Teil‑)Rückforderungen 0 0,00

Verzinsungen 0 0,00

uneinbringlichen Forderungen 0 0,00

Richtlinie zur Förderung von Investitionsmaßnahmen am Flughafen Bremen

(Teil‑)Rückforderungen 3 215.915

Verzinsungen 0 0,00

uneinbringlichen Forderungen 0 0,00

Richtlinie zur Förderung von Investitionsmaßnahmen am Flughafen Bremen

(Teil‑)Rückforderungen 3 55.173

Verzinsungen 0 0

uneinbringlichen Forderungen 0 0

Richtlinie zur Förderung von Investitionsmaßnahmen am Flughafen Bremen

(Teil‑)Rückforderungen VN Prüfung noch nicht erfolgt 0,00

Verzinsungen 0 0,00

uneinbringlichen Forderungen 0 0,00

2025

2022

2021

2024

2023



JAHR Kategorie (Förder-) Programm

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen 18.952,10 € Stopp der Jugendgewalt Amt 90

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen 9.354,35 € Stopp der Jugendgewalt Amt 90

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

xyz …

26.209,22 €
GiQs 11.798,45 €

ReFaPs: 11.410,77 €

Amt 53

304,20 € Stopp der Jugendgewalt Amt 90

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

xyz …

(Teil‑)Rückforderungen

Verzinsungen

uneinbringlichen Forderungen

Magistrat BHV

Frage 16

2025

2024
(Teil‑)Rückforderungen

2019

2020

2021

2022

2023
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